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Protokoll

über die 89. Sitzung vom 20. April 2005

Beginn: 10:03 Uhr

Präsident Straub: Meine Damen und Herren! Ich eröffne
die 89. Sitzung des 13. Landtags von Baden-Württemberg
und begrüße Sie.

Krank gemeldet sind Frau Abg. Wonnay und Herr Abg.
Seltenreich.

Dienstlich verhindert sind Herr Minister Köberle und –
heute Vormittag – Herr Staatssekretär Rau.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, heute hat Herr Kollege
Kleinmann Geburtstag. In Abwesenheit gratuliere ich ihm
ganz herzlich.

(Abg. Herrmann CDU: Der feiert!)

Ich kann den Glückwunsch nachher wiederholen, wenn er
persönlich anwesend ist.

Eine Zusammenstellung der E i n g ä n g e  liegt verviel-
fältigt auf Ihren Tischen. Sie nehmen davon Kenntnis und
stimmen dem Überweisungsvorschlag zu. – Kein Wider-
spruch. Dann ist so beschlossen.

*

Im Eingang befinden sich:

1. Mitteilung des Finanzministeriums vom 17. März 2005 – Viertel-
jährliche Unterrichtung über Steuereingänge und Staatsausgaben
(Beschlüsse des Landtags vom 15. März 1973, Drucksache
6/1993, und vom 20. Dezember 1973, Drucksache 6/3910
Ziffer II Nr. 6); Bericht für das Jahr 2004 – Drucksache 13/4121

Kenntnisnahme, keine Ausschussüberweisung

2. Mitteilung der Landesregierung vom 6. April 2005 – Bericht des
Südwestrundfunks über die Finanz-, Haushalts- und Personalkos-
tenentwicklung in den Jahren 2003 bis 2006 – Drucksache
13/4193

Überweisung an den Ständigen Ausschuss

*

Wir treten in die Tagesordnung ein.

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf:

a) Antrag der Fraktion GRÜNE und Stellungnahme des
Ministeriums für Umwelt und Verkehr – Maßnah-
men zur kurzfristigen Durchsetzung von Grenzwert-
anforderungen in Luftreinhalteplänen – Drucksache
13/3922

b) Antrag der Fraktion GRÜNE und Stellungnahme des
Ministeriums für Umwelt und Verkehr – Rußparti-
kelfilter auf breiter Front einführen – Drucksache
13/4018

Das Präsidium hat folgende Redezeiten festgelegt: für die
Begründung zu a und b fünf Minuten, für die Aussprache
fünf Minuten je Fraktion.

Zur Begründung erteile ich Herrn Abg. Boris Palmer das
Wort.

Abg. Boris Palmer GRÜNE: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Auch wenn gestern weißer Rauch für positive
Schlagzeilen gesorgt hat, ist es immer noch an der Zeit,
über weniger positiven Rauch, über feinen Staub zu spre-
chen.

Die Landeshauptstadt Stuttgart geriet vor knapp vier Wo-
chen als dreckigste Stadt Deutschlands in Verruf. Sie war
die Stadt, die den Grenzwert für Feinstaub als erste Stadt in
Deutschland überschritten hat.

Deswegen möchte ich an den Anfang die Überlegung stel-
len, wie es hätte sein können, wenn Baden-Württemberg
zum Beispiel einen grünen Umwelt- und Verkehrsminister
hätte. Dann wäre dieser den entsprechenden Anträgen unse-
rer Fraktion gefolgt. Vor zwei Jahren, im Sommer 2003,
haben wir den ersten Antrag zu dieser Thematik gestellt.
Dieser Minister hätte vorausschauend gehandelt und hätte
Fahrverbote für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter für den
1. Januar 2006 angekündigt. Er hätte mit der Industrie eine
Kooperation über die rasche Einführung des Rußpartikel-
filters vereinbart. Er hätte den Fuhrpark des Landes umge-
rüstet, Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter angeschafft oder
gleich Erdgasfahrzeuge, er hätte die Busförderung umge-
stellt und dort die Einführung des Rußpartikelfilters geför-
dert. Dann hätte Baden-Württemberg es vermeiden können,
mit schlechten Nachrichten Schlagzeilen zu machen. Wir
hätten sagen können: „Stuttgart ist die erste rußfreie Stadt
in Deutschland.“ Wir hätten Arbeitsplätze bei den Zuliefe-
rern, bei Bosch und Eberspächer, hier in Baden-Württem-
berg gesichert und neue geschaffen, und wir hätten eine
Vorreiterrolle für mehr Arbeitsplätze und besseren Umwelt-
und Gesundheitsschutz in Deutschland und in Europa ein-
nehmen können. So hätte es sein können. Leider ist es an-
ders gekommen.

Die triste Realität – das möchte ich betonen, auch wenn
sich der zuständige Minister noch nicht im Raum befindet –
sieht ganz anders aus. Baden-Württemberg hat die Aufstel-
lung von Luftreinhalteplänen weitestmöglich verzögert. Sie
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sind immer noch nicht auf dem Tisch. Es gibt nur Entwürfe.
Nichts ist in Kraft, kein Aktionsplan, kein Luftreinhalte-
plan, obwohl die Werte seit 2003 bekannt sind. Nichts ist
geschehen. Statt gegen die Schadstoffe vorzugehen, hat die
Landesregierung im Bundesrat eine Initiative gegen die
Grenzwerte gestartet, die glücklicherweise gescheitert ist.
Schwarzer-Peter-Spiele sind aber nicht das, was uns voran-
bringt. Herr Kollege Hauk, auch wenn Ihr Konkurrent um
das Amt des Fraktionsvorsitzenden derzeit nicht im Raum
ist, sage ich: Die Verantwortung trägt in der Tat nicht der
schwarze Peter, sondern der schwarze Stefan.

Was gefordert ist, ist rasches Handeln, meine Damen und
Herren. Ich denke, an erster Stelle muss hier die Rußfilter-
förderung stehen. Wir, die Opposition in den Ländern und
die Bundesregierung, haben uns mittlerweile darauf geei-
nigt, eine steuerliche Förderung für Fahrzeuge mit Ruß-
partikelfilter rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres in
Kraft zu setzen. Ich drücke zunächst meine Freude darüber
aus, dass sich die Position des Finanzministers, keine steu-
erliche Förderung zu gewähren, nicht durchgesetzt hat, son-
dern dass Baden-Württemberg jetzt für eine steuerliche
Förderung dieser Fahrzeuge eintritt.

Die Frage ist nur noch, wie mit Altfahrzeugen umgegangen
wird, ob Altfahrzeuge ohne Rußfilter eine höhere Steuer
zahlen sollen oder nicht. Die Regelung der Bundesregie-
rung sieht hier keine Schlechterstellung vor, sondern nur
eine Besserstellung der neuen Fahrzeuge.

Sie haben angekündigt, dass Sie über den Bundesrat errei-
chen wollen, dass Altfahrzeuge höher besteuert werden.
Dazu können wir als Grüne sagen: Wir reichen Ihnen die
Hand. Unser Hauptziel ist es, die Rußfilterförderung
möglichst schnell auf den Weg zu bringen. Wenn das nur
um den Preis möglich ist, dass Sie eine Steuererhöhung für
alte Fahrzeuge durchsetzen, wenn sich also die Steuersen-
kungspartei FDP mit der CDU daran beteiligt, eine Steuer-
erhöhung für solche Kraftfahrzeuge durchzusetzen, werden
wir das sicher nicht verhindern, aber übernehmen Sie dann
bitte schön dafür auch öffentlich die Verantwortung.

Was die Förderung des Einsatzes von Rußfiltern in Bussen
des öffentlichen Nahverkehrs angeht, hat sich die Landesre-
gierung erfreulicherweise unseren schon vor geraumer Zeit
erhobenen Forderungen, die hier auch noch einmal bei der
Behandlung von Anträgen diskutiert werden, angeschlos-
sen. Mittlerweile ist dieses Rußfilterförderprogramm auf
dem Weg. Allerdings stellt es keine Mehrförderung für den
öffentlichen Verkehr dar. Vielmehr soll im Gegenzug die
derzeitige Busförderung um den Betrag der Kosten für
Nachrüstung und Neuanschaffung gekürzt werden. Hier
möchten wir noch einmal an Sie appellieren, diese Gelder
zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Die Kürzungen bei der
Busförderung waren in den vergangenen Jahren ohnehin
dramatisch genug. Ihre Ausgaben im Bereich des Straßen-
baus, die heute in den Zeitungen ausgiebig gewürdigt wer-
den, sind hoch genug. Man könnte durch geringfügige Um-
schichtungen zusätzliche Mittel für die Busförderung ge-
währen. So fordert es auch der Baden-Württembergische
Omnibusunternehmerverband.

Vorbildrolle des Landes: Auch hier hat sich die Landesre-
gierung bewegt. Während vor zwei Jahren praktisch kein

Fahrzeug im Fuhrpark des Landes mit Rußfilter ausgestattet
war, ist jetzt beschlossen worden, bei der Beschaffung von
Dieselfahrzeugen nur noch Fahrzeuge mit Rußfiltern anzu-
schaffen und eine Nachrüstung der vorhandenen Dieselfahr-
zeuge ins Auge zu fassen.

Dies geschieht allerdings offensichtlich nicht bei Leasing-
fahrzeugen, wie sie bei der Polizei mittlerweile Standard
sind. Bayern ist hier weiter. In Bayern werden auch die
Leasingverträge entsprechend modifiziert und überprüft.
Hier erhoffen wir uns von Ihnen noch eine Verbesserung in
Baden-Württemberg.

Schließlich zum Thema „Fahrverbote für Altfahrzeuge“: Es
war für uns sehr erfreulich, in der Ausschusssitzung des
vergangenen Donnerstags einen Konsens mit allen Fraktio-
nen darüber erzielt zu haben, dass geprüft werden soll, ob
Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ohne Rußfilter in Gebieten
mit hoher Feinstaubbelastung bereits ab 1. Januar 2006
möglich sind. Wir halten solche Fahrverbote für richtig und
notwendig. Die Einführung ist auch gesetzlich möglich; es
bedarf dazu keiner weiteren gesetzlichen Normen. Dieser
Ausschussbeschluss zeigt, dass sich eine gute Opposition
am Ende des Tages durchsetzt.

Der wichtigste Vorschlag – dem haben Sie sich noch nicht
angeschlossen, aber auch hier erhoffen wir uns von Ihnen
noch einen Schritt nach vorne –, der in der Diskussion
bleibt, ist aus unserer Sicht die City-Maut. Wir sind der
Auffassung, dass eine solche Maut sachlich richtig, ange-
messen und notwendig ist. Die Verkehrsmengen in den
Städten sind der Hauptgrund für die Grenzwertüberschrei-
tungen. Nicht nur wegen der Reduktion des Feinstaubs,
sondern auch um das Leben in den Städten attraktiver zu
gestalten, um städtebauliche Chancen zu eröffnen, ist es
notwendig, die Verkehrsmengen nachhaltig und dauerhaft
und nicht nur durch kurzfristige Fahrverbote zu reduzieren.

Im Übrigen hat Ihre Kürzungspolitik bei der Förderung des
öffentlichen Verkehrs dazu geführt, dass wir nicht mehr er-
warten können, dass relevante Anteile des Verkehrs vom
Pkw-Straßenverkehr auf den Schienen- oder Busverkehr
verlagert werden, jedenfalls nicht durch einen Ausbau des
öffentlichen Verkehrs. Auch deswegen ist eine Unterstüt-
zung, eine Verkehrslenkung durch eine City-Maut richtig
und angemessen.

Wir fordern Sie deswegen auf – wir haben das mit einer
parlamentarischen Initiative unterlegt –, den Weg dafür
freizumachen, dass die Kommunen durch ein Landes-City-
Maut-Gesetz in die Lage versetzt werden, selbst zu ent-
scheiden, ob sie eine solche Gebühr erheben wollen oder
nicht. Im Übrigen könnte eine City-Maut für die Städte und
Gemeinden auch eine Finanzierungsquelle gerade für den
von Ihnen vernachlässigten Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs darstellen.

Es ist nicht zu verstehen, warum sich der Verkehrsminister
Mappus und der Ministerpräsident in spe Günther Oettinger
einerseits vehement für eine Pkw-Maut einsetzen, anderer-
seits aber hier auf die Bremse treten. Dadurch entsteht doch
der Eindruck, dass dort, wo man selbst nicht handeln muss,
laute Worte gesprochen werden, dass man sich aber dort,
wo man selbst die Kompetenz hat, um entsprechende Maß-
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nahmen drückt. Ein solches Vorgehen, sich generell für
Straßenbenutzungsgebühren einzusetzen, aber hier auf die
Bremse zu treten, ist nicht verständlich.

Ich fasse zusammen: Das Thema Feinstaubbekämpfung ist
ein wichtiges Thema des Gesundheitsschutzes und kein ide-
ologisches Thema. Es ist nachgewiesen, dass Feinstaub die
größte durch die Atemluft aufgenommene Gefährdung der
Gesundheit der Menschen darstellt. Die Zahl der durch
Feinstaub verursachten Toten – ob sie nun 13 000 oder
65 000 Personen pro Jahr beträgt, sei dahingestellt – ist
größer als die Zahl der Verkehrstoten. Es ist, bildlich ge-
sprochen, gefährlicher, hinter einem Auto am Auspuff zu
stehen, als vor einem Auto zu laufen.

Deswegen meinen wir: Im Zweifelsfall ist hier eine Ent-
scheidung für den Gesundheitsschutz und gegen die freie
Fahrt von alten Stinkern die richtige. Wir fordern Sie auf,
nicht weiter zu zögern, nicht weiter zu blockieren, sondern
entschlossen zu handeln.

(Beifall bei den Grünen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Scheu-
ermann.

Abg. Scheuermann CDU: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Nun hat Herr Palmer auch bei
diesem Thema wieder von Stuttgart als der dreckigsten
Stadt Deutschlands gesprochen.

(Abg. Alfred Haas CDU: Unbeschreiblich!)

Wir haben beim Feinstaub Probleme. Aber wir sollten auf-
hören, als typisch Deutsche dieses Problem so zu überhö-
hen, dass wir vor lauter Vernebelung mit Feinstaub das ei-
gentliche Problem gar nicht mehr erkennen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Aber was sage ich da? Anstatt dass wir Deutsche uns über
die Wahl eines deutschen Papstes am gestrigen Tag einfach
nur freuen, stehen auch da – vor allem in meiner Kirche –
die Berufskritiker auf und finden tausend Haare in der Sup-
pe. Wir Deutschen bringen es einfach nicht fertig, uns von
Herzen zu freuen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Lachen
bei Abgeordneten der SPD – Abg. Walter GRÜNE:

Zu Recht! – Lebhafte Unruhe)
Ein Appell an die Öffentlichkeit – der sei mir jetzt wirklich
gestattet, weil mir das Herz überläuft –: Wenn die Öffent-
lichkeit einmal aufhören würde, die Herren Drewermann,
Küng und Geißler als Repräsentanten der deutschen katho-
lischen Kirche hinzustellen, wäre es auch gut.

(Lebhafter Beifall bei der CDU – Zuruf der Abg.
Beate Fauser FDP/DVP – Lebhafte Zurufe – Unru-

he – Glocke des Präsidenten)

Aber nun zum Thema zurück. An erster Stelle muss doch
der Satz stehen: Die Luftqualität bei uns ist von Jahr zu
Jahr deutlich besser geworden.

(Beifall bei der CDU – Zuruf des Abg. Dr. Caroli
SPD)

Zu Hysterie und Angst besteht überhaupt keine Veranlas-
sung.

(Zuruf des Abg. Capezzuto SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann pas-
siert, was gar nicht zu beklagen ist. Wenn wir gewisse Ziele
erreicht haben, überlegen wir uns, wie wir die Latte höher
hängen können. Und das hat die Europäische Union beim
Feinstaub und beim Stickoxid mit ihren Richtlinien tatsäch-
lich getan.

(Abg. Capezzuto SPD: Gott sei Dank nicht bei der
Papstwahl!)

Meine Damen und Herren, wir haben unsere Luftqualität
bisher flächenmäßig gemessen und bewertet. Jetzt sind wir
durch die neuen Richtlinien der EU verpflichtet, unsere
Luftqualität punktuell zu überprüfen. Wenn in Stuttgart an
ein oder zwei Stellen der Schwellenwert für Feinstaub über-
schritten ist, dann kann man alles behaupten, nur nicht, dass
Stuttgart die dreckigste Stadt Deutschlands sei.

(Beifall bei der CDU – Zuruf der Abg. Beate Fau-
ser FDP/DVP – Abg. Döpper CDU: So ist es!)

Ich habe letzte Woche in der „Welt“ gelesen, dass die WHO
die Zahl der Toten aufgrund von Feinstaub in der gesamten
Europäischen Union auf jährlich 60 000, in Deutschland auf
17 000 schätzt, während wir in Deutschland immer hören –
auch Sie, Herr Palmer, haben es gesagt –, allein in Deutsch-
land seien jährlich wegen Feinstaubs 60 000 bis 65 000
Tote zu beklagen.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: „13 000“ habe ich
gesagt!)

Noch eine medizinische Aussage: An diesem Feinstaub,
den wir mit Recht bekämpfen, hängen Partikel von Feinst-
staub, gegen den wir überhaupt nichts unternehmen können.
Wenn der Feinstaub, an dem im Moment der Feinststaub
hängt, weg ist, zirkuliert draußen halt der Feinststaub. Ob
dieser medizinisch nicht noch schlimmer als der Feinstaub
ist, wissen wir gar nicht.

(Abg. Heiderose Berroth FDP/DVP: Das ist bereits
erwiesen! – Abg. Schmiedel SPD: Was folgt da-

raus?)

Herr Kollege Palmer, alle Fraktionen haben in der letzten
Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses gemeinsam
eine Beschlussempfehlung verabschiedet.

(Abg. Dr. Caroli SPD: Sehr richtig!)

Deswegen weiß ich gar nicht, warum wir heute hier wieder
eine streitige Debatte führen sollen.

(Abg. Drexler SPD: Wir streiten doch gar nicht,
Sie streiten doch!)

Wir haben uns nach langer Diskussion darauf verständigt,
und das ist lobenswert und zu begrüßen. Das, was dort drin-
steht – auch mit unseren Stimmen verabschiedet –, ist auch
unsere Politik. Wir bekennen uns zu der Forderung, die
kurzfristigen Aktionspläne und die mittel- und langfristigen
Luftreinhaltepläne so schnell wie möglich vorzulegen.
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(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Nachdem zwei Jahre
nichts passiert ist!)

Wir bekennen uns dazu, dass die EU aufgefordert bleibt,
um eine noch raschere Umsetzung ihrer strengen Abgasvor-
schriften sowohl für Pkws als auch für Lkws besorgt zu
sein.

Meine Damen und Herren, wir stehen hinter der Forderung,
die Nachrüstung mit Dieselpartikelfiltern steuerlich zu be-
günstigen. Allerdings steht in der Beschlussempfehlung
auch, dass das aufkommensneutral zu geschehen habe. Mei-
ne Meinung ist: Am besten geschieht das aufkommensneu-
tral, wenn man diejenigen, die nicht nachrüsten, mit einem
zusätzlichen Steueraufschlag belegt. An dieser Stelle sage
ich immer: Umweltschutz, der nichts kostet oder der nicht
wehtut, wirkt in der Regel überhaupt nicht.

Meine Damen und Herren, wir fordern die Bundesregierung
auf – das steht auch in der Beschlussempfehlung –, mög-
lichst schnell die Rechtsvorschriften dafür zu schaffen, dass
überhaupt über Fahrverbote diskutiert werden kann. Wir
fordern sie auch auf, klipp und klar zu sagen, ob sie die
Rechtsgrundlage für eine City-Maut schaffen möchte oder
nicht. Hier sind wir in der rechtlichen Einordnung, Herr
Palmer, unterschiedlicher Meinung. Wir meinen: Wenn der
Bund mit seinem Mautgesetz einmal von der konkurrieren-
den Gesetzgebung Gebrauch gemacht hat, dann können wir
diese Gesetzgebungskompetenz nicht wieder für die City-
Maut zurückholen.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Da ist aber die Lan-
desregierung anderer Auffassung!)

Zum Schluss sage ich: Wir bekennen uns zu der Forderung,
die Möglichkeit zu schaffen, die Höhe der Lkw-Maut stär-
ker zu spreizen, je nachdem, wie umweltfreundlich oder
umweltfeindlich die Lkws sind.

Strich drunter: Wir sollten froh sein, dass wir uns auf eine
gemeinsame Vorgehensweise geeinigt haben. Ein Hinweis
an die Grünen: Wenn Sie dennoch auf der Abstimmung
über Ihre Anträge bestehen, würden wir sie ganz einfach
aus formalen Gründen ablehnen,

(Abg. Schmiedel SPD: Warum?)

weil wir nicht jede Woche zweimal bestätigen müssen, was
wir im Ausschuss erarbeitet haben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Frau Abg.
Schmidt-Kühner.

Abg. Regina Schmidt-Kühner SPD: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Noch im Januar dieses Jahres hieß
es in der „Sonntag Aktuell“: „Feinstaubalarm? Schwamm
drüber!“ Die Befürchtung war sehr groß, dass wir in dieser
Diskussion überhaupt nicht schnell weiterkommen. Ich den-
ke, im Vergleich zu diesem Zeitpunkt hat sich in den letzten
drei Monaten doch etliches geändert. Wir haben eine sehr

intensive und zum großen Teil auch konstruktive Diskussi-
on, um bei den Themen Feinstaub und Luftreinhaltepläne
voranzukommen.
Es gab damals und gibt auch heute noch die Forderung nach
der City-Maut und nach Fahrverboten. Ich werde darauf
auch noch eingehen. Eigentlich ist es natürlich schon rich-
tig, dass wir seit den Neunzigerjahren wissen, dass wir uns
mit dem Thema beschäftigen müssen. Seit 2002 ist die Um-
setzung der EU-Richtlinie nationales Recht. Wir wissen,
dass wir das Thema angehen müssen. Es ist natürlich
schlimm, dass wir mit den Luftreinhalteplänen in den gro-
ßen Städten, gerade auch in Stuttgart, noch nicht so weit
sind, wie wir eigentlich sein müssten, sodass wir in diesem
Jahr, als die Grenzwerte überschritten waren, tatsächlich
schnell und sofort einen Aktionsplan gehabt hätten, damit
der Luftreinhalteplan insgesamt greift. Aber ich denke, das
ist jetzt erst einmal so. Nun muss dafür gesorgt werden,
dass dieser Luftreinhalteplan schnellstmöglich erstellt wird.

Feinstäube entstehen allerdings nicht nur durch den Ver-
kehr, sondern sie entstehen auch in Industrieanlagen, in
Kleinfeuerungsanlagen und im Haushalt. Auch diese Quel-
len gilt es natürlich genauso zu bekämpfen, wenn es um die
Frage der Feinstaubbekämpfung geht. Das betrifft nicht nur
den Verkehr, sondern eben auch die anderen Quellen.

(Abg. Birzele SPD: Die Raucher!)

Ein Luftreinhalteplan muss eben auch berücksichtigen, dass
es diese anderen Quellen gibt. Allerdings leistet der Ver-
kehr den größten Anteil, insbesondere in den hoch belaste-
ten Gebieten. Das ist völlig klar. Wir müssen deswegen also
durchaus ein besonderes Augenmerk auf den Verkehr le-
gen. Da kommt dem Dieselruß ein besonderes Gewicht zu.

Wir setzen uns für die Entwicklung von Motoren, die keine
Partikel freisetzen, den konsequenten Einsatz von Partikel-
filtern in Neufahrzeugen und die Nachrüstung bei Ge-
brauchtwagen ein. Denn nur darüber bekommen wir diese
Entwicklung insgesamt in den Griff, was die verkehrliche
Seite betrifft.

Es geht also um die beschleunigte Einführung des Partikel-
filters, und dazu brauchen wir eine steuerliche Entlastung
beim nachträglichen Einbau, damit die Gesamtflotte schnel-
ler mit dem Filter ausgestattet ist. Aber wir sind durchaus
der Meinung, dass für Neufahrzeuge der Dieselrußfilter so-
fort Pflicht werden sollte, sodass es eben für Neufahrzeuge
keine steuerlichen Vergünstigungen gibt. Der Dieselrußfil-
ter muss bei Neufahrzeugen sofort Pflicht werden.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Ja wie denn?)

Die Automobilindustrie setzt ja darauf und sieht Dieselfahr-
zeuge nur noch mit Rußpartikelfilter vor.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Dazu braucht es doch
eine EU-Norm! Die kriegen Sie doch nicht!)

Wir wollen dies im nationalen Bereich sofort haben, und da
dürfen die Finanzfragen, die Herr Minister Stratthaus dage-
gen anführt, keine Rolle spielen. Wir brauchen tatsächlich
schnellstmöglich die Einführung des Dieselrußfilters.

(Beifall bei der SPD)
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Noch ein Wort zum Thema City-Maut: Die City-Maut ist
sicherlich in vielen Bereichen ein sinnvolles Mittel. Durch
sie können natürlich die Zufahrten zu den Städten begrenzt,
können insgesamt Verkehrsfragen, die wir in den Städten
haben, deutlich besser bearbeitet und kann die Förderung
des ÖPNV vorangebracht werden. Aber die City-Maut ist
für meine Begriffe kein adäquates Mittel zur Reduzierung
der Feinstaubkonzentration, weil sie nicht an den Ursachen
des Feinstaubs ansetzt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abg.
Heiderose Berroth FDP/DVP – Abg. Boris Palmer
GRÜNE: Wieso? Wo denn sonst? Weniger Ver-

kehr bedeutet weniger Feinstaub!)

Wir müssen zuallererst dafür sorgen, dass Feinstaub mög-
lichst gar nicht erst entsteht. Das ist doch unser Problem,
Herr Palmer,

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Wenn kein Verkehr
ist, entsteht kein Feinstaub!)

und seine Lösung werden wir ganz wesentlich über diese
technische Vorgehensweise hinbekommen.

(Beifall bei der SPD – Abg. Schmiedel SPD: Sehr
richtig! City-Maut ist schlecht!)

In der Vergangenheit war es so, dass wir zunächst immer
die technischen Fragen lösen mussten. Die andere Frage ist
die grundsätzliche Frage der Bewohnbarkeit unserer Städte.
Ich würde das Thema City-Maut aber ganz gerne in einem
anderen Zusammenhang diskutieren, zumal es ein riesiges
Problem geben wird, wenn es darum geht, in Stuttgart die
City-Maut wirklich adäquat einzuführen. Ich wage wirklich
zu bezweifeln, dass das in Stuttgart in einer effizienten und
auch finanziell machbaren Weise möglich ist, weil wir sehr
viele Zufahrten nach Stuttgart hinein haben und die Frage
der Kontrolle natürlich ein riesiges Problem darstellt. Die
Verkehrsplaner sagen sehr wohl, dass eine Lösung nicht
einfach ist und dass man die City-Maut eben nicht kurzfris-
tig einführen kann.
Aber trotzdem sollte man diese Möglichkeiten prüfen, und
man sollte auch die Möglichkeit der Schaffung so genannter
grüner Zonen prüfen. Natürlich wollen wir eine Entlastung
in den Stadtteilen, aber wir müssen uns darüber im Klaren
sein, dass solche Maßnahmen nicht immer alle kurzfristig
wirken.

Unser Fazit lautet also: Ansetzen an den Ursachen,
schnellstmögliche Einführung des Partikelfilters, Nachrüs-
ten von Fahrzeugen im öffentlichen Bereich – das gilt für
die Fahrzeugflotten der Städte genauso wie für die Fahr-
zeugflotte des Landes, und zwar in allen Bereichen, unab-
hängig davon, ob diese Fahrzeuge geleast werden oder
nicht –, sodass wir insgesamt schnellstmöglich zu einer Re-
duzierung der Feinstaubkonzentration kommen.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Frau Abg. Berroth.

Abg. Heiderose Berroth FDP/DVP: Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Es ist wichtig und richtig, dass sich die
Landespolitik mit der Gefährdung durch Feinstäube inten-

siv beschäftigt. Die heute hier vorgenommene Einengung
des Problems auf Dieselruß und Dieselrußfilter ist aller-
dings höchst gefährlich und aus meiner Sicht unverantwort-
lich. Ich bedanke mich deshalb ausdrücklich bei der Kolle-
gin Schmidt-Kühner für ihren ausgewogenen Beitrag.

Offenbar funktioniert das gleiche Rezept aber immer wie-
der:

(Lachen des Abg. Boris Palmer GRÜNE – Zuruf
des Abg. Boris Palmer GRÜNE)

Erst werden die Bürgerinnen und Bürger in Angst und Hys-
terie versetzt. Dann wird eine scheinbar gute Einfachlösung
angeboten, und schließlich werden alle, die Differenzierun-
gen anmahnen, verteufelt. Bevor sich die Kurzatmigkeit der
Aktion zeigt, Herr Palmer, wird schnell auf ein neues Feld
gewechselt, und dort beginnt das Spiel von Neuem, und der
Ruf der grünen Gutmenschen bleibt erhalten.

(Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Ui!)

Die Problematik der weit gefährlicheren Ultrafeinstäube
wird hingegen nachhaltig verdrängt. Dass es auch wir-
kungsvolle andere Lösungen gibt und dass unsere Automo-
bilindustrie hier bereits viele Verbesserungen erreicht hat,
wird verschämt verschwiegen.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Denn das wäre ja schädlich für die eigene Kampagne.

Ich kann es ja verstehen, wenn Sie die Argumente der Au-
tomobilindustrie nicht zur Kenntnis nehmen. Aber zumin-
dest den Beitrag von „Auto Bild“,

(Die Rednerin hält einen Zeitschriftenartikel in die
Höhe. – Abg. Boris Palmer GRÜNE: Also lieber

die Industrie als „Auto Bild“!)

der in die gleiche Richtung geht und endlich einmal für
mehr Sachlichkeit sorgt, hätten Sie wenigstens realisieren
sollen.

(Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Lesen Sie „Auto
Bild“?)

– Wenn die fachlich gut berichten, ja.

(Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Woher wissen Sie
das?)

Interessant ist auch noch eine ganz andere Komponente.
Wenn der Bundesumweltminister der Meinung ist, dass
Sperrungen und ähnliche Maßnahmen sinnvoll seien – ich
teile diese Meinung übrigens ausdrücklich nicht –, dann
hätte er doch schon längst entsprechende Maßnahmen er-
greifen müssen und zum Beispiel dafür sorgen müssen, dass
es hierfür eine geeignete Plakettenlösung gibt. Aber dem
Zorn der Betroffenen wollte er sich dann wohl doch nicht
aussetzen.

(Zuruf des Abg. Boris Palmer GRÜNE)

Er beschränkt sich vornehm auf Vorwürfe gegenüber Län-
dern und Kommunen und schiebt die unangenehme Arbeit
auf andere ab.
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(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Der Bundestag war
dagegen!)

Die jedoch können ohne Bundesregelung gar nicht handeln.
Also auch hier wieder einmal eine grüne Scheinheiligkeit
erster Güte.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Boris Palmer GRÜNE: Frau Berroth,

das ist doch abstrus!)

Herr Kollege Scheuermann hat angesprochen, dass wir im
Ausschuss für Umwelt und Verkehr einen einstimmigen Be-
schluss gefasst haben. Ich habe dort allerdings auch mein
Bauchgrimmen bei dieser Entscheidung deutlich zur Kennt-
nis gegeben. Ich meine, wir müssen viel stärker differenzie-
ren. Es gibt einen Unterschied zwischen Feinstäuben. Herr
Palmer sagt, Stuttgart sei die dreckigste Stadt in Deutsch-
land.

(Abg. Wieser CDU: Was?)

Wenn Sie allerdings nach den Überschreitungen der zuläs-
sigen Feinstaubmengen schauen, werden Sie feststellen:
Das ist Norderney, und diese Insel ist weitgehend autofrei.
Das ist halt eine ganz andere Art von Feinstaub. Deshalb
muss man unterscheiden.

Die Luft ist in den letzten Jahren im Übrigen besser gewor-
den; das sollten wir nicht vergessen. Wir haben im Zeit-
raum von 1990 bis 2002 die verkehrsbedingten Emissionen
um 40 % reduziert.

(Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Das ist doch Schön-
rederei! – Abg. Boris Palmer GRÜNE: Was nützt

das den Leuten, die sterben?)

Bei deutschen Diesel-Kfz ist die Erfüllung der Abgasnorm
Euro 4 Standard. Die Franzosen haben nur Euro 3; die wur-
den von Ihnen aber gerade gelobt, weil sie diesen Filter ha-
ben. Es nützt aber nichts, auf eine veraltete Technik zu set-
zen. Wir brauchen eine moderne Technik, die es bereits
gibt, mit deren Einsatz die Norm Euro 5 erfüllt wird. Diese
Norm ist erst ab 2008 gültig. Es ist viel besser, erst gar kei-
nen Ruß entstehen zu lassen.

Besonders pikant, Herr Kollege Scheuermann, finde ich im
Übrigen die Idee, für Lkw ohne Rußfilter eine höhere Maut
zu verlangen. Damit verjagen Sie gerade diese Fahrzeuge
von der Autobahn in die Städte.

(Beifall des Abg. Kleinmann FDP/DVP)

Wir sollten uns überlegen, ob wir das wirklich wollen.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Sehr richtig! – Abg.
Boris Palmer GRÜNE: Das heißt, Sie sind da ge-

gen die Landesregierung!)

– Ich bin nicht gegen die Landesregierung, sondern ich bit-
te, zu schauen, ob diese Idee wirklich schon bis zum Ende
durchdacht ist, und sie gegebenenfalls noch einmal zu über-
denken.

Nun noch einmal zurück zum Bundesumweltminister. Der
prügelt die Industrie, was jetzt wohl in Mode gekommen

ist. Allerdings muss man sagen, dass die einstige Wirt-
schaftslokomotive Deutschland inzwischen zum Schluss-
licht geworden ist. Das liegt aber nicht an Fehlern der Wirt-
schaft, sondern vor allem an einer falschen Wirtschaftspoli-
tik.
Die FDP/DVP möchte eine sachorientierte Behandlung des
Themas, und wir haben deshalb in der letzten Woche eine
Große Anfrage eingebracht. Sobald die Antwort der Lan-
desregierung hierzu vorliegt, werden wir zusammen mit un-
serem Koalitionspartner, mit der Landesregierung und
selbstverständlich auch mit der Opposition die notwendigen
Maßnahmen erörtern und entwickeln. Diese werden sich
mit allen gefährlichen Feinstäuben beschäftigen müssen.
Ich bin gespannt auf rot-grüne Lösungen im Hinblick auf
Sporen wie zum Beispiel Schimmelpilzsporen, deren hohe
Gefährlichkeit seit langem bekannt ist. Deren Gefährdungs-
potenzial ist genauso hoch wie das von Hausstaub und von
Mehl beim Backen; auch dadurch gibt es Allergien. Ich ge-
he allerdings davon aus, dass Hausfrauen und Hausmänner
jetzt nichts fürchten müssen, weil es hier keine Lobbyisten
gibt, die ein zu förderndes Produkt haben.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Richtig!)

Oder bekommen wir als Nächstes eine Verordnung, die den
zu benutzenden Staubsaugertyp vorschreibt? Das Pingpong-
spiel der Verantwortlichen muss – da haben Sie Recht –
aufhören. Wir müssen zur Sachlichkeit zurückkehren. Als
Allererstes muss die Bundesregierung ihrer Vorbildfunktion
gerecht werden. 97,7 % der Dieselfahrzeuge der Bundesre-
gierung haben keinen Partikelfilter.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Oh!)

Eine Nachrüstung hat die Bundesregierung in einer Antwort
auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion abgelehnt.
Rot-Grün kann doch nicht von den Bürgern etwas fordern,
was sie selbst nicht zu tun bereit sind!

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Zuruf von der CDU: Sehr gut!)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich dem Minister für
Umwelt und Verkehr Stefan Mappus.

Minister für Umwelt und Verkehr Mappus: Herr Präsi-
dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Über-
schreitung des Grenzwerts für Feinstaub – in der Fachspra-
che PM10 genannt – in mehreren Städten der Republik, da-
runter auch in Stuttgart, hat in den letzten Tagen und Wo-
chen hohe Wellen geschlagen, um nicht zu sagen, im wahrs-
ten Sinne des Wortes eine Menge Staub aufgewirbelt.

(Zuruf von der CDU: Feinstaub!)

Aber, meine Damen und Herren, ich habe wirklich selten
ein Thema erlebt, bei dem in so unverantwortlicher Art und
Weise Argumente durcheinander geworfen wurden und
schlicht und ergreifend Panik verursacht wurde. Deshalb
bin ich nicht undankbar, dass wir heute hier über dieses
Thema diskutieren können. Ich hoffe, dass wir mit der heu-
tigen Diskussion wieder etwas mehr Versachlichung in das
ganze Thema hineinbekommen.
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Zunächst einmal zu einigen Fakten. Meine Damen und Her-
ren, in den letzten Wochen hatte man manchmal das Ge-
fühl, man könne sich in Baden-Württemberg jetzt nur noch
mit einer Gasmaske einigermaßen schadfrei unter die Be-
völkerung begeben. So wurde das Thema diskutiert. Ich
kann nur sagen: Die Luftqualität wurde in den letzten zehn
Jahren deutlich besser.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: So ist es!)

Ein Beispiel: Die Stickstoffoxide haben seit 1994 um 26 %
abgenommen, im Verkehr um 36 %. Der Feinstaub hat im
gleichen Zeitraum um 23 % abgenommen, im Verkehrsbe-
reich sogar um 43 %. Aber – ich will es nicht verharmlosen
– der Rückgang der Emissionen reicht nicht aus, um den
seit dem 1. Januar 2005 geltenden neuen Emissions-
grenzwert der EU-Richtlinie für Feinstaub einhalten zu kön-
nen. Dies ist Fakt; das stimmt. Der alte Emissionsgrenzwert
für Staub war überall im Land weit unterschritten. Wir ha-
ben es also – ich sage es noch einmal – nicht mit einer Ver-
schlechterung der Luft zu tun, sondern mit drastisch ver-
schärften Grenzwerten, die wir einhalten wollen. Ich gehöre
nicht zu denen, die der Meinung sind, man müsse jetzt die
Grenzwerte ändern – um das auch glasklar zu sagen. Diese
sind in Ordnung. Aber man muss wissen, über welche Fak-
ten man redet.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Wie erklärt sich denn
der Bundesrat dazu?)

Jetzt, meine Damen und Herren, zunächst einmal zu der
Frage: Was sind eigentlich die Quellen des Feinstaubs? Da-
rum muss es ja gehen, wenn wir politisch darüber diskutie-
ren wollen, wie wir den Feinstaub bekämpfen.

Die Überschreitungspunkte liegen alle unmittelbar und di-
rekt an stark befahrenen Straßen. Der Verkehrsanteil der
Emissionen beim Feinstaub ist daher hoch, aber auch nicht
so hoch, wie man eigentlich meinen könnte. Ich möchte das
anhand von Zahlen am Beispiel der Feinstaubkonzentration
am Stuttgarter Arnulf-Klett-Platz schildern.

Meine Damen und Herren, der Straßenverkehr am Arnulf-
Klett-Platz selbst verursacht 25 % des Feinstaubs. Wir ha-
ben dann noch einen Eintrag aus anderen Gebieten Stutt-
garts mit einem Anteil von 15 %. Das heißt, der Straßenver-
kehr insgesamt verursacht an dieser Stelle 40 % des Fein-
staubs. Davon wiederum kommen 40 % an Emissionen di-
rekt aus dem Auspuff, was sich mit moderner Abgastech-
nologie – Stichwort Filter – heutzutage im wahrsten Sinne
des Wortes herausfiltern lässt. Oder andersherum gesagt:
16 % der Gesamtstaubbelastung kommen aus Emissionen
aus dem Auspuff. Der Rest sind Abrieb der Straßen, Auf-
wirbelung auf den Straßen, Abrieb an Bremsen und Kupp-
lung im Fahrzeug und Immissionen aus anderen Gebieten
Stuttgarts. Andersherum gesagt: Wenn wir über Nacht alle
Pkw und alle Lkw mit Rußpartikelfiltern ausrüsten könnten,
hätten wir exakt 16 % des Problems gelöst und 84 % nicht
gelöst – um einmal klar zu sagen, über welche Größenord-
nung wir insgesamt reden.

Deshalb halte ich es einfach für Panikmache, wenn man so
tut, als ob man jetzt nur die Automobilindustrie, die angeb-
lich alles verschlafen hat, endlich mal auf Trab bringen

müsse, und schon sei das Problem gelöst. Das entspricht
nicht den Fakten, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Wir sollten auch darüber reden, was denn sonst Quelle von
Feinstäuben ist. Sonstige Beiträge wie die von Industrie,
Gewerbe und Kleinfeuerungen machen gerade einmal 18 %
aus. Ein großer Anteil entstammt dem großräumigen Hin-
tergrund, unter anderem durch Ferntransporte, Aufwirbe-
lungen usw. – ich habe es angeführt –: 42 %. Fazit: Diese
42 % wiederum enthalten natürlich einen geringen Ver-
kehrsanteil von vielleicht 5 bis 10 %, sind aber durch lokale
und regionale Maßnahmen gerade nicht zu beeinflussen.

Meine Damen und Herren, am Stuttgarter Neckartor wurde
der neue Tagesmittelwert für Feinstaub bis Anfang April
bereits 53-mal überschritten. Ich habe gelesen, man hätte
die Bekanntgabe der Ergebnisse über Wochen hinweg ver-
zögert. Im Nachhinein zurückgerechnet, wären wir die Ers-
ten gewesen, bei denen der Grenzwert 35-mal überschritten
wurde. Letzteres stimmt. Aber verzögert wurde überhaupt
nichts. Im Gegenteil, wir haben das EU-Referenzverfahren
angewendet, das sehr viel präziser ist als zum Beispiel das
Verfahren in Bayern, allerdings einen Nachteil hat: Weil es
mechanisch implementiert ist, bekommt man die Werte erst
nach zwei Wochen. Aber es ist das von der Europäischen
Union selbst vorgeschlagene Referenzverfahren. Insofern
wäre es absurd, uns vorzuwerfen, wir hätten irgendetwas
verzögert oder zu verschleiern versucht.

(Zuruf des Abg. Boris Palmer GRÜNE)

In der Tat waren wir in Stuttgart die Ersten. Aber, meine
Damen und Herren, das ist auch kein großes Wunder. Wenn
man es so macht wie in Köln, dass man auf dem Sportplatz
außerhalb der Stadt misst und nicht in der Stadt

(Lachen des Abg. Fleischer CDU)

– das ist leider kein Witz, sondern eine Tatsache –, dann
kommt nichts Negatives heraus. Auch in Nordrhein-Westfa-
len ist die Landesregierung verantwortlich, nicht nur in Ba-
den-Württemberg. Wir haben dort eine grüne Umweltminis-
terin namens Höhn, das gute Gewissen der Grünen bundes-
weit im Bereich der Umweltpolitik.

(Lachen des Abg. Fleischer CDU)

Wenn ich natürlich gar nicht messe oder irgendwo, wo
nichts Negatives herauskommen kann, dann ist klar, dass
andere mit negativen Meldungen zuerst dran sind.

Ich kann nur sagen: Mein Rechtsverständnis sieht immer
noch so aus, dass ich Ordnung und Gesetze einhalte und
Messgeräte nicht dort aufstelle, wo nichts passieren kann.
Dementsprechend waren wir in der Tat mit Bayern zusam-
men Spitze, allerdings auch Spitze im Einhalten von
Rechtsnormen. Ich glaube, dass das in einem Rechtsstaat
nichts Negatives ist.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Das Kernproblem bei der Feinstaubdiskussion, meine Da-
men und Herren, ist: Die hohen Schadstoffwerte treten nicht
in der Fläche, sondern nur sehr kleinräumig, straßennah, an
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besonderen Belastungspunkten des Verkehrs auf. Deshalb
ist in Stuttgart exakt 1 % der Bevölkerung hiervon betrof-
fen. 1 % ist natürlich 1 % zu viel, aber 99 % sind nicht be-
troffen. Das darf man bei dieser Gelegenheit auch einmal
sagen.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Woher kommen dann
die Toten, wenn die alle nicht betroffen sind? –
Gegenruf des Abg. Scheuermann CDU: Niemand

weiß das!)
– Ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen. Woher kom-
men die Toten? Meine Damen und Herren, da sagt jemand
im Fernsehen – 22:30 Uhr, Tagesthemen –: „Wir haben
zwischen 15 000 und 65 000 Tote durch Feinstaub.“ Das
muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen! Also
eine „bescheidene“ Differenz von 50 000 Toten, mehrere
100 % Differenz! Andere Bundesländer und Baden-Würt-
temberg haben sich über Wochen hinweg darum bemüht,
die vermeintlich wissenschaftlich fundierte Untersuchung
zu bekommen, aus der diese Werte stammen. Meine Damen
und Herren, es gibt sie nicht. Sie ist von anderen Ländern
und von uns nicht zu bekommen. Es gibt keine solche wis-
senschaftliche Untersuchung. Ich muss sagen: Ich halte es
schon für makaber, wenn ein Arzt im Fernsehen unter Miss-
brauch des hohen Ansehens von Ärzten sagt, dass es zwi-
schen 15 000 und 65 000 Tote durch Feinstaub gibt, ob-
wohl das nicht belegbar ist.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Sehr richtig!)

Darum sollten Sie diese Frage lieber nicht stellen, Herr Pal-
mer. Ich halte es für Panikmache, davon zu reden, es gäbe
65 000 Tote, wenn man das Problem des Feinstaubs nicht
lösen würde. So kann man keine seriöse Politik machen,
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg. Bo-
ris Palmer GRÜNE: Dann ist die WHO unseriös!

Dann brauchen wir auch keine Grenzwerte!)

Jetzt komme ich zu einem ganz spannenden Thema. Da
wird geäußert, so nach dem Motto „die Landesregierung hat
wieder einmal geschlafen“, die Entwicklung hätte man viel
früher in den Griff bekommen können.

Gehen wir einfach einmal den chronologischen Ablauf des
Ganzen durch. Meine Damen und Herren, die EU-Richtli-
nie ist viele Jahre alt. Die spannende Frage ist aber, wann
sie in nationales Recht umgesetzt wurde. Obwohl sie in den
Neunzigerjahren auf EU-Ebene erlassen wurde, wurde sie
erstaunlicherweise tatsächlich erst Ende 2002 in nationales
Recht umgesetzt. Lieber Herr Palmer, bevor Sie uns kriti-
sieren, gehen Sie einmal zu Ihrem Freund Trittin – ich halte
mich jetzt zurück, sonst werde ich wieder mit vermeintli-
chen Prädikaten belegt – und fragen ihn einmal, warum sa-
ge und schreibe vier Jahre, nachdem Trittin das Amt über-
nommen hat – –

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Drei!)

– Entschuldigen Sie, 1998! Ich bedauere es ja auch, dass es
schon 1998 war, aber es ist so.

(Abg. Seimetz CDU: Viel zu lange! – Zuruf des
Abg. Boris Palmer GRÜNE)

1998 bis 2002 sind vier Jahre. Fragen Sie einmal, warum
der Mann vier Jahre gebraucht hat, um eine EU-Verord-
nung in nationales Recht umzusetzen.

(Zuruf des Abg. Boris Palmer GRÜNE)

– Nicht aufregen! Es ist ungesund, wenn man sich so auf-
regt.

(Heiterkeit und Beifall – Abg. Dr. Noll FDP/DVP:
Viel ungesünder als Feinstaub!)

Herr Palmer, nicht nur Feinstaub ist gesundheitsschädlich,
sondern auch andere Dinge sind es.

Meine Damen und Herren, 2002 ist das Ganze in nationales
Recht umgesetzt worden. Wir haben daraufhin sofort im
Laufe des Jahres 2003 die Messplanungen und die Vorar-
beiten für die Messungen nach den gesetzlichen Vorgaben
durchgeführt, und wir haben mit den Messungen selbst be-
gonnen. Wir haben sie im Jahr 2004 fortgeführt. Wir haben
unmittelbar danach mit der Aufstellung der gesetzlich vor-
geschriebenen Pläne begonnen. Andere Bundesländer mes-
sen bis zum heutigen Tag nicht überall gemäß den Richtli-
nien. Vielmehr hat der Bundesrat – übrigens auf Initiative
Baden-Württembergs – bereits Ende 2003 und nochmals im
Juni 2004 darauf hingewiesen, dass die neuen Grenzwerte,
insbesondere für PM10, an den Hauptverkehrsachsen nicht
eingehalten werden können, und den Bund aufgefordert,
schnellstmöglich auf die Schaffung von entsprechend an-
spruchsvollen Grenzwerten für die Partikelminderung bei
Dieselfahrzeugen hinzuwirken sowie entsprechende wirt-
schaftliche Anreize für eine rasche Aus- und Nachrüstung
mit Rußpartikelfiltern zu schaffen.

Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, meine
Damen und Herren, hat noch im Sommer 2004 erklärt – ich
zitiere –: „Das ist nicht notwendig.“

So viel zu der Frage, wer bei der Diskussion geschlafen hat.

Meine Damen und Herren, seit August 2004 wissen wir si-
cher, dass der Tagesgrenzwert für Feinstaub nicht überall
eingehalten werden kann. Es gehört auch zur Wahrheit,
dass wir bis 2004 das Problem mit den Messwerten so nicht
hatten. Seit 2003 hat sich abgezeichnet, dass es ein Problem
werden könnte. Seit 2004 haben wir es. Vorher hatten wir
es nicht, im Übrigen auch nicht bei diesem Grenzwert. Seit-
dem arbeiten die Regierungspräsidien an der Erarbeitung
von Maßnahmenplänen. Die Regierungspräsidien erarbeiten
für acht Kommunen Aktionspläne zur Feinstaubminderung
und Luftreinhaltepläne zur Reduzierung der Stickstoffdi-
oxidbelastung, weil wir dort bekanntermaßen ab dem 1. Ja-
nuar 2010 auch Grenzwerte haben werden, und zwar ziem-
lich strenge. Wir arbeiten bereits heute daran, dass sie ein-
gehalten werden können.

Jetzt zu den Maßnahmen, meine Damen und Herren. Darum
muss es in der politischen Diskussion ja eigentlich gehen.

Zunächst: Es gibt für uns bei diesem Thema keine Tabus.
Die Regierungspräsidien prüfen ohne Tabu alle denkbaren
Maßnahmen. Zunächst einmal wird geprüft.

Der Zeitplan für die Luftreinhalte- und Aktionsplanung
sieht wie folgt aus: Bis zum Sommer werden die Pläne für
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die Öffentlichkeitsbeteiligung vorgelegt. Bis Ende dieses
Jahres werden die Planungen abgeschlossen sein.

Jetzt gibt es drei unterschiedliche theoretisch denkbare
Strategien:

Erstens: Scharfe Eingriffe in den Verkehr mit dem Ziel, die
Verkehrsmengen auf den wichtigsten Hauptachsen zu hal-
bieren. Es wäre mindestens eine Halbierung notwendig, um
das Problem durch die Verkehrsmenge zu beeinflussen. Die
Ergebnisse, die Konsequenzen wären für uns alle klar: er-
hebliche negative wirtschaftliche Folgen. Ich glaube, das
können wir in der jetzigen wirtschaftlichen Situation ganz
bestimmt nicht brauchen.

Zweite theoretische Möglichkeit: eine Verkehrsumlenkung.
Wir könnten die Verkehre quasi durch die Stadt verteilen –
durch Tonnagebeschränkungen und anderes mehr. Das wäre
aber ein völliger Wandel in der Strategie. Wir hatten bisher
das Anliegen verfolgt, Verkehre zu bündeln, auf Hauptver-
kehrsachsen möglichst schnell und problemlos durch Kom-
munen hindurchzuführen.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP – Abg.
Beate Fauser FDP/DVP: Genau!)

Ich würde es für fatal halten, wenn wir jetzt sagen würden:
„Wir haben auf Hauptverkehrsachsen nur noch die Hälfte
der Verkehre. Dafür leiten wir die andere Hälfte durch
Wohngebiete oder andere Gebiete.“ Ich glaube, das wäre –
da sind wir uns wahrscheinlich einig – die falsche Strategie.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Deshalb, meine Damen und Herren, sieht unsere Strategie
so aus, dass wir ein Bündel angemessener Maßnahmen um-
setzen wollen und eine rasche Verbesserung der Abgasrei-
nigungstechnik unter anderem durch die zügige Einführung
von Partikelfiltern für Dieselfahrzeuge ansteuern. Das
heißt, wir wollen eine flächendeckende Minderung der Be-
lastung. An einzelnen Hauptverkehrsachsen sind bis dahin
für einige Zeit allerdings – es wäre unehrlich, das nicht zu
sagen – weitere Grenzwertüberschreitungen nicht ohne wei-
teres auszuschließen.

In der Gesamtabwägung plädiere ich dafür, dass wir diesen
dritten Weg gemeinsam gehen. Aber das Land wird es mit
Sicherheit allein nicht schaffen, dass die neuen Grenzwerte
eingehalten werden. Wir brauchen Maßnahmen auf allen
Ebenen: auf der Ebene der Europäischen Union, auf der
Ebene des Bundes, natürlich im Land, aber auch auf der
Ebene der Kommunen. All diese Ebenen müssen in ihrem
jeweiligen Bereich die notwendigen Maßnahmen ergreifen.

Dazu gehört zum einen die Förderung der Aus- und Nach-
rüstung von Diesel-Pkw mit Partikelfiltern. Meine Damen
und Herren, der Bund muss endlich einen akzeptablen Ge-
setzentwurf zur Änderung des Kfz-Steuergesetzes vorlegen.

Wir brauchen zum anderen vor allem eine Priorität für die
Nachrüstung von Altfahrzeugen. Eine Marktuntersuchung
von Roland Berger hat bestätigt, was auf der Hand liegt:
Ohne Anreize läuft bei der Nachrüstung nichts. Wir brau-
chen die steuerliche Förderung, und wir brauchen die Aus-

sicht auf Benutzervorteile – dass also Fahrzeuge mit Ruß-
filter von Fahrverboten ausgenommen werden. Das ist der
logische Umkehrschluss.
Das Programm muss aber aufkommensneutral sein. Es kann
nicht sein, dass Herr Trittin sagt: „Wir stecken aus der Öko-
steuer zwar 19 Milliarden € ein“ – so viel ist es inzwischen,
pro Jahr wohlgemerkt; der Begriff Ökosteuer sagt ja einiges

(Zuruf des Abg. Wieser CDU)

über den eigentlich notwendigen Verwendungszweck des
Geldes aus –, „aber die Maßnahmen, die wir erreichen wol-
len, sollen die Länder über die Kfz-Steuer zahlen.“ Meine
Damen und Herren, so sieht seriöse Politik aus meiner Sicht
der Dinge mit Sicherheit nicht aus.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der Abg.
Beate Fauser FDP/DVP)

Deshalb wollen wir ein aufkommensneutrales Programm:
Diejenigen, die nicht mitmachen, werden mit einem Malus
belegt, diejenigen, die schnell mitmachen, mit einem umso
größeren Bonus.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Was passiert eigent-
lich, wenn alle mitmachen?)

Die Bundesregierung macht es sich nach unserer Sicht der
Dinge zu leicht, wenn sie einfach alles in Richtung der Län-
der abschiebt.

Zweitens: Wir brauchen eine Förderung der Aus- und Nach-
rüstung von Diesel-Lkw und -Bussen mit Partikelfiltern.
Meine Damen und Herren, Lkw emittieren im Schnitt fünf-
mal so viele Partikel wie Pkw. Das muss man wissen. Vor
allem steigen die Lkw-Verkehre ständig an, und insbeson-
dere die ausländischen Fahrzeuge auf unseren Straßen sind
bei diesem Thema – um es vorsichtig auszudrücken – nicht
ganz so hilfreich. Dabei wird klar, dass wir uns diesem The-
ma mehr denn je widmen müssen.

Drittens: Wir brauchen eine noch stärkere Mautspreizung –
es gibt sie ja bereits, aber sie muss noch verstärkt werden –
zur Förderung umweltfreundlicher schwerer Lkw. Wir
brauchen gleichzeitig wirtschaftliche Anreize zur Anschaf-
fung von Neufahrzeugen mit Partikelfiltern.

In- und ausländische Lkw müssen gleichbehandelt werden.
Gleichzeitig muss der Bund aber alle Vorkehrungen gegen
Verkehrsverlagerungen mautpflichtiger Lkw treffen, insbe-
sondere auf hoch belasteten Straßen in Städten – ein Pro-
blem, das im Moment zunehmend auftritt und wofür wir
schnellstmöglich Abhilfe brauchen, zumal das Problem vor-
hersehbar war.

Viertens: Der Bund muss jetzt endlich die rechtlichen Vo-
raussetzungen für Verkehrsbeschränkungen – mit Benutzer-
vorteilen für schadstoffarme Fahrzeuge – schaffen. Wir
brauchen eine Kennzeichnungspflicht für schadstoffarme
Fahrzeuge und ein entsprechendes Verkehrszeichen, weil es
keinen Sinn macht, steuerliche Anreize für diese Fahrzeuge
zu schaffen, wenn man nachher nicht überprüfen kann, ob
das auch eingehalten wird oder nicht. Das bedarf einer Bun-
desverordnung. Ich glaube, diese kann relativ rasch erzielt
werden. Wir brauchen das Ganze schnell.
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Fünftens: Notwendig sind außerdem neue EU-weite, stren-
ge Emissionsgrenzwerte für alle Dieselfahrzeuge, also Pkw
und Lkw, die nur mit Partikelfilter eingehalten werden kön-
nen. Dies sollte sich auch auf Stickstoffoxide beziehen. Vor
allem brauchen wir, wie gesagt, eine Gleichberechtigung
von Lkw und Pkw, die wir im Moment noch nicht haben.

Meine Damen und Herren, das Land wird auf regionaler
und lokaler Ebene sinnvolle Maßnahmen entschieden um-
setzen. Dabei ist der Beitrag der betroffenen Kommunen
aber unverzichtbar. Auch dies wollen wir beschleunigen.
Deshalb haben wir ein Förderprogramm für den ÖPNV auf-
gelegt. Wir wollen die Nachrüstung alter und die Ausrüs-
tung neuer ÖPNV-Busse mit bestmöglicher Technik, um
das Problem in den Griff zu bekommen.

Ein Tabu, das ich nicht nur ansprechen möchte, sondern bei
dem ich auch der Meinung bin, dass wir da heranmüssen –
die Verkehrsministerkonferenz hat das Ganze übrigens ein-
stimmig, ohne jegliche Gegenstimmen so beschlossen –:
Wir brauchen schnellstens die Möglichkeit, ganz alte Die-
selfahrzeuge – die wir „Stinker“ nennen, Euro 0 oder älter –
für bestimmte Gebiete aus dem Verkehr zu ziehen.

(Zuruf der Abg. Heiderose Berroth FDP/DVP)

Diese Möglichkeit brauchen wir. Wir brauchen sie mit einer
gewissen Vorwarnzeit. Nach unserer Sicht der Dinge – aber
darüber kann man reden; das wird auch nicht allein in Ba-
den-Württemberg machbar sein; wir brauchen dazu eine
breite Mehrheit im Bundesrat – könnte das bedeuten:
Euro 0 oder älter ab dem 1. Januar 2008, Euro 1 oder älter
ab dem 1. Januar 2010, Euro 2 oder älter ab dem 1. Januar
2012. Entsprechende Fahrverbote müssen flächendeckend
möglich sein, weil wir das Thema ansonsten nicht in den
Griff bekommen können.
Meine Damen und Herren, diese frühzeitige Ankündigung
der Fahrverbote lässt allen Betroffenen Zeit, sich darauf
einzurichten und möglicherweise auch stark emittierende
Fahrzeuge durch neue, abgasarme oder zumindest abgasär-
mere Fahrzeuge zu ersetzen.
Eines will ich nicht, und das ist mit mir auch nicht zu ma-
chen, meine Damen und Herren: was unter dem Begriff
„kurzzeitige Fahrverbote“ an Tagen mit hoher Feinstaub-
belastung eine gewisse Zeit lang medial kolportiert wurde,
nach dem Motto: „Wir messen morgens mal, und wenn der
Grenzwert überschritten wird, dann stoppen wir die Fahr-
zeuge – so quasi am Ortseingang von Stuttgart oder wo
auch immer.“

(Heiterkeit der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, in der Umsetzung ist das ein Irr-
sinn und rechtlich hochgradig fragwürdig. Das ist also ein-
fach nicht umsetzbar.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Ein kurzzeitiges sozusagen immissionsabhängiges Fahrver-
bot ist mit uns nicht zu machen, ein längerfristig generell
angekündigtes Fahrverbot, bezogen auf den Fahrzeugtyp,
hingegen sehr wohl. Das ist ein enormer Unterschied. Des-
halb wollte ich das in aller Offenheit ansprechen.

Meine Damen und Herren, zum Schluss: Auch die Kommu-
nen können und müssen selbst handeln. Sie haben mit § 45
der Straßenverkehrsordnung ein eigenes Instrument, um
selbstständig bestimmte verkehrsleitende Maßnahmen zum
Schutz vor Lärm und Abgasen anzuordnen. Zu denken ist
hier insbesondere an Verkehrslenkung und Verkehrsver-
flüssigung. Das allein wird das Problem nicht lösen, aber
ich sprach vorhin ganz bewusst davon, dass wir eine Multi-
kausalität haben. Das heißt, dass wir viele einzelne Maß-
nahmen ergreifen müssen, um das Problem in den Griff zu
bekommen. Dazu gehört übrigens, so komisch es sich an-
hört, auch das verstärkte Straßenreinigen. Das bringt etwa
5 % bis 7 % Minderung, wenn man es entsprechend macht.
Das sind Maßnahmen, die auch die Kommunen ergreifen
können.

Meine Damen und Herren, die festgestellten Überschreitun-
gen des Feinstaubgrenzwerts haben nicht nur mächtig Staub
aufgewirbelt, sondern zwingen auch dazu, neue, teilweise
auch unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen; aber für Hektik
und Panikmache besteht keinerlei Anlass. Wir lassen uns
auch nicht zu kurzfristigem Aktionismus hinreißen, sondern
werden auf der Grundlage von Fakten und profunden Ur-
sachenanalysen die notwendigen und vor allem die nachhal-
tig wirkenden Maßnahmen ergreifen. Hier wäre ich nicht
nur für einen breiten Konsens in diesem Hause dankbar,
sondern vor allem auch dafür, dass man, Herr Kollege Pal-
mer, verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Pal-
mer.

Abg. Boris Palmer GRÜNE: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Die verhältnismäßig verantwortungsvolle und
sachliche Rede des Ministers lässt zwei Interpretationen zu:
Entweder strebt er einen Imagewandel im Vorgriff auf die
morgige Wahl an, oder er hat sich in der Tat grünen Positi-
onen in dieser Sache angeschlossen.

(Lachen bei der CDU und der FDP/DVP)

Ich stelle fest, dass der Minister vor einem Dreivierteljahr
noch dafür eingetreten ist, die Grenzwerte auszusetzen, dass
Sie vor vier Wochen noch beantragt haben, die Grenzwerte
zu überprüfen, und dass er heute sagt: „Die Grenzwerte
sind richtig, ich halte sie für gut.“ Das ist ein Erkenntnis-
fortschritt. Wir können uns dem anschließen.

Herr Kollege Scheuermann, weil Sie gefragt haben: Die
Anträge können als erledigt betrachtet werden. Ich möchte
Ihnen aber doch noch mit auf den Weg geben, dass ich zwei
Punkte angesprochen habe, auf die Sie nicht repliziert ha-
ben und die als Verbesserungsvorschläge gedacht sind. Ich
habe vorgeschlagen, erstens die Förderung bei den Bussen
nicht aus dem bisherigen Förderprogramm abzuziehen, son-
dern dieses Geld zusätzlich zur Verfügung zu stellen, und
zweitens dem Vorbild Bayerns zu folgen und auch bei den
bestehenden Leasingverträgen noch einmal über eine Nach-
rüstung der Fahrzeuge nachzudenken. Das könnten kleine
Ergänzungen zu dem vom Ausschuss Beschlossenen sein.
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Wir freuen uns, dass unsere Position mittlerweile in diesem
Parlament mehrheitsfähig geworden ist.

(Abg. Dr. Caroli SPD: Das ist unsere Position und
nicht Ihre!)

Nur zwei Jahre: Das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Ent-
wicklung.

(Beifall bei den Grünen)

Präsident Straub: Meine Damen und Herren, es liegen
keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen daher zur
Verbescheidung der beiden Anträge. Beide Anträge kön-
nen, wie Herr Abg. Boris Palmer erklärt hat, für erledigt er-
klärt werden.

Damit ist Punkt 1 der Tagesordnung erledigt.

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf:

Große Anfrage der Fraktion der CDU und Antwort der
Landesregierung – Baden-Württemberg und seine pri-
vilegierten Beziehungen zu Frankreich – Drucksache
13/3236

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, unter den Gästen auf
der Zuhörertribüne begrüße ich besonders den Generalkon-
sul von Frankreich, Herrn Henri Reynaud.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Herr Generalkonsul, ich möchte die Besprechung der Gro-
ßen Anfrage zu den privilegierten Beziehungen zwischen
dem Land Baden-Württemberg und der Französischen Re-
publik gern dazu nutzen, Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sehr herzlich für die hervorragende und
konstruktive Zusammenarbeit zwischen Ihrem Generalkon-
sulat und dem Land Baden-Württemberg zu danken.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat für den aufge-
rufenen Tagesordnungspunkt folgende Redezeiten festge-
legt: fünf Minuten je Fraktion für die Aussprache und fünf
Minuten für das Schlusswort.

Das Wort in der Aussprache erteile ich Herrn Abg. Flei-
scher.

Abg. Fleischer CDU: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die
gemeinsame deutsch-französische Erklärung vom Januar
2003 zum 40-Jahr-Jubiläum des Elysée-Vertrags hatte die
Absicht, der deutsch-französischen Erfolgsgeschichte von
Aussöhnung und Freundschaft neue Impulse zu geben.

Ein zentraler Bestandteil dieser Erklärung ist zu Recht die
Stärkung der Zusammenarbeit auf regionaler Ebene. Da Ba-
den-Württemberg die längste Grenze zu Frankreich hat und,
historisch über lange Zeit gewachsen, die engsten wirt-
schaftlichen und kulturellen Beziehungen zu unserem Nach-
barn aufweist, stellt sich gerade in unserem Bundesland die
Frage nach dem Stand und der Zukunft der privilegierten
Beziehungen zu Frankreich.

Die Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion beschäftigte
sich in 13 Themenfeldern mit dieser Frage. Die Antwort der
Landesregierung ist umfassend und eindrucksvoll, weil sie
nachhaltig zum Ausdruck bringt, dass die deutsch-französi-
schen Beziehungen und hier insbesondere die baden-würt-
tembergisch-elsässische Zusammenarbeit auch ein Herz-
stück baden-württembergischer Politik war, ist und auch in
der Zukunft bleiben wird.

Mehr als zwei Jahre nach der gemeinsamen Erklärung ist es
geboten, für Baden-Württemberg ein Resümee zu ziehen
und einen Ausblick zu geben.

Im Zuge der Konversion ist Baden-Württemberg Standort
der Deutsch-Französischen Brigade, der Wiege des Euro-
korps und damit wohl des bewegendsten Zeichens gemein-
samer Friedensbereitschaft, geworden. Wir sind stolz auf
das, was in Müllheim, Donaueschingen und Immendingen
geprobt und in Krisengebieten wie auf dem Balkan oder zu-
letzt in Afghanistan im Dienste der Demokratie geleistet
wurde.

Wir wissen um die Bedeutung der wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Baden-Württemberg und Frankreich. Wir
sind, bezogen auf die Größe unseres Landes und seine Be-
völkerung, die größte und stärkste Exportregion in Europa.
Frankreich ist nach den USA unser zweitgrößter wirtschaft-
licher Partner.

Wir wissen auch um die besonderen Verdienste von Baden-
Württemberg bei arte und um seine Vorreiterrolle in der
kulturellen und sprachlichen Zusammenarbeit.

Wir wissen, dass der Karlsruher Staatsvertrag, rechtliche
Grundlage für vieles in der Zukunft, in Baden-Württemberg
initiiert und entscheidend vorangebracht worden ist.

Die Biotechnologie ist am Oberrhein grenzüberschreitend
zu einem Forschungsschwerpunkt geworden. Das Gleiche
gilt für die interdisziplinären Frankreich-Studien und die in-
ternationalen Wirtschaftsstudiengänge im Frankreich-Zen-
trum der Universität Freiburg – ein großartiges Joint Ventu-
re zwischen Wissenschaft und Wirtschaft unter der Initiie-
rung und Förderung vornehmlich auch von Vertretern der
Wirtschaft wie beispielsweise Dr. Klaus Mangold, das in
der Ausbildung im tertiären Bildungsbereich Pionierleistun-
gen erbracht hat. Beide Bereiche gilt es künftig schwer-
punktartig fortzuentwickeln und seitens der Politik zu un-
terstützen.

Doch nicht nur die großen politischen Entscheidungen und
Bereiche sind es, die die privilegierten Beziehungen zwi-
schen Baden-Württemberg und Frankreich ausmachen und
belegen, nein, es sind vielmehr auch die regionalen Akzen-
te, die durch die gemeinsame Erklärung neu belebt werden
und privilegierend wirken sollten.

Lassen Sie mich der Kürze der Zeit wegen nur auf drei ak-
tuelle Problemfelder eingehen.

Die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Baden-
Württemberg auf strukturpolitischem, bildungspolitischem
und wirtschaftspolitischem Gebiet hatte in der Vergangen-
heit nur einen Namen: INTERREG. Durch kein Programm
ist die Akzeptanz Europas so gestärkt worden wie durch
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dieses Programm mit über 200 Einzelprojekten. Die Bun-
desregierung hat diese Art der regionalen Zusammenarbeit
gerade wegen ihres identitätsstiftenden Charakters aus-
drücklich anerkannt und gelobt. Deshalb ist die Entschei-
dung derselben Bundesregierung, die Mittel für INTERREG-
Programme künftig nicht mehr dem deutsch-französischen
Grenzraum zukommen zu lassen, sondern auf die neuen Au-
ßengrenzen zu beschränken, unverständlich, widersprüchlich,
ja sie verstößt gegen Wort und Geist der gemeinsamen Er-
klärung zum Elysée-Vertrag.

Nehmen wir die uns jüngst signalisierte gegenteilige Auf-
fassung der Franzosen, für die die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit, die das Leben in einem gemeinsamen Le-
bensraum erleichtert, einen höheren Stellenwert hat als die
Förderung der interregionalen oder transnationalen Zusam-
menarbeit, ohne diese allerdings gering zu schätzen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, durch die ge-
meinsame Erklärung ist eine großartige Idee – von Wolf-
gang Schäuble kreiert – von Chirac und Schröder auf die
politische Schiene gesetzt worden: der Eurodistrikt. Trotz
guter Unterstützung durch Kanzleramtsminister Bury haben
heute viele, die sich mit dieser Angelegenheit beschäftigen,
Sorgen: Werden alle, aber auch wirklich alle Akteure im
Bereich Straßburg/Ortenau auf einer angemessenen Zeit-
achse dem Auftrag der Regierungschefs und der damit ver-
bundenen Chance gerecht? Ist der räumliche Zuschnitt, ins-
besondere auf französischer Seite, richtig gewählt? Werden
die Projekte tatsächlich eine andere, eine bessere Qualität
haben als die bisherige Zusammenarbeit?

Ich möchte zu Letzterem festhalten: Die zu Recht geforder-
te besondere Qualität der Projektinhalte – nur sie rechtfer-
tigt den Begriff „Eurodistrikt“ – wird nur zu erfüllen sein,
wenn die staatlichen Institutionen links und rechts des
Rheins Teile ihrer Kompetenzen unbürokratisch an den Eu-
rodistrikt abgeben.

(Zuruf von der SPD: Richtig!)

Werden bei uns Land und Bund hierzu bereit sein? All dies
sind Fragen, die sehr bald beantwortet werden müssen.

(Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Das macht der Vor-
sitzende!)

Ich möchte ausdrücklich betonen: Wir wollen, dass der Eu-
rodistrikt Straßburg – Ortenau auch deshalb Erfolg hat, weil
wir Straßburg als europäische Hauptstadt betrachten und
stärken wollen. Wir begrüßen es, dass PAMINA im Nor-
den, der Raum Freiburg/Mulhouse/Colmar/Sélestat und das
Dreiländereck im Süden eigene, maßgeschneiderte Wege
gehen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich
aus aktuellem Anlass noch auf ein drittes Thema eingehen:
die Bemühungen um eine europäische Metropolregion
„Oberrhein“, aus unserer Sicht möglichst grenzüberschrei-
tend mit dem Elsass und der Schweiz. Ich bin der Auffas-
sung, dass angesichts der Herausforderungen durch die Er-
weiterung der Europäischen Union und durch die Globa-
lisierung die gemeinsame Positionierung des trinationalen
Oberrheinraums lebensnotwendig ist. Gerade im Hinblick
auf künftige Fördermaßnahmen der EU kommt es darauf

an, europäisch aufgestellt zu sein. Ich habe deshalb beim
Landesentwicklungsplan 2002 für meine Fraktion darauf
hingewirkt, dass der Raum zwischen Mannheim und Basel
als „europäischer Verflechtungsraum Oberrhein“ gleich ei-
ner europäischen Metropolregion wie Stuttgart zu behan-
deln ist.

Es ist das Verdienst des Raumordnungsverbands Rhein-Ne-
ckar und meiner CDU-Landtagskollegen aus diesem Be-
reich, dieses Thema aufgegriffen zu haben. Sie haben bean-
tragt, dass der Rhein-Neckar-Raum zusammen mit Südhes-
sen und Rheinland-Pfalz als europäische Metropolregion
ausgewiesen wird.

Mit diesem Antrag stellt sich aber auch die Frage nach der
Einbindung des Raumes am Oberrhein zwischen Karlsruhe
und Basel entsprechend unserem Landesentwicklungsplan.
Ich bin einverstanden, wenn die Landesregierung Ende die-
ses Monats bei der Ministerkonferenz für Raumordnung
versucht, eine Öffnungsklausel beschließen zu lassen, die
eine Einbeziehung des südlich des Rhein-Neckar-Raums
gelegenen Oberrheins später ermöglichen kann. Aber Ziel
muss letztlich eine trinationale Metropolregion Oberrhein
sein, die nicht nur geografisches Herzstück der EU zu sein
hat.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür brauchen
wir in der Politik, aber auch bei den Betroffen eine neue
Aufbruchstimmung. Die jüngste Initiative der Städte am
Oberrhein geht in diese Richtung. Ich freue mich auf span-
nende Zeiten in der Weiterentwicklung der privilegierten
Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und Frank-
reich, nicht nur am Oberrhein, sondern auch in diesem Par-
lament.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Rust.

Abg. Rust SPD: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und
Herren! 40 Jahre Elysée-Vertrag durften wir im Jahr 2003
feiern. Das bedeutet 40 Jahre Freundschaft zwischen
Deutschland und Frankreich nach mehreren hundert Jahren,
die durch Misstrauen und Krieg geprägt waren. Vor allem
der Südwesten Deutschlands hat unter den Auseinanderset-
zungen in den letzten Jahrhunderten gelitten, und zwar nicht
nur wegen der Länge der Grenze zu Frankreich, sondern
auch wegen der traditionell engen Beziehungen nicht nur in
den grenznahen Regionen Baden-Württembergs.

Es ist und bleibt eine großartige historische Leistung, was
de Gaulle und Adenauer 1963 vereinbart und was Chirac
und Schröder 2003 bekräftigt haben. Wer hätte nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht, dass Frankreich und
Deutschland zu den Motoren der europäischen Einigung
werden würden? Ohne die deutsch-französische Zusammen-
arbeit wären wir in Europa noch lange nicht so weit, wie
wir es heute sein dürfen.

(Beifall bei der SPD)

Im letzten Jahr, meine Damen und Herren, wurde der
22. Januar zum ersten Mal offiziell als Deutsch-Französi-
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scher Tag gefeiert. Auch das ist ein Zeichen besonderer
Wertschätzung der Länder füreinander. Die Regierungen
der beiden Länder haben außerdem Beauftragte für die
deutsch-französische Zusammenarbeit eingesetzt. Herr Kol-
lege Fleischer hat es eben schon gesagt. Der deutsche Be-
auftragte ist Staatsminister Bury, der übrigens aus Baden-
Württemberg kommt.
Die Beziehungen Baden-Württembergs zu Frankreich las-
sen sich im Wesentlichen in drei Dimensionen ausdrücken:
einer wirtschaftlichen Dimension, einer kulturellen Dimen-
sion und einer gesellschaftlich-politischen Dimension. Ich
möchte auf diese drei Dimensionen kurz eingehen.

Zunächst zur wirtschaftlichen Dimension: Die Antwort der
Landesregierung auf die Frage 6 der Großen Anfrage war
nicht überraschend. Frankreich ist mit einem Anteil von
über 10 % an den baden-württembergischen Gesamtexpor-
ten auf Platz 1 unserer europäischen Exportziele und hinter
den USA auf Platz 2 weltweit. Diese Zahlen unterstreichen
sehr deutlich, wie wichtig Frankreich für Baden-Württem-
berg und die baden-württembergische Wirtschaft ist. Glei-
ches gilt aber auch umgekehrt: Baden-Württemberg ist un-
ter den deutschen Bundesländern mit 16,6 % Anteil an den
französischen Gesamtimporten auf Platz 1 und damit wich-
tigster Absatzmarkt für französische Waren innerhalb
Deutschlands. Diese wenigen Zahlen belegen: Frankreich
und Baden-Württemberg profitieren sehr stark und wechsel-
seitig von den engen Beziehungen und natürlich auch von
der räumlichen Nähe.

Die zweite Dimension ist die kulturelle Dimension. Was die
sprachlichen Beziehungen zwischen Baden-Württemberg
und Frankreich angeht, können wir mit Recht sagen, dass
der Südwesten – ich nehme dabei ausdrücklich das Saar-
land und Rheinland-Pfalz mit dazu – schon seit Jahrhunder-
ten enge Verflechtungen hat. Nicht nur der badische und
der schwäbische Dialekt sind übersät von französischen
Einschlägen wie „Bottschamberle“ oder „Waschlavor“.

(Zuruf des Abg. Fleischer CDU)

– Es gibt noch mehr: „Souterrain“. – Spaß beiseite: Franzö-
sisch ist in Baden-Württemberg nach Englisch die wichtigs-
te Fremdsprache. An den Gymnasien des Landes nimmt
Französisch mit einer Schülerbelegung von 86 % in der elf-
ten Klasse den Spitzenplatz als zweite Fremdsprache ein,
und das bereits seit vielen, vielen Jahren. Mit vielen Initiati-
ven und Angeboten, die ich nicht alle aufzählen möchte, ha-
ben das Land und der Bund das Erlernen der französischen
Sprache in Baden-Württemberg und in Deutschland massiv
gefördert. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten sind durchaus
sehenswert.

Leider ist in Frankreich ein Rückgang beim Erlernen der
deutschen Sprache zu verzeichnen. Das ist nicht nur dem
Ziel, Deutsch in Frankreich stärker zu verbreiten, abträg-
lich, sondern erschwert auch die Suche deutscher Schulen
nach Austauschschulen in Frankreich. Wir sind deshalb
froh, dass die Bundesregierung im letzten Jahr eine breit
angelegte Kampagne zur Verbreitung der deutschen Spra-
che in Frankreich gestartet hat und damit aktiv und prak-
tisch dem Problem entgegentritt.

(Beifall bei der SPD)

Nun zur dritten Dimension, der gesellschaftlich-politischen
Dimension. Für uns ist dabei vor allem das große gesell-
schaftliche ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Part-
nerschaftskomitees und Vereine zu nennen. Französische
Kommunen nehmen unter den Partnerschaften baden-würt-
tembergischer Städte und Gemeinden wiederum den ersten
Platz ein. Wir sind überzeugt: Es waren diese Partnerschaf-
ten, die unzähligen Besuche und Treffen – organisiert zu-
meist von Ehrenamtlichen in den Partnerschaftsvereinen der
beiden Länder –, die aus den einstigen Feinden Freunde ge-
macht haben. Bei allem, was die Politik bewegen kann, ge-
hört diese Leistung der vielen Menschen, die auf dieser
Ebene in den Städtepartnerschaften aktiv waren und sind,
zu den herausragendsten Engagements für die deutsch-fran-
zösische Freundschaft.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der
CDU, der FDP/DVP und der Grünen)

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die folgende
Aussage des Gemeindetags Baden-Württemberg, die in der
Stellungnahme der Landesregierung zum Antrag Drucksa-
che 13/3236 zitiert wird:

Die besondere Intensität der Partnerschaftsarbeit zwi-
schen baden-württembergischen und französischen
Städten und Gemeinden war auch beispielgebend für
den Aufbau der Partnerschaften mit ungarischen Kom-
munen.

Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, meine Damen
und Herren. Wir müssen die großartigen Erfolge der
deutsch-französischen Freundschaft, die in den letzten
60 Jahren erreicht wurden, auf die neuen Mitgliedsstaaten
übertragen, damit Europa stärker zusammenwächst.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der
CDU, der FDP/DVP und der Grünen)

Es bleibt also festzuhalten, meine Damen und Herren: Die
deutsch-französische Freundschaft und die baden-württem-
bergisch-französische Freundschaft sind Beispiel und Vor-
bild für ein gelebtes Zusammenwachsen in Europa.

Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend Ihnen,
Herr Ministerpräsident, im Namen der SPD-Fraktion für Ih-
re Arbeit hier im Land, aber auch im EU-Konvent, und für
die deutsch-französische und die baden-württembergisch-
französische Freundschaft meinen Dank aussprechen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der
CDU, der FDP/DVP und der Grünen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Theu-
rer.

(Abg. Stickelberger SPD: Jetzt führen wir die
D-Mark wieder ein!)

Abg. Theurer FDP/DVP: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Meine beiden Vorredner haben
bereits auf die Besonderheit der deutsch-französischen Be-
ziehungen hingewiesen und die privilegierten Beziehungen
zwischen Baden-Württemberg und Frankreich gekennzeich-
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net. Es ist, denke ich, in diesem Jahr, 60 Jahre nach Kriegs-
ende, wichtig, daran zu erinnern, dass das nicht selbstver-
ständlich ist und dass wir auf eine Geschichte zurückbli-
cken, die ja viele tragische Momente hatte. Ich empfinde es
immer noch als eines der tragischsten Fakten in der deut-
schen Geschichte, dass es den Politikern in der Weimarer
Republik nicht gelungen ist, die Wunden, die im Ersten
Weltkrieg zwischen den Nachbarn Frankreich und Deutsch-
land aufgerissen worden waren, zu überwinden und die ge-
genseitigen Ressentiments zu beseitigen.

(Abg. Haller SPD: Das war schon seit 1871 ein
Problem!)

Es gab Politiker wie beispielsweise Gustav Stresemann, der
mit seinem französischen Amtskollegen Briand versucht
hat, das Schlimmste abzuwenden. Den weiteren Verlauf der
Geschichte kennen wir.

Umso glücklicher, meine Damen und Herren, können wir
uns schätzen, dass es nach dem Krieg, nach 1945 gelungen
ist, dieses europäische Einigungswerk voranzubringen, dass
es gelungen ist, die Aussöhnung mit unseren französischen
Nachbarn zu erreichen, und dass aus ehemaligen Kriegs-
gegnern Freunde geworden sind.

Baden-Württemberger haben an diesem Projekt aktiv mit-
gewirkt. Ich erinnere nur an Theodor Heuss, aber auch an
Karl Moersch und an Klaus Kinkel, die neben anderen Per-
sonen, deren Namen bereits genannt wurden, an diesem
Friedens- und Aussöhnungsprozess in Europa maßgeblich
beteiligt waren und in ihn gestaltend eingegriffen haben.

Das Land Baden-Württemberg hat unter anderem, natürlich
bedingt durch seine Grenzlage, zu Frankreich besonders en-
ge und gute Beziehungen, und zwar sowohl zu den unmit-
telbaren Nachbarregionen Elsass und Lothringen als auch
zu Frankreich insgesamt.

Mittlerweile können wir sagen: Wir haben eine gute
Freundschaft. Aber das Wichtigste ist, dass aus dieser Nor-
malität kein grauer Alltag wird.

(Beifall des Abg. Kleinmann FDP/DVP – Abg.
Kleinmann FDP/DVP: Sehr richtig!)

Wenn wir die Entwicklung in beiden Ländern anschauen,
dann, denke ich, müssen wir uns aufgerufen fühlen, größere
Anstrengungen zu unternehmen, um zum Beispiel die
Sprachkenntnisse in den Schulen zu verbessern. Wir lesen
und hören, dass in Frankreich die Bereitschaft, Deutsch zu
lernen, abnimmt. Aber wir erleben ja in unseren Schulen
auch, dass sich immer mehr junge Menschen nicht für Fran-
zösisch als zweite Fremdsprache entscheiden, sondern an-
dere Sprachen lernen wollen.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Ja!)

Insofern, denke ich, ist es herausragend und muss an dieser
Stelle betont werden, dass Baden-Württemberg mit der Ein-
führung von Französisch in der Grundschule in der Rhein-
region, also in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Frank-
reich, einen wichtigen Schritt unter dem Motto „Lerne die
Sprache des Nachbarn!“ getan hat. Ich persönlich hätte mir
gewünscht, dass wir das sogar im ganzen Land eingeführt

hätten, weil ich der Meinung bin, dass Kinder eine Sprache
am besten dadurch lernen, dass sie in das betreffende Land
fahren.

(Beifall des Abg. Kleinmann FDP/DVP – Abg.
Kleinmann FDP/DVP: Sehr richtig! Wohl wahr!)

Und wo könnte man das leichter tun als beim Nachbarn in
Frankreich?

Durch die gemeinsame Erklärung ist ein ganz besonders
ehrgeiziges deutsch-französisches Projekt auf den Weg ge-
bracht worden – der Kollege Fleischer hat es bereits ange-
sprochen –: der Eurodistrikt Straßburg – Kehl. Die FDP/
DVP-Landtagsfraktion steht voll hinter diesem Projekt. Wir
sind ja in allen Bereichen der Kulturzusammenarbeit, der
Bildungszusammenarbeit und der Hochschulzusammenar-
beit federführend betroffen. Dieses Projekt ist gleicherma-
ßen einmalig wie ehrgeizig, und wenn es gelingen sollte,
den Eurodistrikt in der angedachten Form zu verwirklichen,
dann wird auf regionaler Ebene ein europäisches
Integrationsprojekt geschaffen, welches eine nicht zu unter-
schätzende Dynamik für den gesamten Einigungsprozess in
Europa entfalten wird. Im Falle des Gelingens ist der Nach-
weis erbracht, dass über nationale Grenzen hinweg ein ge-
meinsamer zweisprachig geprägter Lebens- und Wirt-
schaftsraum entstehen kann.

Allerdings ist es noch nicht so weit. Deshalb gilt es, sich in
Geduld zu üben, sich von Rückschlägen nicht entmutigen
zu lassen und gleichzeitig in der praktischen Arbeit nach
Lösungen zu suchen. Die Schaffung eines derartigen Mo-
dells setzt aber auf beiden Seiten der Grenze die Bereit-
schaft zum gegenseitigen Geben und Nehmen voraus.

Deshalb wird es auf französischer Seite erforderlich sein,
vor allem durch die politisch Verantwortlichen in der Com-
munauté Urbaine de Strasbourg, also dem Stadtverband
Straßburg, die Voraussetzungen für ein Geben und Nehmen
zu schaffen. Zum Beispiel brauchen wir für den Sitz des
Zweckverbands in Straßburg das deutsche Recht oder im
Eurodistrikt mit Sitz auf deutscher Seite das französische
Recht. Diese Fragen sind derzeit noch nicht gelöst.

Wir erhoffen uns vom Eurodistrikt auch eine Stabilisierung
der europäischen Institutionen in Straßburg, und wir als
FDP/DVP-Fraktion fordern auch, dass die in der gemeinsa-
men Erklärung niedergelegte verbesserte Verkehrsanbin-
dung durch die schnellstmögliche Realisierung der europäi-
schen Magistrale Paris–Straßburg–Stuttgart–Budapest ein-
gerichtet wird.

(Beifall des Abg. Kleinmann FDP/DVP – Abg.
Kleinmann FDP/DVP: Sehr richtig!)

Denn diese ist dringend erforderlich, um Baden-Württem-
berg besser in das europäische Schienennetz einzubinden.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Meine Damen und Herren, als Reiseland ist Baden-Würt-
temberg ein Ziel für viele französische Touristen. Gerade
im Schwarzwald sehen wir, dass unsere französischen
Freunde sehr gern in unser Land kommen. Unser Wirt-
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schaftsminister, der für seine frankophile Haltung bekannt
ist, ist ja dabei, durch eine Tourismusoffensive noch mehr
Gäste aus Frankreich in das Land Baden-Württemberg zu
bekommen.

Schließlich möchte ich noch die große Zahl der Partner-
schaften – insgesamt 400 – zwischen baden-württembergi-
schen Städten und Gemeinden mit französischen Partner-
städten hervorheben. Es gibt auch zahlreiche Partnerschaf-
ten zwischen Schulen und Hochschulen aus Baden-Würt-
temberg und Frankreich. Allerdings gibt es auch noch eine
ganze Reihe von Institutionen in Baden-Württemberg, die
noch nicht in ein solches Partnerschaftsnetzwerk mit unse-
rem europäischen Nachbarn eingebunden sind. Deshalb for-
dern wir als FDP/DVP-Fraktion die Landesregierung auf,
ein Konzept zu entwickeln, welches ein partnerschaftliches
Netzwerk auch in anderen gesellschaftlich bedeutsamen
Sektoren schafft und zunächst die dortigen Meinungsführer
einbezieht.

Ich möchte der Landesregierung im Namen der FDP/DVP-
Fraktion an dieser Stelle für ihr Engagement bei der Aus-
söhnung mit Frankreich und der Pflege der deutsch-franzö-
sischen Freundschaft und insbesondere Ihnen, Herr Minis-
terpräsident Erwin Teufel, für Ihren Einsatz im Konvent
danken. Auch aus unserer Sicht hat die Landesregierung
hier Richtungweisendes geleistet. Das ist gerade auch Ihr
persönliches Verdienst.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Dafür im Namen der Fraktion der FDP/DVP ein ganz herz-
liches Dankeschön!

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Frau Abg. Sitz-
mann.

Abg. Edith Sitzmann GRÜNE: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Wie erwartet haben sich alle Fraktionen
hier im Landtag sehr positiv über die engen Beziehungen
zwischen Frankreich und Baden-Württemberg bzw. der
Bundesrepublik ausgesprochen. In den letzten 50 Jahren ist
gemeinsam viel erreicht worden. Wir haben alte Feind-
schaften überwunden, und die Vision eines friedlichen und
vereinten Europas ist Wirklichkeit geworden. Gerade in den
Grenzregionen sind das Leben und der Alltag über die
Grenzen hinweg zur Selbstverständlichkeit geworden, und
als südbadische Abgeordnete bekomme ich natürlich haut-
nah mit, was für eine zusätzliche Lebensqualität das bedeu-
tet.

Wir stehen aber auch vor neuen Herausforderungen auf-
grund der Globalisierung, der demografischen Entwicklung,
des Wertewandels und der wissenschaftlichen und techno-
logischen Neuerungen. Dies alles verlangt, dass wir beim
Blick in die Zukunft auch neue Impulse setzen.

Das haben Präsident Chirac und Bundeskanzler Schröder in
der gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag des Elysée-
Vertrags getan. Sie haben mit dieser Erklärung eine neue
Etappe der Zusammenarbeit eröffnet, die gerade für Baden-
Württemberg herausragende Chancen in der grenzüber-

schreitenden Kooperation bietet und Impulse für grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit in anderen Regionen geben
kann. Sie wissen, es geht mir um die Errichtung von Euro-
distrikten. Mit diesen Eurodistrikten kommen wir unserer
Vision eines Europas der Regionen ein gutes Stück näher.
Das heißt aber natürlich auch, dass wir die vielfältigen Initi-
ativen und Kooperationsformen, die es jetzt schon gibt und
die die Vorredner dargestellt haben, fortsetzen und mit neu-
em Schwung weiterentwickeln müssen.

Die Eurodistrikt-Vision, diese Idee, ist aber mehr. Es ist an-
gesprochen worden, dass beabsichtigt ist, drei Eurodistrikte
zu gründen: Straßburg – Kehl/Ortenau, Freiburg – Colmar –
Mulhouse und Saarbrücken – Moselle-Est sollen neue Ak-
zente setzen. Hier wird es ganz entscheidend darum gehen,
dass in ausgewählten Bereichen der Alltag der Bürgerinnen
und Bürger weiter erleichtert wird, Arbeitsplätze geschaffen
werden und es zu einem verstärkten Austausch kommt.

Diese einzigartige Möglichkeit, die wir in den Grenzregio-
nen Baden-Württembergs haben, muss aber auch zu einer
neuen Qualität der Zusammenarbeit führen. Auch wenn hier
schon viele gute Ansätze und Initiativen vorhanden sind,
brauchen wir diese neue Qualität der Zusammenarbeit. Es
gab in der Vergangenheit leider allzu viele Hürden, die jetzt
mit diesen Eurodistrikten überwunden werden müssen.

Ein heikler Punkt dabei ist die Finanzierung der angedach-
ten Projekte. Ein weiteres Problem ist die Rechtsform, die
das Ganze bekommen soll. Wir sind der Überzeugung, dass
diese Eurodistrikte langfristig über eigene unabhängige
rechtliche und politische Strukturen und über ein autono-
mes Budget verfügen müssen. Denn nur so kann gewähr-
leistet werden, dass nationale Instanzen nicht zu sehr in die
Ausgestaltung dieser neuen regionalen Zusammenarbeit hi-
neinregieren können.

Es darf nicht nur eine Angelegenheit der Verwaltungen und
der Exekutiven sein, sondern alle Bürgerinnen und Bürger,
meine Damen und Herren, müssen von Anfang an Teil die-
ser Idee sein und sie aktiv mitgestalten. Dazu gehört auch,
Bürgerinitiativen, Verbände, zivilgesellschaftliche Akteure,
kommunale Parlamente in die Konzipierung einzubinden
und langfristig ein von den Einwohnern des Distrikts ge-
wähltes Parlament zu haben, das die Verwaltung kontrol-
liert und die Agenda des Eurodistrikts mitgestaltet.

Aber leider ist es natürlich so – der Kollege Fleischer hat es
angesprochen –: Das alles ist nicht zum Nulltarif zu haben.
Die Finanznöte der Kommunen und des Landes und das En-
de der ESF- und Strukturpolitik-Förderperiode mit dem
Jahr 2006 führen dazu, dass die Finanzierung ungewiss ist.
Derzeit laufen die Verhandlungen, welchen Beitrag die Na-
tionalstaaten zukünftig an Europa leisten sollen. In diesen
Verhandlungen – dazu stehen wir – wird es darauf ankom-
men, zu berücksichtigen, dass es diese Eurodistrikte und die
INTERREG-Programme weiter in Baden-Württemberg ge-
ben soll.

Die Mittel sind bislang sinnvoll eingesetzt worden. Es ist
viel Positives erreicht worden. Es bedarf einer Flankierung
der Eurodistrikte durch die bisherigen Aktivitäten und
INTERREG-Programme. Sicherlich sollten wir evaluieren,
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beurteilen, wie die bisherigen Projekte gelaufen sind, wo es
Schwachstellen gab, wo es etwas zu verbessern gibt, auch
wo Projekte nach einer Anschubfinanzierung auf eigenen
Beinen stehen können. Wenn das aber gewährleistet ist,
sollten wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass diese
INTERREG-Projekte weitergeführt werden können und die
Eurodistrikte eine neue Qualität der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit ermöglichen.

Danke schön.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Präsident Straub: Das Wort erteile ich Herrn Ministerprä-
sident Teufel.

Ministerpräsident Teufel: Herr Präsident, meine Damen
und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue
mich darüber, dass das Präsidium des Landtags diesen
Punkt auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gesetzt
hat, weil mir das die Möglichkeit gibt, zu einem Bereich
Stellung zu nehmen, der mir in meiner politischen Arbeit
ganz besonders wichtig war. Ich finde es beglückend, dass
man nicht nur eine hohe Übereinstimmung, sondern eine
fast vollständige Übereinstimmung aller Fraktionssprecher
zu diesem Thema feststellen kann. Ich möchte mich dafür
ausdrücklich bedanken.

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf die Große
Anfrage der CDU-Fraktion umfassend über die vielfältigen
und privilegierten Beziehungen Baden-Württembergs zu
Frankreich berichtet. Ich verweise darauf, weil mir das die
Möglichkeit gibt, mich auf einige wichtige Punkte zu kon-
zentrieren.

Meine Damen und Herren, wer über die Gegenwart und
über die Zukunft der Beziehungen zwischen Baden-Würt-
temberg und Deutschland auf der einen Seite und Frank-
reich auf der anderen Seite spricht, kommt nicht an der Ver-
gangenheit vorbei. Kollege Rust hat auch damit begonnen.

Ich zitiere André Malraux, den großen französischen Politi-
ker und Philosophen:

Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangen-
heit buchstabieren.

Heute vor 60 Jahren, am 20. April 1945, sind französische
Streitkräfte, französische Panzer, von Freudenstadt kom-
mend in meine Heimatgemeinde gekommen. Das ist meine
allerälteste, präzise Kindheitserinnerung. Ich habe den Tag
vor mir vom Morgen bis zum Abend: französische Panzer,
brennende Häuser, herumirrendes Vieh, Menschen, die in
großer Not am Löschen waren, mehr als 15 Gebäude in
Flammen.

Es war keine gute Besatzungszeit in den ersten Tagen, Wo-
chen und Monaten. Man muss das aussprechen. Sie war ge-
prägt vom Abbau von Maschinen in den Fabriken, der De-
montage von Gleisen der Bahn, die bis zum heutigen Tag
nicht wieder eingebaut sind, einem Kahlschlag in unseren
Wäldern und einer mangelhaften Lebensmittelversorgung
der Bevölkerung. Das ist ein Teil der Wahrheit. Der zweite
Teil ist: Dem voran ging der Überfall Deutschlands auf
Frankreich, die Einnahme von Paris und eine für Frankreich

demütigende und schwere deutsche Besatzungszeit mit dem
Zusammentrieb und der Ermordung vieler französischer Ju-
den.

Meine Damen und Herren, auf unseren Friedhöfen in Ba-
den-Württemberg stehen drei Gefallenendenkmäler neben-
einander: eines aus dem Krieg von 1870/71, eines aus dem
Ersten Weltkrieg und eines aus dem Zweiten Weltkrieg.
Über Jahrhunderte hinweg hat man alle 20, 30 Jahre all das
wieder zusammengeschlagen, was vorher mühselig aufge-
baut worden war. Man hat die Feindschaft geradezu ge-
pflegt und von einer Generation zur nächsten tradiert.

Ganz besonders hat die badische und natürlich auch die
pfälzische Grenzlandschaft gelitten. Es war eine ausgewie-
sene tote Zone, in der aus diesem Grund nicht investiert
werden durfte, eine Evakuierungszone. Im Grunde hat diese
Landschaft am Rhein überhaupt erst nach dem Zweiten
Weltkrieg vergleichbare Entwicklungschancen bekommen
wie alle anderen Regionen in Baden-Württemberg und in
Deutschland.

Man sagt, die Menschen lernen nicht aus der Geschichte.
Die Deutschen, die Franzosen, die Europäer haben aus der
Geschichte gelernt – spät genug. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde eine völlig neue Politik eingeleitet. Der Erste,
der die Hand ausgestreckt hat, war der französische Außen-
minister Robert Schuman. Die ausgestreckte Hand wurde
seinerzeit von Konrad Adenauer angenommen. Jean Mon-
net war der Architekt einer neuen Zusammenarbeit in Euro-
pa.

Charles de Gaulle hat dies später aufgenommen und hat in
Ludwigsburg im Schlosshof vor 4 000 jungen Menschen ei-
ne große Rede an die deutsche Jugend gehalten. Ich verges-
se nicht, dass ich als junger Mensch damals auf dem
Schlosshof in Ludwigsburg dabei sein konnte.

Und heute? Heute ist ein Krieg zwischen Deutschland und
Frankreich undenkbar. Heute gibt es nicht einmal mehr
Grenzkontrollen an den deutsch-französischen Grenzen.
Heute ist der Rhein nicht mehr Grenze, sondern Brücke.

Heute – das muss man sich einmal vorstellen – liegt in
Frankreich bei Umfragen nach dem beliebtesten Land und
dem beliebtesten Volk Deutschland auf dem ersten Platz
und liegt in Deutschland bei entsprechenden Umfragen
Frankreich auf dem ersten Platz. Eine solche Entwicklung
muss man sich einmal vorstellen. Was für ein Wandel, was
für ein Wunder, was für ein Ereignis!

(Beifall bei allen Fraktionen)

Und dies ist – das ist das Entscheidende – eben nicht nur
das Ergebnis deutsch-französischer und französisch-deut-
scher Politik, nicht nur das Ergebnis von Regierungshan-
deln, das Ergebnis des Freundschaftsvertrags zwischen den
beiden Ländern. Vielmehr ist die deutsch-französische
Freundschaft heute in den Herzen der Menschen verankert.
Den entscheidenden Beitrag dazu haben unsere Städte und
Gemeinden mit den Städtepartnerschaften geleistet – das
muss man heute einmal mit aller Anerkennung sagen –,

(Beifall bei allen Fraktionen)
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wobei die mit Abstand meisten in Deutschland, nämlich
über 400, zwischen baden-württembergischen und französi-
schen Gemeinden bestehen.

Jeder weiß aus eigener Erfahrung, wie viele Menschen sich
aus unseren Vereinen, auch aus unseren Gemeinderäten he-
raus vor Ort für die deutsch-französische Zusammenarbeit
ehrenamtlich engagieren.

Zu nennen sind weiter der Schüler- und der Studentenaus-
tausch, das Engagement vieler einzelner Bürger, die gute
Nachbarschaft zum Elsass, die enge institutionalisierte Zu-
sammenarbeit im Oberrheinrat und in der PAMINA-Regi-
on.

Ich nenne ferner Französisch als erste Fremdsprache in der
Grundschule entlang des Rheins als Sprache des Nachbarn,
die Landesgartenschau in Kehl – auf beiden Seiten des
Rheins gestaltet und ausgerichtet und mit einer Brücke ver-
bunden – sowie den Eurodistrikt Straßburg – Kehl/Ortenau.
Von mehreren meiner Vorrednerinnen und Vorredner wur-
de er ausdrücklich als ausbaufähig und ausbaunotwendig
angesprochen. Das ist auch meine Meinung.

Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg pflegt in
jeder Hinsicht privilegierte Beziehungen zu Frankreich. Die
einzige Hürde, die ich in den französisch-deutschen und in
den deutsch-französischen Beziehungen heute noch sehe,
ist das Sprachproblem. Ich habe mich vier Jahre als Beauf-
tragter der Bundesrepublik Deutschland für die deutsch-
französischen Kulturbeziehungen bei den zweimal jährlich
stattfindenden Gipfeltreffen intensiv mit meinen französi-
schen Partnern darum bemüht. Wir sind nur Trippelschritte
vorangekommen.

Es ist zu Recht gesagt worden, dass wir an unseren Gymna-
sien einen hohen Prozentsatz an Schülern haben, die Fran-
zösisch als Zweit- oder als Drittsprache lernen. Da es für
die Nachbarregionen von entscheidender Bedeutung ist,
dass die Breite der Bürger die Sprache des Nachbarn ver-
steht, danke ich allen, die vor Ort mitgeholfen haben – Ab-
geordnete, Bürgermeister, Kammern der Wirtschaft –, dass
entgegen vielfältigen Bedenken von Eltern in den Schulen
entlang des Rheins Französisch in der ersten Grundschul-
klasse eingeführt werden konnte.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP sowie Ab-
geordneten der SPD und der Grünen)

Wir haben an einigen Gymnasien unseres Landes bilinguale
Züge einrichten können. Ich würde es für ausbaufähig hal-
ten, über die Fremdsprache Französisch hinaus einige wei-
tere Fächer – ein zweites, drittes und vielleicht viertes Fach
– in Französisch zu unterrichten,

(Abg. Schmiedel SPD: Genau!)

und umgekehrt auch in Frankreich.

Ich denke an die deutsch-französische Hochschule, die wir
gegründet haben – dies geschah durch die Zusammenarbeit
von deutschen und französischen Hochschulen – mit ge-
meinsamen Bildungsplänen, mit der Möglichkeit zu promo-
vieren und Abschlüsse zu erwerben, die in beiden Staaten
anerkannt sind. Das ist ein Ergebnis auch meiner langjähri-

gen Bemühungen gewesen. Wir haben zudem an einer gan-
zen Reihe von Universitäten integrierte Studiengänge.

Wir in Baden-Württemberg fördern – das halte ich für be-
merkenswert, nachdem Frankreich sich aus den Kulturinsti-
tuten zurückgezogen hat – die vier Kulturinstitute Frank-
reichs in Baden-Württemberg.

Wir haben nicht nur Schüleraustausch, sondern auch Leh-
reraustausch, partiell sogar auch eine gemeinsame Lehrer-
ausbildung von elsässischen und baden-württembergischen
Lehrern. Was für ein Fortschritt!

Am Donnerstag letzter Woche fand eine Ministerpräsiden-
tenkonferenz in Berlin statt. Es ist beschlossen worden,
dass ein französisch-deutsches Geschichtsbuch herauskom-
men soll – kein Geschichtsbuch über die deutsch-französi-
schen Beziehungen, sondern ein Geschichtsbuch über unse-
re gemeinsame Geschichte in Europa. Das Buch wird in den
nächsten Monaten erarbeitet und vom Klett-Verlag verlegt.
Dieses gemeinsame Geschichtsbuch halte ich ebenfalls für
ein bemerkenswertes Ereignis und für einen großen Fort-
schritt.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beziehungen Baden-
Württembergs zum Elsass sind eng, und sie stehen in einem
Prozess ständiger Vertiefung. Viele von Ihnen arbeiten da-
ran mit.

Nun ist ein zweites Problem angesprochen worden, über
das wir sprechen müssen und um das ich mich seit Monaten
intensiv bemühe. Die INTERREG-Programme waren eine
ganz große Hilfe, nicht nur in den Beziehungen vor Ort zu
Frankreich, sondern auch zur Schweiz und zu Österreich, zu
Vorarlberg. Die Europäische Union hält an den
INTERREG-Programmen und auch an der Fördersumme
fest.

Die deutsche Bundesregierung sagt – mit guten Gründen;
das will ich dazusagen –, wir müssen uns auf die Außen-
grenzen zu den neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union konzentrieren. Dagegen habe ich gar nichts. Das darf
aber keine Ausschließlichkeit begründen. Wir können das
eine oder andere INTERREG-Programm auf eigene Füße
stellen, aber wenn man die gesamte Förderung wegnähme,
würde unglaublich viel zusammenbrechen, was in den letz-
ten Jahren aufgebaut worden ist.

(Beifall bei der CDU sowie Abgeordneten der SPD
und der FDP/DVP)

Deshalb habe ich – bei allem Verständnis dafür, dass
INTERREG-Programme an den Außengrenzen nach Osteu-
ropa neu aufgelegt werden müssen – die dringende Bitte,
dass wir, alle vier Gruppierungen hier im Landtag, unsere
Bemühungen in Berlin verstärken, um der Forderung Nach-
druck zu verleihen, dass die INTERREG-Förderung – wie
es Brüssel selbstverständlich ermöglicht – auch an unseren
Binnengrenzen aufrechterhalten wird.

Ich denke an den großen Fortschritt der Institutionalisie-
rung, die durch das Karlsruher Abkommen vor einigen Jah-
ren zustande gekommen ist. Heute können Gemeinden ohne
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die zuvor bestehende, viel Zeit in Anspruch nehmende Ge-
nehmigungspflicht von Paris und Bonn bzw. Berlin nach
den gleichen Grundsätzen, wie wir sie im nationalen Recht
haben, über die Grenze hinweg Zweckverbände bilden.

Ich denke an das Programm für den Austausch von Beam-
ten zwischen Baden-Württemberg und dem Elsass. Ich den-
ke an das deutsch-französische Doktorandenprogramm der
Universität Freiburg und der Universität Straßburg. Ich
denke auch an das Kompetenzzentrum für grenzüberschrei-
tende und europäische Fragen in Kehl, an das sich jeder aus
der Wirtschaft und auch jeder Bürger unseres Landes wen-
den kann. Das hat sich außerordentlich bewährt.

Meine Damen und Herren, in Baden-Württemberg – ich er-
wähne das wegen des Punktes, den ich nachfolgend anspre-
chen möchte, nämlich der Frage des französischen General-
konsulats in Stuttgart – sind bedeutende Institutionen der
deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ich denke an das
von Theodor Heuss und Carlo Schmid gegründete Deutsch-
Französische Institut in Ludwigsburg, d a s  Kompetenz-
zentrum in Deutschland für Frankreich. Ich denke aber auch
an das hoch renommierte Frankreich-Zentrum der Universi-
tät Freiburg. Ich denke an die Deutsch-Französische Film-
akademie in Ludwigsburg. Ich denke an sagenhaft viele,
nämlich 246 Hochschulpartnerschaften zwischen baden-
württembergischen Hochschulen und französischen Bil-
dungseinrichtungen des tertiären Bereichs.

Zu Recht ist angesprochen worden, wie stark die Handels-
beziehungen und die wirtschaftlichen Verflechtungen zwi-
schen Baden-Württemberg und Frankreich sind. Im Ver-
kehrsbereich haben wir einiges erreicht. Ich denke an eine
Landesstraße und eine Landesbrücke von Altenheim nach
Eschau, die vor zwei oder drei Jahren eingeweiht worden
ist.

Es bleibt die große Forderung – auch der französischen Sei-
te –, die wir von Baden-Württemberg aus nachdrücklich un-
terstützen, im Rahmen der großen europäischen Verkehrs-
magistrale auf der Schiene zwischen Paris und Budapest,
die über Straßburg, Kehl, Karlsruhe, Stuttgart und Ulm in
den Süden führen soll, nun die Mittel für den Rheinüber-
gang zwischen Straßburg und Kehl bereitzustellen, damit
der TGV zu dem Zeitpunkt, zu dem er in Straßburg an-
kommt, auch von uns abgenommen und mit der Rheinschie-
ne verknüpft werden kann – aber nicht nur mit der Rhein-
schiene, sondern eben auch mit der Weiterführung über
Karlsruhe nach Stuttgart und Ulm. Darüber habe ich in der
letzten Woche ein ausführliches Gespräch mit dem EU-
Kommissar für Verkehrsfragen, Barrot, einem Franzosen,
geführt, und er hat mir nicht nur Unterstützung für dieses
Projekt zugesagt, sondern auch eine nachdrückliche Förde-
rung und Forderung vonseiten der Europäischen Union, da-
mit dieses Projekt bald realisiert werden kann. Das liegt im
Interesse Baden-Württembergs. Ich halte das für eine wich-
tige Zukunftsaufgabe.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Meine Damen und Herren, dies alles kulminiert nun in der
Frage der zukünftigen Repräsentanz Frankreichs in Baden-
Württemberg. Es gibt vonseiten der französischen Regie-
rung konkrete Überlegungen, das französische Generalkon-

sulat in Stuttgart aufzugeben. Ich möchte hier zwei Dinge
vorausschicken. Das erste ist: Die Entscheidung liegt in der
Souveränität der französischen Regierung. Zweitens: Ich
habe Verständnis dafür, dass dann, wenn Deutschland, die
Vereinigten Staaten, Großbritannien und nun auch Frank-
reich an diese Sache herangehen, weil sie unglaublich viele
neue Botschaften, etwa in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union, aber auch in Entwicklungsländern einrichten müssen,
dies alles bei der gegenwärtigen Haushaltslage in all diesen
Ländern nur durch den Abbau von konsularischen Vertre-
tungen gemacht werden kann. Wenn ein Nachbar das Glei-
che tut, was wir selber machen, kann man ihm das nicht
vorwerfen. Aber die entscheidende Frage ist, wo die ver-
bleibenden Generalkonsulate in Deutschland ihren Sitz ha-
ben. Da muss ich aus der Sicht Baden-Württembergs wirk-
lich sagen: Mir scheint, dass da die erste Priorität Baden-
Württemberg heißt.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Unser Land hat die längste Grenze zu Frankreich. 25 000
Franzosen leben in Baden-Württemberg; in keinem deut-
schen Land leben auch nur annähernd so viele Franzosen.
Die kulturellen Beziehungen zu Frankreich sind in keinem
Land enger als in Baden-Württemberg.

Zu Recht sind die wirtschaftlichen Beziehungen angespro-
chen worden. Nach den Vereinigten Staaten ist Frankreich
für uns das Exportland Nummer 2, und für Frankreich ist
Baden-Württemberg das Exportland Nummer 1 in Deutsch-
land.

Meine Damen und Herren, kein Land hat engere Beziehun-
gen zu Frankreich als sein unmittelbarer Nachbar, nämlich
Baden-Württemberg. Ein Generalkonsulat gibt Frankreich
ein Gesicht in Baden-Württemberg. Ich möchte ausdrück-
lich mit allem Respekt sagen: Seit ich es überhaupt über-
schauen kann, hat Frankreich Spitzendiplomaten nach Stutt-
gart geschickt, bis zum heutigen Tag. Diese Diplomaten ha-
ben die deutsch-französischen Beziehungen wirklich ent-
scheidend gefördert.

Wir legen in der Antwort auf die Große Anfrage dar, das
Generalkonsulat habe eine informelle Funktion, eine kultu-
relle Funktion und eine Mittlerfunktion, und wir begründen
dies in unserer Antwort ausführlich. Diese Frage hat also
für die Landesregierung von Baden-Württemberg einen
ganz hohen Stellenwert.

Wir bemühen uns seit Monaten auf allen uns zugänglichen
Ebenen darum, dass sich der Sitz eines der in Deutschland
verbleibenden Generalkonsulate Frankreichs in Baden-
Württemberg befindet. Dabei kommt es uns nicht auf eine
Passstelle an, sondern es kommt auf eine hochrangige poli-
tische, diplomatische Vertretung Frankreichs in unserem
Land an. Ich denke, dass wir dafür auch die Unterstützung
des ganzen Hauses haben.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir abschließend
noch ein persönliches Wort zu diesem Thema: Die deutsch-
französische Aussöhnung und Zusammenarbeit war mir im-
mer ein besonderes Anliegen. Es ging mir um Frieden und
um gute Nachbarschaft am Oberrhein. Es ging mir um eine
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friedliche Zukunft der jungen Generation. Deshalb habe ich
als Bürgermeister eine Partnerschaft mit einer französi-
schen Stadt begründet. Ich vergesse nicht, was mir der fran-
zösische Bürgermeisterkollege bei der ersten Begegnung
gesagt hat – er war 73 Jahre alt und in zwei Weltkriegen ge-
gen Deutschland dabei –: „Ich will diese Partnerschaft, da-
mit sich die junge Generation unserer beiden Städte kennen
lernt. Denn wer sich kennt, schießt nicht aufeinander.“

(Beifall bei allen Fraktionen)

Deshalb war mir die Zusammenarbeit mit dem Elsass und
auch mit Rhône-Alpes ein so wichtiges Anliegen. Deshalb
habe ich mich vier Jahre lang als Kulturbeauftragter um die
Pflege der deutschen Beziehungen zu Frankreich geküm-
mert. Deshalb bin ich seit Jahren Vorsitzender der Freund-
schaftsgruppe des Bundesrats zum französischen Senat. Ich
hatte die Ehre, vor zwei Jahren als einziger Deutscher zur
Feier des Jubiläums des Elysée-Vertrags vor dem französi-
schen Senat zu sprechen.

Meine Damen und Herren, wer um unsere Geschichte weiß
und wer an die Zukunft unserer Kinder denkt, der muss sich
aktiv für die deutsch-französischen Beziehungen und für
die europäische Zusammenarbeit einsetzen.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Deshalb hoffe ich auch auf eine Zustimmung des französi-
schen Volkes in der Abstimmung über den europäischen
Verfassungsvertrag. Es gibt keine Alternative zu einem ge-
einten Europa!

(Die Abgeordneten der CDU und der FDP/DVP so-
wie zahlreiche Abgeordnete der SPD und Abgeord-
nete der Grünen spenden stehend anhaltenden leb-

haften Beifall.)

Präsident Straub: Meine Damen und Herren, es liegen
keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Große Anfrage ist
damit erledigt.

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf:

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung – Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengeset-
zes, des Landespersonalvertretungsgesetzes und ande-
rer Vorschriften – Drucksache 13/3783

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses
– Drucksache 13/4205

Berichterstatter: Abg. Stickelberger

Der Herr Berichterstatter wünscht das Wort nicht.

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat für die Allge-
meine Aussprache eine Redezeit von fünf Minuten je Frak-
tion festgelegt, wobei gestaffelte Redezeiten gelten.
In der Allgemeinen Aussprache erteile ich Herrn Abg.
Schneider das Wort.

Abg. Schneider CDU: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Die Ziele des abschließend zu
beratenden Gesetzentwurfs haben wir, glaube ich, in den
Ausschussberatungen zumindest in weiten Teilen überein-

stimmend für richtig befunden. Wir vereinfachen und ent-
rümpeln das Beamtenrecht an einigen Stellen. Ob wir dabei
etwas einsparen, wird sich letztlich zeigen. Wir setzen da-
mit die Anregungen des Rechnungshofs aus der Denkschrift
2002 um. Wir müssen auch ganz klar sehen, dass wir in die-
ser Sache nicht Vorreiter sind, sondern lediglich die Mög-
lichkeiten des Beamtenrechtsrahmengesetzes nutzen, die
der Bund und viele andere Länder schon umgesetzt haben.

Ich glaube, die einzige Differenz, die wir in den Beratungen
insbesondere mit der SPD hatten, betraf das Hinausschie-
ben der Altersgrenze auf Antrag: bei Beamten ist das zu-
künftig von 65 auf 68 Jahre, bei Polizeibeamten von 60 auf
63 Jahre möglich. Ich möchte dazu für unsere Fraktion
noch Folgendes sagen: Wir haben für Beamte keine Ver-
pflichtung hierzu, sondern lediglich Antragsmöglichkeiten,
das heißt, der Beamte muss dies letztlich wollen.

Des Weiteren können wir das Begehren aus dienstlichem
Interesse genehmigen. Wir haben dies bewusst offen gehal-
ten. Ganz wichtig ist uns als Fraktion, dass das dienstliche
Interesse höher als das Individualinteresse sein muss. Dass
ein Beamter damit seine Versorgung verbessern kann, darf
als Grund nicht ausreichen. Ich halte die Möglichkeit des
Hinausschiebens der Altersgrenze aus der Sicht unserer
Fraktion und auch mit Blick auf die Erfordernisse der Pra-
xis für völlig richtig; denn es gibt immer wieder Beamte,
die mit 65 Jahren respektive mit 60 Jahren in den Ruhe-
stand gehen müssen, die aber gerne weitermachen würden,
die sich gut gehalten haben und möglicherweise später als
üblich in den Beruf eingetreten sind. Warum sollen wir die-
se Beamten nicht weitermachen lassen, wenn überwiegend
ein dienstliches Interesse besteht?

Wir haben uns auch darüber unterhalten, ob sich diese Re-
gelung kostenmäßig vorteilhaft auf den Haushalt auswirkt.
Wir formulieren hier bewusst keine Erwartungen. In einem
sind wir uns allerdings sicher: Dieses Vorgehen verursacht
sicherlich keine zusätzlichen Kosten, aber es bietet die
Möglichkeit von Einsparungen. Wir sollten jetzt in aller
Ruhe abwarten, wie es läuft, und uns dann einen Erfah-
rungsbericht geben lassen. Der Innenminister hat dies zum
Ende 2006 auch schon zu den Fragen „Wer beantragt?
Weshalb wird beantragt?“ und zur Frage nach den Motiven
und natürlich der Kostenauswirkungen zugesagt.

Es ist in den bisherigen Beratungen von der Opposition ge-
sagt worden, wir verschlechterten die Chancen für Neuein-
stellungen. Das ist leider wahr. Aber es gehört einfach zur
bitteren Wahrheit: Wir schaffen nicht beides. Wir können
nicht auf der einen Seite Personal abbauen und auf der an-
deren Seite Arbeitsmarktimpulse geben. Das ist leider wahr.
Die bittere Wahrheit ist: Was die Wirtschaft nicht vermag –
auch weil sie politisch niedergedrückt und gefesselt wird –,
das kann der Staat nie ausgleichen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir ehrlich
sind, müssen wir sagen, dass diese beamtenrechtlichen Neu-
regelungen eigentlich nur die ersten Schritte in die richtige
Richtung sind. Wir müssen generell zu einem höheren Pen-
sionseintrittsalter kommen. Ich nenne als Stichworte: etwa
im Bereich der Polizei ein niedrigeres Pensionseintrittsalter
nur in Abhängigkeit vom tatsächlich geleisteten Streifen-
dienst. Oder als zweites Stichwort: Im Lehrerbereich könn-
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ten wir es von 64 auf 65 Jahre erhöhen. Das haben andere
auch schon gemacht.

(Abg. Oelmayer GRÜNE: Das könntet ihr doch
machen! Wieso macht ihr das nicht? – Gegenruf

des Abg. Heinz CDU)
Noch eine generell abschließende Bemerkung: Wir brau-
chen hier im Landtag mehr Gesetzgebungszuständigkeiten
im Bereich des Beamtenrechts. Wir brauchen weitere not-
wendige Reformen im Beamtenrecht, dazu aber auch mehr
Zuständigkeiten. Der Bund sitzt auf den Zuständigkeiten
und bewegt sich aus unserer Sicht zu wenig.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Föderalismuskom-
mission!)

Deshalb ist es unser Wille, über diese ersten Schritte hin-
weg Weiteres zu tun.

Ich bedanke mich sehr.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Kleinmann FDP/DVP: Jawohl!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg. Sti-
ckelberger.

Abg. Stickelberger SPD: Herr Präsident, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Herr Kollege Schneider, Sie haben unse-
re Kritik schon sehr treffend vorweggenommen. Das Hi-
nausschieben des Pensionseintrittsalters ist in der Tat der
Gesichtspunkt, der bei uns am meisten Widerstand hervor-
ruft. Gestatten Sie mir gleichwohl, dass ich einen kleineren
und einen größeren Zusammenhang mit der Zukunft des öf-
fentlichen Dienstes und insbesondere des Dienstrechts ins-
gesamt herstelle.

Wir haben hier im Hause schon mehrfach darüber disku-
tiert, wohin die Reise geht. Durch die Antwort der Landes-
regierung auf eine Große Anfrage Ihrer Fraktion haben wir
eine Bestandsaufnahme zu den Fragen bekommen: Wo
steht der öffentliche Dienst in Baden-Württemberg? Wie
sieht das Dienstrecht jetzt aus? Wir haben wohl überein-
stimmend feststellen müssen: Der öffentliche Dienst in Ba-
den-Württemberg ist möglicherweise auf Dauer nicht wett-
bewerbsfähig. Dies gilt einmal aufgrund der knappen Fi-
nanzmittel, aber auch aufgrund des Umstands, dass die
Konkurrenz der freien Wirtschaft groß ist. Es ist schwierig,
in der Konkurrenz zur Wirtschaft qualifizierte Arbeitskräfte
für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Das ist schwierig,
weil die Finanzen knapp sind, weil wir alle Angst vor wei-
teren Pensionslasten haben müssen und weil wir täglich mit
Stellenabbauprogrammen und Personaleinsparungen kon-
frontiert werden.

Vor diesem Hintergrund hätte es sich angeboten, jetzt im
Zuge dieser Novellierung beamtenrechtlicher Regelungen
einen großen Wurf zu machen, der vom Land auch hätte ge-
macht werden können. Sie haben auf den Bund verwiesen.
Natürlich brauchen wir in vielen Fällen Öffnungsklauseln
und Ermächtigungsgrundlagen durch den Bund. Sie haben
auf die Föderalismuskommission verwiesen. Die SPD-Frak-
tion steht zur Münchner Erklärung, die wir hier gemeinsam
verabschiedet haben, gemäß der wir die Zuständigkeiten für
die beamtenrechtlichen Regelungen und auch für die Beam-

tenversorgung hier im Land haben wollen. Aber ich glaube,
es wäre gut gewesen, wenn die Landesregierung diese No-
vellierung zum Anlass genommen hätte, das zu regeln, was
man schon jetzt hätte regeln können.

Wir wissen natürlich, dass die Fähigkeit zur Konkurrenz
mit der freien Wirtschaft ein Problem sein wird. In vielen
Verwaltungsbereichen droht uns eine Pensionswelle. Es
wird schwierig sein, geeigneten Nachwuchs für den öffent-
lichen Dienst zu finden.

Umso mehr hätte es sich angeboten – nicht nur unter haus-
haltsrechtlichen oder haushaltspolitischen Gesichtspunkten
–, jetzt Regelungen zu schaffen, die Leistungsanreize für
Beamte bieten. Die Grundlagen im Land wären vorhanden.
Es gibt Rechtsverordnungen, um Leistungsstufen, Leis-
tungszulagen und Leistungsprämien einzuführen. Wir haben
diese rechtlichen Grundlagen seit 2002. Wir haben auch ei-
ne entsprechende Ermächtigung im Bundesbesoldungs-
strukturgesetz seit dem Jahr 2002. Von all diesen Möglich-
keiten hat das Land bisher leider keinen Gebrauch gemacht,
um diese Leistungsanreize zu schaffen. Leistung würde sich
nicht allein für Beamte lohnen. Sie lohnte sich auch für das
Land, auch im Hinblick auf die finanzpolitische Situation,
die zum Teil vor allem auch auf die hohen Personalkosten
im Land zurückgeht.
Deshalb meine ich: Was dieser Novellierung fehlt, ist die
große Linie. Es fehlt jeder reformerische Ansatz für die
Weiterentwicklung im Hinblick auf ein leistungsfähiges,
flexibles Dienstrecht in der Zukunft.
Allerdings will ich nicht verhehlen, dass einzelne Regelun-
gen in diesem Gesetzentwurf durchaus sinnvoll sind – wir
haben darüber im Ausschuss gesprochen –, insbesondere
was etwa die Möglichkeit angeht, auch Beamte unter 50
Jahren in die begrenzte Dienstfähigkeit zu versetzen.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Richtig!)

Sinnvoll ist auch, das Einwendungsverfahren bei der
Zwangszurruhesetzung zu beschleunigen. Das sind, ebenso
wie die Verpflichtung des Beamten, bei der Wiederherstel-
lung seiner Dienstfähigkeit aktiv mitzuwirken, alles sinn-
volle Regelungen.
Allein die Altersbeschränkung ist natürlich schon ein we-
sentlicher und zentraler Punkt – neben anderen Punkten, die
wir im Übrigen auch vermissen. Es fehlt die Novellierung
des Landesdisziplinarrechts. Auch das muss auf der Tages-
ordnung stehen, ist allein aber sicher nicht der entscheiden-
de Gesichtspunkt.
Herr Kollege Schneider, Sie haben zutreffenderweise da-
rauf hingewiesen, dass die neue Altersregelung möglicher-
weise Bemühungen blockieren kann, geeigneten Nach-
wuchs in Führungspositionen zu bringen. Wir sehen diese
Gefahr in ganz erheblichem Maße, haben jedoch leider we-
der im Finanzausschuss noch im Innenausschuss eine be-
friedigende Antwort der Landesregierung auf die Frage be-
kommen, welche Motivation und welche Konzeption denn
letztlich hinter dieser neuen Altersregelung stecken. Dient
sie vielleicht dazu, verdiente Behördenleiter über ihr Pensi-
onsalter hinaus im Amt zu halten? Wer bestimmt das letzt-
lich? Wie groß ist der Bedarf? Denn ein Rechtsanspruch
des Beamten – Sie haben zu Recht darauf hingewiesen –
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besteht ja nicht; es müssen nach wie vor dienstliche Interes-
sen gegeben sein. Wie verhält sich das alles, und welche
haushaltspolitischen Auswirkungen hat es? Auch darauf ha-
ben wir keine befriedigende Antwort erhalten.

Eine solche Lösung, wie sie jetzt dem Gesetz zugrunde
liegt, muss auf einer Gesamtkonzeption beruhen, die inhalt-
lich überzeugend ist und deren dienstrechtliche und insbe-
sondere haushaltspolitische Motive erkennbar sind. Das
Ziel ist für uns völlig verschwommen. Es ist nicht klar, und
der Weg dorthin ist uns viel zu schmal. Warum macht das
Land keinen Gebrauch von den Möglichkeiten, die schon
jetzt zur Modernisierung des öffentlichen Dienstrechts be-
stehen? Auf die Antwort auf diese Frage warten wir, und
wir finden in diesem Gesetzentwurf leider keine Ansätze
hierfür.

Es hätte sich angeboten, nach dem großen Werk der Ver-
waltungsreform durch das Verwaltungsstruktur-Reformge-
setz jetzt auch beamtenrechtlich nachzuziehen, indem das
Land von den Kompetenzen, die es schon jetzt hat, Ge-
brauch macht und nicht wartet, bis der Bund wieder einmal
den Vorreiter spielen muss. Ich erinnere an das Eckpunkte-
papier, das der Bund mit ver.di und dem Deutschen Beam-
tenbund beschlossen hat und in dem gute Ansätze für ein
leistungsorientiertes Dienstrecht vorhanden sind. Wir hätten
uns gewünscht, dass sich auch das Land diese leistungsbe-
zogenen Elemente im öffentlichen Dienstrecht zu Eigen
macht und dass diese Vorschläge – soweit dies in der
Landeskompetenz steht – auch Eingang in die Neuregelun-
gen finden.

Wir vermissen also nicht nur eine klare Zielsetzung in wei-
ten Teilen dieses Gesetzentwurfs, sondern wir vermissen
auch ein Mindestmaß an Reformbereitschaft und Erneue-
rung im Hinblick auf einen leistungsfähigen öffentlichen
Dienst. Deswegen können wir dem Gesetzentwurf in der
jetzt vorliegenden Form nicht zustimmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Kleinmann.

Abg. Kleinmann FDP/DVP: Herr Präsident, meine sehr
verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Mit 65 Jahren ist für die meisten Staatsdiener Schluss.
Sie müssen in Pension – ob sie wollen oder nicht, ob es
Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht. Herr Kollege
Schneider hat darauf ja schon hingewiesen.

Das soll sich in Zukunft ändern. Künftig kann der Eintritt in
den Ruhestand hinausgeschoben werden, wenn dienstliche
Interessen vorliegen. Im Klartext: Nur wenn der Staat ein
Interesse daran hat, dass ein Beamter über sein Pensions-
alter hinaus im Dienst bleibt, und der Staatsdiener selbst
dem zustimmt, ist die Verlängerung der Lebensarbeitszeit
um maximal drei Jahre auf Antrag möglich. Dies ist, wie
ich und mit mir die FDP/DVP-Fraktion meinen, ein not-
wendiges Zeichen der Flexibilisierung im Beamtenrecht,
das von uns voll und ganz unterstützt wird.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Der Beamtenbund, der dem Gesetzentwurf, Herr Stickel-
berger, prinzipiell positiv gegenübersteht, fordert, Polizis-
ten, Feuerwehrleute und Pädagogen von der längeren Ar-
beitsmöglichkeit auszunehmen. Hierfür sehen wir allerdings
– schon aus Gründen der Gleichbehandlung – keine Veran-
lassung, da der Gesetzentwurf ja auf die Freiwilligkeitsent-
scheidung des Beamten abhebt und die Verlängerung daher
kein Muss ist. Es ist keinesfalls ein Einstieg in eine längere
Lebensarbeitszeit, Herr Stickelberger.

Ohnehin werden nur wenige Beamte, und dann vermutlich
auch nur Beamte aus höheren Besoldungsgruppen, von dem
neuen Spielraum Gebrauch machen.

(Abg. Stickelberger SPD: Eben!)

Aus diesem Grund halten wir auch Befürchtungen, die
Maßnahme würde jungen Menschen die Chance nehmen, in
den öffentlichen Dienst einzutreten, für nicht zutreffend.

(Zuruf des Abg. Stickelberger SPD)

Die Forderung, dass für eine verlängerte Arbeitszeit auch
ein Plus bei der Pension herausspringen sollte, ist aus Sicht
des Beamtenbundes durchaus verständlich und nachvoll-
ziehbar, aber angesichts der Haushaltssituation absolut aus-
sichtslos.
Mit der erleichterten Zwangspensionierung, der Vermei-
dung vorzeitiger Pensionierungen und der Reaktivierung
statt der Pensionierung von eingeschränkt kranken Beamten
– Stichwort begrenzte Dienstfähigkeit – werden die dienst-
rechtlichen Regelungen, wie wir meinen, den Bedürfnissen
der Praxis angepasst und werden Spielräume genutzt, um
Kosten zu senken und den Verwaltungsaufwand – das ist
ganz wichtig – zu reduzieren.
Weitere Änderungen betreffen das Landespersonalvertre-
tungsrecht. Hier wird unter anderem eine Übergangsrege-
lung für die Eingliederung von Behörden und den Zusam-
menschluss von Dienststellen geschaffen. Aber da sind wir
uns ja einig.
Auch wenn von den Regelungen zum Teil nur Einzelfälle
betroffen sind, müssen wir alle Einsparmöglichkeiten, die
sich uns bieten, umsetzen.

Die FDP/DVP stimmt dem Gesetzentwurf zu.
Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg. Oel-
mayer.

Abg. Oelmayer GRÜNE: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Die Zielsetzung des Gesetzes – Deregulierung
und Flexibilisierung der öffentlichen Personalverwaltung –
können wir selbstverständlich mittragen. Kollege Stickel-
berger, wir haben natürlich von Beginn an nicht erwartet,
dass die Landesregierung – weil wir das von ihr prinzipiell
nicht erwarten – hier einen großen Reformentwurf vorlegt,
in dem dann auch alle Möglichkeiten erfasst sind.

(Abg. Stickelberger SPD: Wir sind da anspruchs-
voller! – Abg. Junginger SPD: Die Hoffnung stirbt

zuletzt!)
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Insofern ist das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Kollege Schneider hat das als erster Redner ja eingangs
schon dargestellt.

Ich möchte die drei, vier Punkte, die bei diesem Gesetzes-
vorhaben entscheidend sind, doch noch einmal kurz be-
leuchten und dann auch noch einmal kurz auf die Vorberei-
tung des Gesetzentwurfs zu sprechen kommen.

Die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, den Eintritt in den
Ruhestand über die bisherige Altersgrenze hinauszuschie-
ben, halten wir für richtig.

(Beifall des Abg. Kleinmann FDP/DVP)

Man muss natürlich aber auch sehen, dass das – jedenfalls
unserer Erfahrung nach – im Wesentlichen das Führungs-
personal betrifft. Das ist insbesondere bei der Polizei so.
Denn dort werden das im Wesentlichen nicht die Beamtin-
nen und Beamten tun, die den Vollzugsdienst leisten und
über Jahre und Jahrzehnte hinweg täglich im Streifendienst,
im Schichtdienst tätig sind, sondern eher leitende Polizei-
beamte, Polizeidirektoren und Beamte in ähnlicher Stel-
lung.

Nichtsdestotrotz: Wenn dort noch Potenzial vorhanden ist,
das ausgeschöpft werden kann, sollten wir die Möglichkeit
schaffen, das zu tun.

Ein weiteres Vorhaben, das mit dem Gesetzentwurf umge-
setzt werden soll, ist die Vermeidung vorzeitiger Zurruhe-
setzungen und eine Verbesserung der Reaktivierungsmög-
lichkeiten. Auch dies ist nach unserer Auffassung ein
Schritt in die richtige Richtung. Das betrifft natürlich insbe-
sondere auch das Kultusministerium. Die Debatte im Fi-
nanzausschuss hat ja gezeigt, dass offensichtlich doch eini-
ge Lehrerinnen und Lehrer künftig von der Möglichkeit der
vorzeitigen Zurruhesetzung Gebrauch machen sollten und
wir nicht die Feststellung der Dienstunfähigkeit über Jahre
hinweg hinausziehen sollten. Auch hier sehen wir als grüne
Fraktion Kosteneinsparpotenzial, und wir sind gespannt,
was das Kultusministerium, wie zugesagt, innerhalb von
zwei Monaten zu diesem Thema im Finanzausschuss be-
richten wird.

Ein weiterer Punkt sind die Verfahrensvereinfachungen im
Zusammenhang mit Zwangszurruhesetzungen durch Strei-
chung von Einwendungsmöglichkeiten. Das sind Deregulie-
rungsmöglichkeiten, die wir selbstverständlich mittragen,
wenn man sie umsetzen kann. Das kann man in jedem Fall
tun.

Auch bei der Beweislastumkehr für den Fall, dass ein Be-
amter seiner Pflicht, sich amtsärztlich untersuchen zu las-
sen, nicht nachkommt, sind wir der Auffassung, dass diese
Beweislastumkehr, solange das Beamtenrecht in seiner bis-
herigen verfassungsverbürgten Form gilt, eine zutreffende
Regelung darstellt, um die Beamtinnen und Beamten wirk-
lich dazu anzuhalten, ihre Dienstfähigkeit wieder herzustel-
len.

(Beifall der Abg. Kleinmann FDP/DVP und Brigit-
te Lösch GRÜNE – Abg. Kleinmann FDP/DVP:

Richtig!)

All das sind aus unserer Sicht richtige und wichtige Vor-
schläge, wenn auch der Kollege Stickelberger natürlich
Recht hat. Kollege Heinz, ich bin gespannt. Die Salamitak-
tik der Landesregierung und der CDU-Fraktion insbesonde-
re bei der Frage von Reformvorhaben – ob es jetzt um kom-
munale Demokratie geht, ob es um die Reform der Gemein-
deordnung geht, ob es um die Reform des Beamtenrechts
geht – kennen wir ja. Es hätte Ihnen gut zu Gesicht gestan-
den, hier zum Beispiel die Lebensarbeitszeit von Lehrerin-
nen und Lehrern wie in vielen anderen Bundesländern von
64 auf 65 anzuheben. Es hätte Ihnen unserer Auffassung
nach auch gut zu Gesicht gestanden, wenn wir gesagt hät-
ten: Wenn wir schon zu dem Ergebnis kommen, dass die
Lebensarbeitszeit für Polizeibeamte und – wenn ich da re-
sümieren darf – insbesondere für Führungspersonal von 60
auf 63 angehoben werden soll, weshalb muss das dann auf
Antrag und im dienstlichen Interesse erfolgen? Weshalb
kann man das nicht generell so anheben? Die demografi-
sche Entwicklung schreit förmlich danach. Insofern bin ich
gespannt, Kollege Heinz. Wahrscheinlich in der nächsten
Wahlperiode

(Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: In der übernächs-
ten!)

wird dann ein solcher Gesetzentwurf dieses Haus beglü-
cken.
Ich will aber noch auf eines hinweisen. Da hat die Landes-
regierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht.

(Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Da muss sie nachsit-
zen!)

Das muss man einfach noch einmal resümieren. Ich habe
das im Innenausschuss schon vorgetragen. Natürlich kann
das eine fiskalische Motivation haben. Es kann aber auch
die Motivation haben, den Beamtinnen und Beamten die
Möglichkeit zu geben, doch länger im aktiven Dienst zu
verbleiben, wenn es das so genannte dienstliche Interesse
gibt. Ich habe im Ausschuss nachgefragt: Wie sieht denn
die finanzielle Seite aus? Welche Einsparungen werden er-
wartet? Darauf kam die lapidare Antwort: Das können wir
jetzt noch nicht sagen; wir müssen einen Erfahrungsbericht
abwarten.
Ich habe mir das Protokoll über die Finanzausschusssitzung
noch einmal genau durchgelesen. In zahlreichen anderen
Bundesländern ist dieses Vorhaben nach Mitteilung eines
Vertreters der Landesregierung schon seit Jahren umge-
setzt, was die Verlängerung der Lebensarbeitszeit anbe-
langt. Bei den Professoren im Land ist es auch umgesetzt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, was hat die Landesregie-
rung daran gehindert, einmal bei den anderen Bundeslän-
dern nachzufragen, welche Wirkungen man damit im Lan-
desetat erzielen kann? Offensichtlich hat man das verges-
sen, oder man wollte es nicht wissen – was auch immer die
Begründung dafür war. Das hätte mich vor der Verabschie-
dung dieses Gesetzes doch noch interessiert. Wenn die Pro-
fessoren im Land die Möglichkeit haben, hätte man ja ein-
mal eruieren können: Wie viele schöpfen diese Möglichkeit
aus? Welche Einsparpotenziale entstehen dadurch, oder
entstehen vielleicht keine?

Trotz all dieser Bedenken, meine Damen und Herren, haben
wir in der Fraktion die Frage noch einmal diskutiert: Kleine
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Schritte, große Schritte? Wir haben gesagt: ein Schritt in
die richtige Richtung. Ich habe mich im Innenausschuss ja
ganz bewusst der Stimme enthalten und habe gesagt: Wir
müssen darüber in der Fraktion noch einmal diskutieren.
Wir sind jetzt abschließend trotz dieser Defizite, trotz nicht
gemachter Hausaufgaben zur Auffassung gekommen, dass
wir diesem Gesetzesvorhaben zustimmen können, weil es
ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Zum Schluss noch, weil wir ja demnächst nicht nur den Mi-
nisterpräsidenten verabschieden dürfen, sondern auch die
Verabschiedung des Landtagsdirektors ansteht: Ich hätte
noch eine kleine Bitte, was das Inkrafttreten dieses Geset-
zes anbelangt.

(Heiterkeit)

In Artikel 11 heißt es: „Dieses Gesetz tritt am Tage nach
seiner Verkündung in Kraft.“ Ich möchte doch auch im In-
teresse des Landtagsdirektors bitten, dieses Gesetz schnell
zu verkünden, um ihm die Chance zu geben, noch in den
Genuss der Möglichkeit dieses Gesetzes zu kommen und
den Antrag stellen zu können, den Eintritt in den Ruhestand
über die Altersgrenze hinauszuschieben. Meine Damen und
Herren, aus unserer Sicht wäre das dienstliche Interesse
beim Landtagsdirektor in jedem Fall gegeben, und wir hät-
ten gleich in der konkreten Praxis einen Fall, den der Innen-
minister dann auch in seinen Erfahrungsbericht aufnehmen
könnte.

(Beifall und Heiterkeit – Zuruf des Abg. Heinz
CDU)

Meine Damen und Herren, abschließend: Trotz nicht ge-
machter Hausaufgaben, trotz der Tatsache, dass es sich nur
um einen kleinen Wurf handelt, und mit der Hoffnung auf
schnelles Inkrafttreten und schnelle Verkündung des Ge-
setzes stimmen wir dem Gesetzesvorhaben zu.

(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der
CDU – Abg. Stickelberger SPD: Dem letzten Vor-
schlag folgen wir uneingeschränkt! – Gegenruf des
Abg. Oelmayer GRÜNE: Ein kleines Abschiedsge-
schenk! – Gegenruf des Abg. Stickelberger SPD:

Aber nur auf Antrag!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Innenmi-
nister Rech.

Innenminister Rech: Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Kollegen! Lieber Kollege Oelmayer, die
überraschende Wende am Ende Ihrer Rede nehme ich dank-
bar zur Kenntnis. Aber dass Sie mit dem, was Sie zu unse-
rem geschätzten Landtagsdirektor gesagt haben, im Ergeb-
nis eigentlich eine Nachwuchsbesetzung verhindern wür-
den, haben Sie wohl nicht bedacht. Damit widersprechen
Sie natürlich dem, was Sie zuvor gesagt haben. Aber ich
habe Verständnis dafür.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Nachwuchsbeset-
zung?)

– Nachwuchsbesetzung. Ja, so nennt man das.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Ab 60 aufwärts!)

Das ist doch Ihr Anliegen.

Kein Verständnis habe ich dafür, wenn Sie der Landesre-
gierung mangelnde Reformbereitschaft nachsagen. Davon
kann in der Tat keine Rede sein.

(Abg. Oelmayer GRÜNE: Im Bereich des Beam-
tenrechts schon!)

Wenn ich mir vor Augen halte, wie oft Sie schon wie die
Katze den Baum hinaufgesprungen sind, wenn wir Reform-
gesetze vorgelegt haben, beispielsweise die große Verwal-
tungsstrukturreform, dann ist diese Kritik nicht angebracht.

(Zuruf des Abg. Oelmayer GRÜNE)

Aber natürlich haben Sie Recht, meine Damen und Herren,
wenn Sie Reformen der Strukturen des öffentlichen Dienst-
rechts insgesamt anmahnen. Aber, liebe Kolleginnen und
Kollegen, beim öffentlichen Dienstrecht ist zunächst einmal
der Bund gefragt. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Bun-
desministerium des Innern den Ländern vor wenigen Tagen
einen umfangreichen Gesetzentwurf zur Reform der Struk-
turen des öffentlichen Dienstrechts zugeleitet hat. Daneben
ist ja die Föderalismusdiskussion wieder aufgenommen
worden. Die hat im Kern schon eine andere Verteilung der
Gesetzgebungskompetenzen für das Dienstrecht zwischen
Bund und Ländern zum Inhalt. Wir wollen schauen, was wir
daraus machen.
Im Moment schöpfen wir den Rahmen aus, den uns der
Bund lässt. Aber ich räume ein, im Vergleich zu den beiden
großen Vorhaben, die ich eben genannt habe, verfolgt der
vorliegende Gesetzentwurf bescheidene Anliegen, aber im-
merhin im Rahmen des uns Möglichen. Er greift mit Detail-
regelungen Anregungen aus der Praxis und Empfehlungen
des Rechnungshofs auf. Der Gesetzentwurf nützt – ich sage
es noch einmal – bereits bestehende bundesrechtliche
Handlungsspielräume aus und leistet damit, wenn auch in
bescheidenem Umfang, der hier verschiedentlich skizziert
wurde,

(Abg. Oelmayer GRÜNE: Also doch!)

einen Beitrag zu einer flexibleren Personalverwaltung und
zur Verringerung des Verwaltungsaufwands.

Die Beratungen in den Ausschüssen haben sich vor dem
Hintergrund der Rechnungshofsempfehlungen auf die Er-
leichterung des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhe-
stand fokussiert. Ich komme darauf noch zurück.

Zwei Punkte, die im Mittelpunkt stehen, will ich noch ein-
mal unterstreichen: Die Änderung des Landesbeamtengeset-
zes zum Ruhestand, aber auch die Vereinfachungen in Ge-
setzen und Vorschriften, mit denen der Verwaltungsauf-
wand und die Bürokratie reduziert werden sollen.

Zum Ersten: Um den Anstieg der Versorgungsausgaben ab-
zumildern, hat die Landesregierung in den letzten Jahren –
dies will ich noch einmal ins Gedächtnis rufen – ihr Augen-
merk vor allem darauf gerichtet, die Zahl vorzeitiger Zur-
ruhesetzungen zu verringern. Die Bemühungen waren
durchaus erfolgreich. Nur wenige Zahlen: Im Jahr 2003 lag
das durchschnittliche Alter beim Eintritt der Beamten in
den Ruhestand bei 61,7 Jahren, also deutlich höher als in
der Privatwirtschaft.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: So ist es!)
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Der vorgelegte Gesetzentwurf soll dazu beitragen, das
Durchschnittsalter weiter anzuheben. Dazu dienen die Re-
gelungen zur begrenzten Dienstfähigkeit, nach denen nur
noch teilweise dienstfähige Beamte ihren Dienst in Teilzeit
zu versehen haben, anstatt zur Ruhe gesetzt zu werden. Die
sollen weitergelten und künftig auch für Beamte unter 50
Jahren anwendbar sein. Außerdem sollen vorzeitig zur Ru-
he gesetzte Beamte auch dann reaktiviert werden können,
wenn sie nur teilweise wieder dienstfähig geworden sind.
Und wenn ein Beamter in vollem Umfang dienstunfähig ist,
dann muss er zügig zur Ruhe gesetzt werden können. Die
lange dauernden Zurruhesetzungsverfahren sind aufwendig
und natürlich auch kostenträchtig. Das förmliche Verfahren
bei Zwangszurruhesetzungen soll deshalb entfallen. Und
jetzt sollen künftig auch bereits in den Ruhestand versetzte
Beamte verpflichtet werden können, an zumutbaren Maß-
nahmen zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit teilzu-
nehmen. Das ist der eine Komplex.

Daneben haben wir die Vorschriften, die die Bürokratie re-
duzieren, den Verwaltungsaufwand minimieren, beispiels-
weise beim Personalvertretungsrecht. Es wird ja auch nach
der Verwaltungsreform weiterhin Zusammenschlüsse von
Behörden und öffentlichen Unternehmen geben. Für die
Akzeptanz solcher Umbildungen muss – gerade in dieser
Phase der Umstrukturierung – die Kontinuität in der Perso-
nalvertretung gewährleistet werden. Deshalb – um nur die-
sen Aspekt aufzugreifen – soll für Fälle, in denen komplette
Behörden oder Betriebe umgegliedert werden, eine gesetz-
liche Regelnorm geschaffen werden, die einfache und für
alle vorhersehbare Übergangsregelungen trifft. Wenn Be-
hörden also beispielsweise in andere Behörden eingeglie-
dert werden, soll der Personalrat der aufnehmenden Behör-
de um die Vorstandsmitglieder und die stellvertretenden
Vorsitzenden der Personalräte der eingegliederten Dienst-
stelle erweitert werden.

(Zuruf des Abg. Oelmayer GRÜNE)

Diese Vorschrift wird hier ausdrücklich noch einmal zitiert.

Meine Damen und Herren, ich will abschließend noch ein-
mal auf das zu sprechen kommen – alles andere haben wir
ja schon in größtmöglichem Einvernehmen miteinander dis-
kutiert –, was Ihnen offensichtlich nach wie vor am Herzen
liegt, nämlich die Frage der Erleichterung des Hinausschie-
bens des Eintritts in den Ruhestand und deren finanzielle
Auswirkungen.

Der Gesetzentwurf strebt auch insoweit Einsparungen an,
aber eben nicht ausschließlich. Die Regelung ist auch des-
halb richtig und angezeigt, weil sie in der Diskussion um
eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit und eine Verringe-
rung der steigenden Versorgungskosten ein Zeichen, ein Si-
gnal setzt.

Ich will das Ergebnis der Erhebungen nicht vorwegnehmen,
Herr Kollege Oelmayer. Aber ich glaube, quantitativ wird
die Geschichte nicht in so breitem Maß auf uns zukommen,
wie Sie das jetzt vielleicht vermuten. Dies zeigen schon ers-
te Erfahrungen aus anderen Bundesländern. Aber wir wol-
len abwarten. Wir setzen hier ein Zeichen. Es wäre aller-
dings verfehlt, das dienstliche Interesse als Voraussetzung

für das Hinausschieben ausschließlich finanzpolitisch zu in-
terpretieren. Das sollten wir nicht tun.

(Beifall des Abg. Kleinmann FDP/DVP)

Der Begriff des dienstlichen Interesses erlaubt es vielmehr,
im jeweiligen Einzelfall alle für eine weitere Tätigkeit des
Beamten erheblichen Gesichtspunkte in die Entscheidung
einzubeziehen – alle.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Größere Flexibilität!)

Das gilt für den Nutzen, den die Weiterbeschäftigung für
den Dienstherrn bringt – etwa weil der Beamte über beson-
deres Fach- und Erfahrungswissen und über besondere
Kenntnisse verfügt –, das gilt für die bei der jeweiligen Tä-
tigkeit zu stellenden Anforderungen an die Leistungsfähig-
keit, und das gilt für die finanziellen Auswirkungen und die
personalwirtschaftlichen Folgen der Entscheidung, also bei-
spielsweise Altersstruktur und jeweilige Beförderungs- und
Nachwuchssituation.
Ich sage noch einmal – und dabei bleibt es –: Konkrete
Aufschlüsse über die Auswirkungen wird der Erfahrungs-
bericht zum Jahresende 2006 zulassen. Ich habe dies im
Ausschuss zugesichert. Diesen Bericht werden wir vorle-
gen. Dann werden wir weiter darüber reden.

Meine Damen und Herren, insgesamt sind die Regelungen,
wie sie in dem vorliegenden Gesetzentwurf enthalten sind,
der richtige Weg zu einer effizienteren und flexibleren öf-
fentlichen Verwaltung.

(Beifall des Abg. Kleinmann FDP/DVP – Abg.
Kleinmann FDP/DVP: So ist es!)

Diesen Weg werden wir konsequent gehen. Wenn wir in
den Verhandlungen mit dem Bund den großen Wurf ma-
chen können, dann werden wir das tun.

(Abg. Oelmayer GRÜNE: Bundesratsinitiative!
Spezialthema der Landesregierung!)

Aber es bleibt einmal abzuwarten, wie sich diese Gespräche
gestalten.

Herzlichen Dank für Ihre Zustimmung zu dem Gesetzent-
wurf.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Stellv. Präsident Birzele: Meine sehr verehrten Damen
und Herren, in der Allgemeinen Aussprache liegen keine
weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen daher in der
Zweiten Beratung zur  A b s t i m m u n g  über den Ge-
setzentwurf Drucksache 13/3783.
Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des
Innenausschusses, Drucksache 13/4205.

Ich rufe auf
Artikel 1

Änderung des Landesbeamtengesetzes
und dazu Ziffer 1 der Beschlussempfehlung. Wer Artikel 1
in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmen möch-
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te, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Ent-
haltungen? – Mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe auf

Artikel 2

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

und dazu Ziffer 2 der Beschlussempfehlung. Wer Artikel 2
in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmen möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Ent-
haltungen? – Mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe auf

Artikel 3

Änderung des Landesrichtergesetzes

Wer zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen.
– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Mehrheitlich so be-
schlossen.

Ich rufe auf

Artikel 4

Änderung des Gesetzes über die Berufsbildung im
öffentlichen Dienst

und dazu Ziffer 3 der Beschlussempfehlung. In der Be-
schlussempfehlung wird vorgeschlagen, Artikel 4 zu strei-
chen.

Wer dem Streichungsvorschlag zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. – Gegenprobe! –

(Die SPD-Fraktion stimmt gegen den Beschluss-
vorschlag. – Heiterkeit)

Enthaltungen? – Mehrheitlich so beschlossen. – Das war
ein Streichungsantrag.

(Heiterkeit)

Ich rufe Ziffer 4 der Beschlussempfehlung auf. Darin wird
vorgeschlagen, die folgenden Artikel 5 bis 11 zu den Arti-
keln 4 bis 10 zu erklären. – Sie stimmen dem zu.

Ich rufe auf

Artikel 5 (alt), Artikel 4 (neu)

Änderung der Landesnebentätigkeitsverordnung

Wer diesem Artikel zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Mehrheitlich so
beschlossen.

Ich rufe auf

Artikel 6 (alt), Artikel 5 (neu)

Änderung der Urlaubsverordnung

und dazu Ziffer 5 der Beschlussempfehlung. Wer dem Arti-
kel in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmen

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe!
– Enthaltungen? – Mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe auf

Artikel 7 (alt), Artikel 6 (neu)

Änderung der Wahlordnung zum Landespersonal-
vertretungsgesetz

Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Mehrheitlich so be-
schlossen.

Ich rufe auf

Artikel 8 (alt), Artikel 7 (neu)

Änderung der Zuständigkeitsverordnung nach dem
Berufsbildungsgesetz – Öffentlicher Dienst

und dazu Ziffer 6 der Beschlussempfehlung. Wer diesem
Artikel in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmen
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. – Gegenprobe! –
Enthaltungen? – Mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe auf

Artikel 9 (alt), Artikel 8 (neu)

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

und dazu Ziffer 7 der Beschlussempfehlung. Wer diesem
Artikel in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmen
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. – Gegenprobe! –
Enthaltungen? – Mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe auf

Artikel 10 (alt), Artikel 9 (neu)

Neubekanntmachung

Wer zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen.
– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Mehrheitlich so be-
schlossen.

Ich rufe auf

Artikel 11 (alt), Artikel 10 (neu)

Inkrafttreten

Wer zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen.
– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Mehrheitlich so be-
schlossen.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 20. April 2005 das folgende
Gesetz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes,
des Landespersonalvertretungsgesetzes und anderer Vor-
schriften“. –  Sie stimmen der Überschrift zu.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: So ist es!)
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Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmen möchte, den bitte
ich, sich zu erheben. – Danke. Gegenprobe! – Danke. Ent-
haltungen? – Dem Gesetz wurde mehrheitlich zugestimmt.

Damit ist Tagesordnungspunkt 3 erledigt.

Ich unterbreche die Sitzung bis 13:45 Uhr.

(Unterbrechung der Sitzung: 12:33 Uhr)

*

(Wiederaufnahme der Sitzung: 13:45 Uhr)

Stellv. Präsident Birzele: Meine sehr verehrten Damen
und Herren, die unterbrochene Sitzung wird fortgesetzt.

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf:

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktion
GRÜNE – Gesetz zur Änderung der Landesverfassung
– Drucksache 13/4070

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschus-
ses – Drucksache 13/4198

Berichterstatter: Abg. Herrmann

Das Präsidium hat für die Allgemeine Aussprache eine Re-
dezeit von fünf Minuten je Fraktion festgelegt.

Das Wort erhält Herr Abg. Herrmann.

Abg. Herrmann CDU: Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Die Beratung im Finanzausschuss über den Gesetz-
entwurf und insbesondere die sehr grundsätzlichen Ausfüh-
rungen von Ihnen, Herr Kollege Kretschmann, haben im
Vergleich zur ersten Lesung eigentlich nichts Neues er-
bracht und haben uns auch nicht überzeugt. Es gibt zur
Haushaltspolitik zahlreiche Bestimmungen in Gesetzen und
Verordnungen. Allerdings sind auch viele Ausnahmen mög-
lich, die auch gemacht werden. Gerade das Beispiel
Schweiz zeigt, dass die Schuldenbremse zwar in der Ver-
fassung steht, dass sie aber durch zahlreiche Ausnahmetat-
bestände faktisch außer Kraft gesetzt ist.

Herr Schmid, Sie haben in der ersten Lesung und im Fi-
nanzausschuss einige Vorschläge gemacht, die durchaus
diskussionswürdig sind.

(Abg. Fischer SPD: Macht er immer!)

Allerdings muss man sich auch überlegen, wenn man zum
Beispiel die Verschuldung nur in dem Maß steigen lässt,
wie das Bruttoinlandsprodukt steigt, ob sich das nicht ins
Gegenteil dessen verkehrt, was eigentlich gemeint ist.
Wenn wir ein sinkendes oder ein nur gering steigendes
Bruttoinlandsprodukt haben, haben wir auch geringere
Steuereinnahmen und dürften dann nach Ihrem Vorschlag
auch nur eine geringere Neuverschuldung haben. Aber ge-
nau in dieser Zeit wäre es nach dem Prinzip des antizykli-
schen Verhaltens notwendig, Investitionen zu tätigen, um
die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Bei einem steigenden

Bruttoinlandsprodukt, bei dem es höhere Steuereinnahmen
gibt und deshalb eine höhere Verschuldung nicht zwingend
sein müsste, könnte man nach Ihrem Vorschlag eine höhere
Verschuldung machen. Also manche Ihrer Überlegungen
sind durchaus diskutabel, doch muss man, wie gesagt, auf-
passen, dass sie sich nicht ins Gegenteil verkehren.

Uns ist wichtiger, dass der politische Wille hier im Haus da
ist, zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen.

(Abg. Kretschmann GRÜNE: Das merken Sie doch
jetzt seit 30 Jahren, dass er nicht da ist!)

– Ja, aber, Herr Kretschmann, schauen Sie sich einmal die
Zahlen an. Wir hatten im Jahr 1995 eine Nettokreditaufnah-
me von umgerechnet fast 1,5 Milliarden €. Wir hatten 1999
 500 Millionen €, also deutlich weniger, und waren dem
Ziel sehr nahe gekommen.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Wir haben jetzt wieder rund 2 Milliarden € Nettokreditauf-
nahme, aber auch 1 Milliarde € weniger Steuereinnahmen,
als wir vor fünf Jahren hatten. Wenn man die Zahlungen im
Länderfinanzausgleich noch berücksichtigt, deren Höhe
auch sehr schwankend ist, zeigt sich, dass wir einfach sehr
stark auch von der Einnahmesituation abhängig sind. Ich
habe in der ersten Lesung bereits darauf hingewiesen.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Wir wollen für die Zukunft konkret Steuermehreinnahmen
inflationsbereinigt zur Senkung der Nettoneuverschuldung
verwenden und, soweit das politisch möglich ist – leider
klappt es eben nicht immer –, neue ausgabenintensive Maß-
nahmen nur dann tätigen, wenn an anderer Stelle im Haus-
halt entsprechende Mittel gestrichen werden.

Das Grundanliegen der Grünen ist an sich richtig, aber den
Weg, über eine Verfassungsbestimmung diesem Grundan-
liegen, weniger Schulden zu machen, näher zu kommen,
halten wir für falsch, zumindest so lange, wie wir keinen
ausgeglichenen Haushalt haben. Wenn wir dieses Ziel eines
ausgeglichenen Haushalts erreicht haben – ich hoffe, dass
das in den nächsten zehn Jahren tatsächlich erfolgt, wenn
die Steuereinnahmen wieder besser fließen –, dann ist, weil
man dann bei der Nettoneuverschuldung beim Stand null
anfängt, über eine Verfassungsbestimmung, wie sie von Ih-
nen vorgeschlagen worden ist, durchaus nachzudenken.
Aber heute können wir Ihrem Vorschlag nicht zustimmen.

(Beifall der Abg. Hauk und Hitzler CDU sowie der
Abg. Heiderose Berroth FDP/DVP)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erteile ich Herrn Abg.
Schmid.

Abg. Schmid SPD: Herr Präsident, meine Damen und Her-
ren! Der Gesetzentwurf der Grünen beschreibt in blumigen
Worten das richtige Ziel. Wir haben uns sowohl in der ers-
ten Lesung als auch in der Finanzausschussdebatte einig ge-
zeigt in dem Ziel, dass die Verschuldung so nicht weiter-
betrieben werden kann. Dies bleibt in der Umsetzung
schwierig.
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In der Finanzausschussberatung konnten einige Gesichts-
punkte inhaltlicher Natur vertieft werden. Die Grünen ha-
ben die Detailkritik nicht widerlegen können, sodass unter
dem Strich übrig bleibt: Wir müssen gemeinsam überlegen,
wie Verfassungsgrenzen habhafter gemacht werden können.
Wir sind hierbei noch am „Tasten“.

Der Vorschlag der Grünen beinhaltet das Problem, dass er
unklar formuliert ist und über mehrjährige Tilgungspläne zu
viele Ausfluchtmöglichkeiten übrig lässt. Wir brauchen
handhabbare, klare Vorgaben, die auf die jährliche Ver-
schuldung eingehen.

Wir haben den Vorschlag ins Spiel gebracht, der Schulden-
stand möge prozentual nicht stärker steigen als das BIP.
Dies beinhaltet auch Problempunkte, zumal wir bei jeder
Verfassungsgrenze die Frage antizyklischen Verhaltens be-
rücksichtigen müssen. Man könnte beispielsweise diese
Schuldenstandsquote mit der Frage von Investitionen kop-
peln, sodass in rezessiven Phasen eine Verschuldung zur Fi-
nanzierung von Investitionen, aber nur von Investitionen
und nicht noch darüber hinaus zu einer Abwehr einer Stö-
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zugelassen
würde. Eine solche Kombination wäre denkbar.

Den Schuldenstand im Verhältnis zur Wertschöpfung des
Landes nicht weiter ansteigen zu lassen entspricht genau
dem Ziel, das die OECD in ihrem Konzept zur fiskalpoliti-
schen Nachhaltigkeit formuliert hat. Die OECD hat formu-
liert: Unter Einbeziehung der impliziten Staatsverschuldung
muss der Schuldenstand in Relation zum BIP konstant blei-
ben. Erste Berechnungen des ZEW zeigen: Bezogen auf
Land und Kommunen, müssten die Ausgaben in Baden-
Württemberg um rund 7 % zurückgefahren werden, um die-
ses Ziel zu erreichen.

Das ist nur eine erste Annäherung, die verfeinert werden
müsste. Aber der Vorteil dieses OECD-Konzepts ist, dass
eine versteckte Staatsverschuldung wie Pensionszahlungen
berücksichtigt wird. Das ist in dem Konzept der Grünen
nicht berücksichtigt. Ein weiterer Vorteil ist, dass dies eine
jährliche Verschuldungsgrenze ist, die keine Ausflucht in
mehrjährige Tilgungspläne zulässt. Das ist also ein Element
der Diskussion, das weiterverfolgt werden sollte.

Wichtig war mir von Anfang an, darzulegen, dass Verfas-
sungsvorgaben als solche wenig helfen, wenn keine verfah-
rensmäßigen Sicherungen greifen.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Richtig!)

Das Haushaltsverfassungsrecht ist zu weiten Teilen politi-
sches Recht und wird oft dehnbar ausgelegt. Daher brau-
chen wir zusätzliche Sicherungen, um die Verschuldung
einzudämmen – Sicherungen auch im Verfahren der Auf-
stellung von Haushalten. Das haben die Grünen in ihrem
Entwurf auch nicht vorgesehen.

Unser Finanzausschussvorsitzender, Herbert Moser, hat
verschiedentlich angeregt, ab einer bestimmten Grenze für
die Schuldenaufnahme die Notwendigkeit qualifizierter
Mehrheiten im Landtag vorzusehen, sodass also nicht die
Regierungsmehrheit allein diese Verschuldung beschließen
kann. Das wäre ein Ansatz.

Weitere Vorschläge zielen darauf ab, unabhängige Instituti-
onen einzuschalten, wenn es darum geht, eine Verschul-
dung zu beschließen. Dadurch würde es zur Pflicht, Gutach-
ten von Institutionen einzuholen – auf Landesebene könnte
man an den Landesrechnungshof denken, auf Bundesebene
könnte man an den Sachverständigenrat oder an die Bun-
desbank denken –, bevor bestimmte Verschuldungsgrenzen
überschritten werden können. Diese verfahrensmäßigen Ab-
sicherungen sind zentral, weil die Verfassung, vor allem die
Haushaltsverfassung davon lebt, dass sie im politischen
Prozess handhabbar eingesetzt wird und dass dann gegebe-
nenfalls auch zeitnah geklagt werden kann, um verfassungs-
widrige Haushalte zu kippen.

Ferner hat die FDP/DVP-Fraktion zu Recht darauf hinge-
wiesen – dieses Argument geht auf das Thema „implizite
Staatsverschuldung“ ein –, dass wir noch keine Vermögens-
bilanz haben, obwohl die Verfassung eine Vermögensbilanz
vorsieht und es Methoden gibt, eine solche einzuführen;
trotz NSI ist das nicht gelungen. Auch dies ist ein Beitrag
zur Bewusstseinsschärfung beim Thema Verschuldung. Da-
her müssen wir den Gesetzentwurf der Grünen zum jetzigen
Zeitpunkt leider ablehnen. Aber das ist nicht das Ende der
Debatte.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Kleinmann.

Abg. Kleinmann FDP/DVP: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Die mittelfristige Nachhaltigkeitsplanung, die
dieser Gesetzentwurf postuliert, Herr Kollege Kretschmann,
wird in ihren Einnahmeansätzen genauso von einer Projek-
tion der wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre
abhängen, wie dies bisher bei den großen Steuerschätzun-
gen und mittelfristigen Finanzplanungen der Fall ist.

Unser Problem war ja nicht in erster Linie, dass wir die
Ausgaben nicht steuern und begrenzen können, sondern
dass die Einnahmen seit dem Jahr 2000 weit unter den je-
weiligen Ansätzen der Mai- und Novemberschätzungen lie-
gen, weil die wirtschaftliche Entwicklung außerordentlich
negativ verlaufen ist. Und unser daraus folgendes zweites
Problem ist, dass wir die Ausgaben in der Tat nicht rasch
genug an die gesunkenen Einnahmeerwartungen angepasst
haben. Ein vereinfachtes Beispiel, das ich schon einmal ge-
bracht habe, soll dies belegen:

Bei einem Nettosteueraufkommen von 16 Milliarden €, aus
dem der Zuschussbedarf der jeweiligen Ressorts abgedeckt
werden muss, und einer Nettokreditneuaufnahme von
2 Milliarden € dauert es vier Jahre, um zu einem ausgegli-
chenen Haushalt ohne Neuverschuldung zu kommen, falls –
jetzt kommen die Bedingungen – erstens das Nettosteuer-
aufkommen kontinuierlich um 4 % wächst – was derzeit
nicht der Fall ist – und zweitens das Ausgabenwachstum –
genauer: der jeweilige zusätzliche Bedarf der Ressorts –
strikt auf 1 % beschränkt bleibt. Bei einem auf 2 % redu-
zierten Anstieg des Nettosteueraufkommens wächst dieses
innerhalb von sechs Jahren von 16 auf 18 Milliarden €. Sie
könnten also einen ausgeglichenen Haushalt – denn um die-
sen geht es – ohne Nettokreditaufnahme innerhalb dieses
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Zeitraums nur dann erreichen, wenn das Ausgabenwachs-
tum konstant bei null bliebe.
Aber nun kennen wir Finanzpolitiker die spezifischen Pro-
bleme, die mit der Belastung des Haushalts insbesondere
durch steigende Pensionsausgaben und durch eine anstei-
gende Zinsbelastung verbunden sind. Wir wissen, wie viel
im Landeshaushalt zur Begrenzung der Personalausgaben
getan werden muss, um diese zusätzlichen Belastungen auf-
fangen zu können. Herr Kollege Kretschmann, wir haben
das im Rahmen der Haushaltsberatungen wiederholt ange-
sprochen.
Diese Probleme müssen wir lösen. Aber wir lösen sie nicht
mit einem Papier, das mit freundlichen und gut klingenden
Formulierungen daherkommt, reale Ansätze aber nicht ent-
hält. Ich plädiere stattdessen dafür – Herr Kollege Schmid
hat schon darauf hingewiesen –, dass wir uns ernsthaft da-
mit befassen, die Haushaltswirtschaft des Landes so umzu-
gestalten, dass wir über den Vermögensstatus des Landes
einen vollständigen Überblick haben, dass wir genau wis-
sen, welchem Vermögen wie viele Schulden auf der ande-
ren Seite gegenüberstehen, dass wir darüber hinaus die in
die Zukunft verlagerten Belastungen und den Werteverzehr
im Haushalt erfassen und dass wir mit Rückstellungen und
Abschreibungen arbeiten, um auch hier Ehrlichkeit zu
schaffen, was zum Beispiel die ständig steigenden Versor-
gungsausgaben und die Aufwendungen zum Erhalt der Ver-
mögenswerte betrifft.
Diese Gesichtspunkte sprechen deutlich für die Anwendung
kaufmännischer Methoden bei der Haushaltsaufstellung und
-bewirtschaftung; ich glaube, darin sind wir uns einig. Ganz
zentral dabei ist die jährliche Aufstellung einer Vermögens-
rechnung, einer Bilanz, die ausweist, welches Vermögen
vorhanden ist, das dann auch für die Gestaltung der Zukunft
genutzt werden kann, und welche Verpflichtungen beste-
hen, die das Land jetzt und in Zukunft einzulösen hat.

Das wäre, wie ich meine, ein wesentlicher Schritt hin zu ei-
ner Generationenbilanz, anhand derer die langfristige Trag-
fähigkeit öffentlicher Haushalte – auch unserer öffentlichen
Haushalte hier in Baden-Württemberg – besser und ganz
anders beurteilt werden könnte, als dies heute der Fall ist.

Für die Kreditobergrenze der Verfassung würde dies in der
Praxis bedeuten, dass Investitionsfördermaßnahmen des
Landes, die beim Land selbst keine Werte schaffen, in die
Berechnung der Kreditobergrenze nicht mehr einbezogen
werden und dass der Betrag der Bruttoinvestitionen um die
Summe der im Haushaltsjahr entstehenden Wertverluste
und natürlich um den Wert der veräußerten Vermögen zu
reduzieren ist.
Lassen Sie uns diese Diskussion führen. Herr Kollege
Schmid, ich stimme Ihnen da zu: Das letzte Wort ist noch
lange nicht gesprochen. Aber die Diskussion führt, wenn
wir in diese Richtung miteinander diskutieren, weiter als
eine Diskussion über Absichtserklärungen, die letztendlich
doch keine Lösungswege enthalten.
Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU – Abg. Döpper CDU: Tosender Beifall!)

– Hättest du die Rede gern gehalten?

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Kretschmann.

Abg. Kretschmann GRÜNE: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Ich finde es schon bemerkenswert, Herr
Kollege Kleinmann, dass Sie Formulierungen für eine Ver-
fassung als „Absichtserklärungen“ einstufen.

Ich möchte einmal auf einige Argumente eingehen, die Sie
vorgebracht haben. Erst einmal komme ich zum Kollegen
Herrmann.
Sie haben gesagt, dass die Schuldenbremse, wie die Praxis
in der Schweiz zeige, nicht zum Schuldenabbau eines struk-
turellen Defizits geeignet sei. Meine Antwort: Wir legen bei
unserem Vorschlag ja mehr Wert auf die Nachhaltigkeits-
planung als auf den Ausgleich zwischen den Konjunktur-
zyklen, wie es der Schweizer Vorschlag vorsieht. Wir ha-
ben ihn also weiterentwickelt in Richtung Abbau von struk-
turellen Defiziten.
Zweitens haben Sie eingewandt, dass wir ja keine Möglich-
keit hätten, die Einnahmeentwicklung zu beeinflussen. Ant-
wort: Das stimmt genau, Herr Kollege. Deswegen orientiert
sich die Schuldenbremse am prognostizierten Einnahme-
pfad und macht sich keine Illusion über die Erhöhung von
Steuern. Das, was Sie gesagt haben, macht die Schulden-
bremse gerade erforderlich.

Drittens haben Sie gesagt, dieser Gesetzentwurf käme zum
falschen Zeitpunkt, man bräuchte dazu einen ausgegliche-
nen Haushalt. Das ist natürlich völlig abstrus, finde ich.
Wenn es sich um eine nur langfristig machbare Konsolidie-
rung des Haushalts handelt – darauf hat der Kollege Klein-
mann gerade hingewiesen –, dann kann der Zeitpunkt nicht
früh genug sein. Der Gesetzentwurf kommt nicht 20 Jahre
zu früh, sondern 20 Jahre zu spät.

(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der
FDP/DVP)

Allenfalls das könnte die Kritik sein. Herr Kollege Herr-
mann, wenn die Pensionslawine erst richtig losrollt –

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Die rollt ja schon!)

was, wie Sie wissen, der Fall ist –, kommt man nie zu einem
ausgeglichenen Haushalt.

Kollege Nils Schmid, Sie haben gesagt, wir hätten schon
Vorschriften wie diejenigen im Haushaltsgrundsätzegesetz.
Aber das bietet gar keine Verbindlichkeit für eine Rückzah-
lungsplanung für aufgenommene Kredite, sondern es führte
in der Vergangenheit immer nur zum Verweis auf die
Wachstumshoffnungen. Aber genau das ist passé. Dieses
Gesetz stammt ja aus der Zeit des blühenden Wachstums
von 1969.

(Abg. Schmid SPD: § 51 a des Haushaltsgrundsät-
zegesetzes ist vor einem Jahr eingeführt worden!)

Deswegen hat es nicht gegriffen. Das jetzt als Alternative
auf irgendwelche Kommissionen zu verlegen hieße nun, das
Haushaltsrecht zu beschneiden.

(Abg. Schmid SPD meldet sich zu einer Zwischen-
frage.)
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– Ich lasse keine Zwischenfrage zu, denn ich habe nur noch
zwei Minuten Redezeit.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD – Abg.
Schmid SPD: Aber § 51 a ist 2004 in Kraft getre-

ten!)

Dann hatten Sie gesagt, Sie würden das Kriterium bevorzu-
gen, dass die Verschuldung des Landes nicht stärker wach-
sen solle als das Bruttosozialprodukt. Genau das würde ei-
nen prognostizierten Einnahmepfad zur Grundlage einer
Nachhaltigkeitsplanung machen. Das steht also gar nicht in
Widerspruch dazu. Aber das gehört in ein anderes Gesetz
hinein und nicht in die Verfassung.

Drittens haben Sie gesagt, das Kreditlimit stehe schon in
der Verfassung, werde aber formell umgangen durch den
Verkauf von Landesvermögen. Auch hier besteht natürlich
Handlungsbedarf. Das ist aber eine völlig andere Baustelle.

(Abg. Schmid SPD: Das betrifft aber auch die Lan-
desverfassung!)

Wären die Bestimmungen zur Verfassungsmäßigkeit des
Haushalts klarer gefasst, insbesondere dazu, dass der Ver-
kauf von Vermögen eigentlich Minusinvestitionen darstellt,
dann hätten Sie mit Ihren Haushaltsvorschlägen einen ver-
fassungswidrigen Haushalt erzeugt. Das muss Ihnen klar
sein.

Schließlich zum Kollegen Kleinmann: Herr Kollege Klein-
mann, Sie haben gerade noch einmal wiederholt, unser
Konzept könnte nur funktionieren, wenn innerhalb dieses
Zeitraums das Ausgabenwachstum bei null läge. Das stimmt
in der Tendenz; da haben Sie völlig Recht. Wir haben aus-
gerechnet, dass für eine Stabilisierung der Zins-Steuer-Quo-
te auf dem heutigen Stand das Ausgabenwachstum nicht
mehr als 0,7 % betragen darf. Es ist also schon noch etwas
möglich, auch wenn es natürlich sehr eng würde.

Ihre Aussage zeigt genau, dass man mit der Lösung des
Problems nicht zuwarten kann. Das, was Sie jetzt vorgetra-
gen haben, zeigt, was auch die Haltung aller anderen ist:
„Wir machen nichts, weil wir es sowieso nicht schaffen.“
Das ist das Credo, das Sie hier vorgetragen haben. Ihr Cre-
do heißt also Resignation: Wir machen nichts, weil wir das
eh nicht schaffen können.

(Abg. Herrmann CDU: Wir machen es nicht in der
Verfassung! – Zuruf des Abg. Dr. Noll FDP/DVP)

Wenn Sie das noch einmal unter Berücksichtigung der stei-
genden Pensionslasten sehen – heute betragen diese 2,7
Milliarden €; im Jahr 2030 werden es bereits 8,5 Milliar-
den € sein –, dann können Sie sich vorstellen, was es be-
deutet, wenn wir jetzt nicht auf die Schuldenbremse treten
und hierfür keinen verfassungsmäßigen Rahmen geben. Wir
werden überhaupt nicht mehr in der Lage sein, einen ausge-
glichenen Haushalt aufzustellen – mit Blick auf die demo-
grafische Entwicklung und die Pensionslasten schon gar
nicht.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Das ist schon wahr!)

Wenn Sie also schon jetzt resignieren und sagen, der jetzige
Zeitpunkt sei nicht der richtige, dann werden Sie es mit

hundertprozentiger Sicherheit in Zukunft erst recht nicht
schaffen.

Bei diesem resignativen Programm machen wir nicht mit.
Wir sind der vollen Überzeugung: Wenn wir uns nicht
ernsthaft bemühen, zu einem ausgeglichenen Haushalt zu
kommen, werden wir die Politik an den Rand der Hand-
lungsunfähigkeit bringen. Da wir das nicht wollen, haben
wir diesen Gesetzentwurf eingebracht. Ich bin gespannt,
was Sie, die Sie diesem Ansatz nicht folgen konnten, nun in
den nächsten Monaten als Alternative vorlegen werden.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei den Grünen)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Finanz-
minister Stratthaus.

Finanzminister Stratthaus: Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Herr Kretschmann, Sie haben einen Beitrag ge-
leistet, wie er derzeit zu Tausenden geleistet wird. Sie ha-
ben die Situation richtig beschrieben.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Ja!)

Wie wir sie allerdings in Ordnung bringen sollen, haben Sie
uns auch nicht gesagt.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: So ist es!)

Ich bin überzeugt, dass Ihre Vorschläge einfach nicht geeig-
net sind. Jeder, der glaubt, es gäbe irgendeinen rechtlichen
Mechanismus, der uns brutaler Entscheidungen enthebt, der
täuscht sich.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Ja! So ist es!)

Denn letzten Endes ist das, was Sie und was wir hier wollen
– ich sage das jetzt selbstkritisch an uns alle; denn es
herrscht hier ein Klima, in dem man sich die Dinge nicht
noch gegenseitig an den Kopf hauen muss –,

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Richtig!)

eigentlich ein Schutz vor unserer eigenen Mutlosigkeit.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Richtig!)

Wir meinen nicht, es gäbe irgendeinen Mechanismus, der
dies könnte.

Lassen Sie mich deswegen auch einige wenige Gedanken
dazu sagen. Zunächst einmal: Dass unsere Verschuldung zu
hoch ist,

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Das wissen wir!)

dass die Verschuldung, wenn wir die weiteren Belastungen
durch die gesamten Umlagesysteme in der Zukunft noch
hinzunehmen, noch viel, viel höher ist, das, glaube ich, wis-
sen wir alle. Wir wissen auch, dass das heute besonders ge-
fährlich ist. Früher war die Verschuldung deswegen nicht so
gefährlich, weil man in einer schnell wachsenden Wirt-
schaft immer hoffen konnte, ein Teil der Verschuldung
würde durch die gnädige Inflation und ein anderer Teil
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durch das Wirtschaftswachstum weggefressen werden. Bei-
des haben wir in der Zwischenzeit nicht mehr. Die Ver-
schuldung ist zu hoch; das ist keine Frage.

Der Vorschlag, den die Grünen gemacht haben, ist, glaube
ich, nicht geeignet. Er ist gut gemeint, aber er ist nicht ge-
eignet. Sie haben einige Male darauf hingewiesen, jetzt
müsse man anfangen. Das ist überhaupt keine Frage. Im
Übrigen haben wir während der letzten Jahre ja auch ge-
spart. Ich habe schon einige Male darauf hingewiesen: Wir
haben im Jahr 2000

(Abg. Theresia Bauer GRÜNE: Mehr Schulden ge-
macht als je zuvor!)

die Nettonullneuverschuldung beschlossen. Wir sind da-
mals von bestimmten Einnahmeschätzungen ausgegangen
und haben in der mittelfristigen Finanzplanung auf dieser
Grundlage unsere Ausgaben festgelegt. Wenn die damals
erwarteten Einnahmen gekommen wären, würden wir in
diesem Jahr sogar einen Überschuss erzielen. Das heißt, wir
haben in der Tat gespart, aber die Einnahmen sind uns weg-
gebrochen. Das nützt uns allerdings auch nichts. Diese Ar-
gumentation hat keinen Wert. Sie ist zugegebenermaßen
auch nur eine Beschreibung.

(Abg. Kretschmann GRÜNE: So ist es! Wir haben
in zwei Haushaltsjahren so viele Schulden gemacht

wie noch nie!)

Aber Sie haben vorhin zum Kollegen Herrmann etwas ge-
sagt, was sachlich nicht ganz richtig ist. Wenn wir das
Schweizer Modell in einem bereits ausgeglichenen Haus-
halt ansetzen, dann oszilliert die Verschuldung tatsächlich
um die Nullverschuldung. In Zeiten schlechter Konjunktur
werden wir dann eine gewisse Verschuldung haben, in Zei-
ten guter Konjunktur die entsprechenden Überschüsse.
Wenn wir es aber in der jetzigen Situation ansetzen würden,
würde es um einen Wachstumspfad der Schulden oszillie-
ren, das heißt, wir hätten in manchem Jahr einen stärkeren
Zuwachs und in anderen Jahren einen schwächeren Zu-
wachs. Deswegen wird das in dieser technischen Ausfor-
mung – aber wir sollten uns nicht allzu sehr über diese tech-
nischen Fragen streiten – meines Erachtens nicht funktio-
nieren.
Die Hoffnung, dass es irgendwo einen Automatismus gibt,
der uns zwingt, gegen unsere Mutlosigkeit etwas Richtiges
zu tun, trügt.

(Beifall des Abg. Kleinmann FDP/DVP)

Denn wir haben ja einige rechtliche Festlegungen. Wir ha-
ben die Festlegung, dass nicht mehr Schulden gemacht wer-
den dürfen, als Investitionen getätigt werden.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Sehr gut! Grundge-
setz!)

Aber viele Bundesländer verstoßen dagegen – die Bundes-
regierung tut das seit vielen Jahren –, weil man schlicht und
einfach eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts erklären und damit eine solche Bestimmung außer
Kraft setzen kann. Ich bin überzeugt, dass auch Ihre Be-
stimmung, wenn es ganz hart auf hart käme, außer Kraft ge-
setzt würde. Davon bin ich fest überzeugt.

Zum anderen haben wir die Maastricht-Kriterien. Was ge-
schieht da im Augenblick? Genau das Gegenteil des Beab-
sichtigten.

(Abg. Kiefl CDU: Wir setzen sie außer Kraft! Wir
sind die Treiber!)

Die Maastricht-Kriterien bedeuten ja nicht, dass man in je-
dem Jahr in Höhe von 3 % des Bruttoinlandsprodukts
Schulden machen soll, sondern bedeuten vielmehr, dass die
Schuldenaufnahme auf keinen Fall höher sein darf als 3 %
des Bruttoinlandsprodukts. Auch da war daran gedacht,
dass die Neuverschuldung im Laufe der Jahre um die Null-
verschuldung oszilliert. Auch das funktioniert nicht.

Das heißt, wir haben bereits heute an zwei Stellen rechtli-
che Festlegungen, aber sie funktionieren nicht.

Ich möchte, weil wir in der Diskussion sind, relativ spontan
sogar einen weiteren Vorschlag machen. Man sollte die
Verschuldung im Grunde genommen nicht in der Höhe der
Investitionen zulassen. Die Verschuldung sollte vielmehr
nur in der Höhe der Investitionen minus Zinsen für in der
Vergangenheit aufgenommene Schulden zugelassen wer-
den. Wenn ich das jetzt gerade so vorschlage, fällt mir ein,
dass dies eigentlich das kommunale Prinzip ist. Dort müs-
sen nämlich die Zinsen bereits im Verwaltungshaushalt ge-
zahlt werden und sind bei der Grenze, die für die Verschul-
dung errechnet wird, bereits abgezogen. Das wäre eigent-
lich der richtige Weg, dass man festlegen würde, dass die
Investitionen minus Zinsen für in der Vergangenheit aufge-
nommene Schulden die Höhe der zulässigen Verschuldung
vorgeben – wobei ich dann gern bereit wäre, das um die
Konjunkturkomponente oszillieren zu lassen. Darüber
könnte man reden.

Jetzt zum zweiten und auch letzten Teil: Ich glaube, wir
müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir unseren Haus-
halt ohne harte politische Entscheidungen nicht in Ordnung
bringen können.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: So ist es!)

– Herr Kleinmann, Sie haben mir zugestimmt.

(Abg. Fischer SPD: Das macht er immer! Er stimmt
immer zu!)

Auch Ihnen muss ich jetzt sagen: Das, was Sie gesagt ha-
ben, ist richtig. Wir wissen dann zwar, was wir zu tun haben
– dann wird uns gezeigt: wir müssen jetzt etwas tun –, aber
ob wir es wirklich tun, hängt von unserem Mut ab.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: So ist es! – Heiterkeit
der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Das gilt auch für die doppelte Buchführung. Wenn wir Ab-
schreibungen von Gebäuden usw. einbeziehen, wird ledig-
lich unsere Situation noch trauriger beschrieben, als sie sich
in der reinen Kameralistik darstellt. Aber zum Schluss ist
eine politische Entscheidung notwendig; vor dieser Ent-
scheidung können wir uns nicht drücken. Ich glaube, wir
brauchen diese Entscheidung.

Zunächst müssen wir einen strukturellen Ausgleich herbei-
führen. Verfassungsbestimmungen können dabei helfen,
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sind aber kein Allheilmittel. Ich glaube, wir brauchen ferner
noch etwas anderes – wenn das käme, wäre ich sogar bereit,
eine Bestimmung in der Verfassung mitzutragen –, und
zwar mehr Kompetenzen bezüglich unserer Einnahmen so-
wie die Möglichkeit, stärker über die Früchte unserer über-
durchschnittlichen Steuereinnahmen zu verfügen.

Alles in allem: Ich anerkenne, dass die Grünen mit diesem
Vorschlag die Absicht haben, unsere Verschuldung, die viel
zu hoch ist, einzudämmen. Ich glaube aber, der vorliegende
Vorschlag ist dazu nicht geeignet. Ich möchte Ihnen deswe-
gen empfehlen, den Gesetzentwurf abzulehnen.

Letzter Satz: Es wird letzten Endes von unserem politischen
Mut abhängen, wie wir die Neuverschuldung begrenzen
können, und wir können uns nicht aus der Verantwortung
stehlen. Es gibt keinen Automatismus, der uns die Verant-
wortung abnimmt.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Birzele: Meine Damen und Herren, in
der Allgemeinen Aussprache liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Wir kommen deshalb in der Zweiten Bera-
tung zur  A b s t i m m u n g  über den Gesetzentwurf
Drucksache 13/4070.

Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des
Finanzausschusses, Drucksache 13/4198. Der Finanzaus-
schuss empfiehlt Ihnen, den Gesetzentwurf abzulehnen.

Ich lasse über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer für die
Annahme des Gesetzentwurfs der Fraktion GRÜNE ist, den
bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltun-
gen? – Mit großer Mehrheit ist der Gesetzentwurf abge-
lehnt.
Damit ist Tagesordnungspunkt 4 erledigt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung – Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen und zur Änderung anderer Gesetze
– Drucksache 13/4108

Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialausschusses
– Drucksache 13/4229

Berichterstatter: Abg. Schuhmacher

Ferner rufe ich den Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE,
Drucksache 13/4256-1, und den Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD, Drucksache 13/4256-2, auf.

Das Präsidium hat für die Allgemeine Aussprache eine Re-
dezeit von fünf Minuten je Fraktion festgelegt.

Das Wort erhält Herr Abg. Klenk.

Abg. Klenk CDU: Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Lassen Sie uns heute dem Gesetzent-
wurf zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
und zur Änderung anderer Gesetze nach Maßgabe der Be-
schlussempfehlung des Sozialausschusses zustimmen. Auch
wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Opposi-
tionsfraktionen, der Auffassung sind, das Gesetz würde

nicht weit genug gehen, so haben wir, denke ich, doch alle
ein gemeinsames Ziel vor Augen.

Über Ihre Änderungsanträge haben wir uns im Ausschuss
schon ausführlich ausgetauscht und unsere Haltung dazu
begründet.

Dass wir von der CDU-Fraktion eine öffentliche Anhörung
abgelehnt haben, darf auf keinen Fall missverstanden wer-
den. In keiner Weise soll damit signalisiert werden, dass
wir die Interessen der Menschen nicht ernst nähmen. Nur
wollten wir zum einen, wie schon bei der Einbringung des
Gesetzentwurfs erwähnt, keine weitere Verzögerung, und
zum anderen bestand ja schon im Vorfeld genügend Zeit
und Raum, um Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Diese Möglichkeit, meine Damen und Herren, wurde auch
von unterschiedlichster Seite wahrgenommen. Wir behalten
diese Anregungen und Wünsche auch weiter im Bewusst-
sein. Nur sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hand-
lungsbedarf, an dem vorliegenden Gesetzentwurf Korrektu-
ren oder Erweiterungen vorzunehmen.

Vielmehr wollen wir mit dem Gesetz ein Zeichen in die
richtige Richtung setzen, ohne dabei gleichzeitig neue Bü-
rokratie aufzubauen und alles bis ins kleinste Detail wieder
zu regeln.

(Abg. Alfred Haas CDU: Sehr gut!)

Dies könnte nämlich den Betroffenen manchmal mehr scha-
den als nützen.

(Abg. Alfred Haas CDU: Sehr gut!)

Denn wir sollten auch hier Spielraum für atypische Fälle –
diese gibt es immer – lassen.

Ebenso halten wir eine Ausdehnung, die zusätzliche Kosten
bzw. eine Erstattungspflicht des Landes nach sich zieht, in
der jetzigen Situation für nicht machbar. Ich denke nur an
den vorhergehenden Tagesordnungspunkt. Da haben wir
beklagt, dass keine Mittel zur Verfügung stehen, und jetzt
würden wir schon wieder neue Einrichtungen schaffen.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Die 47 unter dem Dach der Landesarbeitsgemeinschaft
„Hilfe für Behinderte in Baden-Württemberg“ angesiedel-
ten Verbände – 47 ist eine stattliche Zahl – halten wir so-
wohl in ihrer Vielfalt als auch in ihrer Differenziertheit
durchaus für stark und kompetent genug, um die Entwick-
lungen zusammen mit uns kritisch zu begleiten. Dort, wo
möglicherweise in der Zukunft weiterer Handlungsbedarf
besteht, sind wir für Änderungen offen.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Im Übrigen – das darf man nicht vergessen – werden in die-
sem Zusammenhang auch das Gesetz über die Planung, Or-
ganisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahver-
kehrs und das Straßengesetz geändert. Nicht zu vergessen
ist die Novellierung der Landesbauordnung, mit der bereits
1996 ein wichtiger Schritt zur gleichberechtigten Teilnahme
von Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben
geleistet wurde.
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Wir stimmen als CDU-Fraktion deshalb der Beschlussemp-
fehlung des Sozialausschusses zu.
Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP – Abg.
Kurz CDU: Sehr gute Rede! Kurz und sachlich!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg. Stai-
ger.

Abg. Staiger SPD: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Das Interesse des hohen Hauses an diesem The-
ma scheint nicht besonders groß zu sein. Ich halte das für
nicht ganz angemessen.

(Abg. Alfred Haas CDU: Da müssen Sie mehr nach
links blicken!)

Nach mehrjähriger Vorlaufzeit haben Sie es zum Schluss
nun eilig, dieses Landes-Behindertengleichstellungsgesetz
zu verabschieden.

(Abg. Alfred Haas CDU: Da müssen Sie nach links
blicken!)

Dabei bleibt der vorliegende Gesetzentwurf weit hinter den
Erwartungen der Betroffenen, der Selbsthilfeorganisationen
und der Verbände zurück.
Die Landesregierung ist bei ihrem Minimalentwurf geblie-
ben, aus dem nicht nur der Geist der absoluten Kostenver-
meidung spricht, sondern auch ein Maß an Desinteresse an
der Sache deutlich wird, das im krassen Widerspruch zu
den schönen Sonntagsreden bei Besuchen bei Behinderten-
verbänden, VdK und anderen Organisationen, steht. Sie von
den Regierungsfraktionen tragen das mit. Sie haben es nicht
für nötig befunden, in einem öffentlichen Anhörungsverfah-
ren auf die Vorschläge der Verbände einzugehen. Dabei ist
gerade Öffentlichkeit für die Belange von Menschen mit
Behinderungen wichtig, um aufzuklären, um Interesse und
Verständnis zu erreichen, damit die Barrieren in den Köp-
fen verschwinden.

(Beifall bei der SPD und den Grünen)

Die Stellungnahmen im schriftlichen Anhörungsverfahren
haben Sie schlicht ignoriert.

(Abg. Alfred Haas CDU: Nicht wahr! Das ist Ihre
Beurteilung!)

Sie haben keinen wichtigen Punkt in Ihren Entwurf eingear-
beitet. Sie haben im Sozialausschuss alle unsere diesbezüg-
lichen Anträge abgelehnt.

(Abg. Alfred Haas CDU: Die waren ja abgeschrie-
ben, Entschuldigung! – Gegenruf des Abg. Fischer
SPD – Abg. Alfred Haas CDU: Natürlich! Kein
einziger Antrag, der nicht Wort für Wort abge-

schrieben war!)

Dies zeigt, welchen Stellenwert Sie dem Gesetz geben und
wie Sie die engagierte Mitarbeit der Experten in eigener Sa-
che schätzen. Damit haben Sie im Vorfeld eigentlich gegen
die Ziele Ihres eigenen Gesetzentwurfs verstoßen, wonach
eine verbesserte Teilhabe der Menschen mit Behinderungen
am öffentlichen Leben zu schaffen ist.

Wir begrüßen ganz besonders die Bestimmungen, die Sie
aus dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes für
die Landesverwaltung und die landesunmittelbaren Körper-
schaften übernommen haben. Das betrifft die Paragrafen
zur Barrierefreiheit, zur Benachteiligung, zu Frauen mit Be-
hinderung, zur Verwendung von Gebärdensprache und an-
deren Kommunikationshilfen sowie zum Schriftverkehr mit
den öffentlichen Verwaltungen. Dies reicht allerdings nicht
aus.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Sie hätten sich am bayerischen Gesetz orientieren können.
Dort sind die Kommunen mit einbezogen und sind kommu-
nale Behindertenbeauftragte vorgesehen.

(Zuruf der Abg. Ursula Haußmann SPD)

Sie machen auch keine Ausführungen zur Sicherung der
Teilhabe am öffentlichen Leben und sprechen den Bereich
der Integration überhaupt nicht an.

(Abg. Alfred Haas CDU: Da sind wir genau auf der
Linie des Bundesgesetzgebers! Exakt auf der Bun-

desebene!)

Der viel beschworene und notwendige Paradigmenwechsel
„Weg von der Fürsorge und Betreuung, hin zu mehr selbst-
bestimmter Teilhabe“ hätte mit solchen inhaltlichen Ausge-
staltungen Gewicht und Wirkung bekommen.

(Zuruf des Abg. Alfred Haas CDU)

Um den Belangen der Menschen mit Behinderungen ge-
recht zu werden, beantragen wir zu Ihrem Gesetzentwurf
zwei Ergänzungen.

Erstens beantragen wir die Aufnahme des Amts eines oder
einer Landesbehindertenbeauftragten, von der Landesregie-
rung bestellt, mit einer Berichtspflicht gegenüber dem
Landtag und mit der erforderlichen Personal- und Sachaus-
stattung.

Zweitens fordern wir die Bestellung von Beauftragten auf
kommunaler Ebene für die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen.

Wir haben das in unseren Anträgen genau ausformuliert.

(Abg. Alfred Haas CDU: Das Geld kommt aus Ber-
lin?)

Die Erfahrungen zeigen, dass das für alle Seiten effektiv ist
und Fehlplanungen, Ärger, Benachteiligungen und Kosten
spart.

(Abg. Ursula Haußmann SPD: So ist es!)

Uns sind einige wenige positive Beispiele einfach zu wenig.
Es genügt nicht, darauf zu verweisen. Wir wollen eine hö-
here Verbindlichkeit, auch mit dem Ziel einer größeren
Bürgernähe.

Ich bitte Sie daher, den Anträgen der SPD-Landtagsfraktion
zuzustimmen. Sollten Sie dies wider Erwarten nicht tun,

(Abg. Capezzuto SPD: Was?)
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dann sähe sich die SPD-Landtagsfraktion nicht in der Lage,
dem Gesetzentwurf zuzustimmen, sondern würde sich der
Stimme enthalten,

(Abg. Ursula Haußmann SPD: Wenn wir jetzt ab-
stimmen, haben wir die Mehrheit!)

weil wir das Ziel des Gesetzentwurfs natürlich als richtig
ansehen. Er geht einen kleinen Schritt in die richtige Rich-
tung, ist aber in seinen weiteren Ausführungen aus unserer
Sicht unzureichend.

(Beifall bei der SPD und den Grünen – Zuruf des
Abg. Alfred Haas CDU: Eine dürftige Begründung

Ihrer Ablehnung!)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Herr Abg.
Dr. Noll.

Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Herr Präsident, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir befinden uns mit dem Ende eines
Gesetzgebungsverfahrens und der Verabschiedung des Ge-
setzes nicht am eigentlichen Ziel, nämlich den Menschen
mit Behinderungen die tatsächliche selbstbestimmte Teilha-
be am öffentlichen Leben in diesem Land und ein frei be-
stimmtes, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dies ist
und bleibt völlig unabhängig von dem vorliegenden Gesetz-
entwurf eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP)

zu der wir uns – ich meine, das darf ich sagen – alle hier in
diesem hohen Haus selbstverständlich bekennen.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Sehr gut! – Abg. Ur-
sula Haußmann SPD: Aber nicht nur in Sonntagsre-

den!)

Liebe Frau Haußmann, wir befinden uns am Ende eines lan-
gen Gesetzgebungsverfahrens – es war zugegebenermaßen
sehr lang –, denn Demokratie – das wissen Sie alle – lebt
vom Kompromiss, von der Diskussion. Wir haben im Sozi-
alausschuss ausführlich auch über die Änderungsanträge
diskutiert. Nehmen Sie es mir bitte ab, dass wir die Frage,
ob wir das Fass nicht möglicherweise wieder aufmachen,
und zwar bei der berechtigten Diskussion, ob wir in Zeiten,
in denen wir uns alle über eine zu hohe Regelungsdichte,
über das Überstülpen von Aufgaben, deren Wahrnehmung
dann andere finanzieren sollen, unterhalten – – Diese Argu-
mente müssen wir in der ganzen Diskussion natürlich sehr
ernst nehmen, gerade im Interesse der Betroffenen. Schein-
lösungen, Placebos in Gesetzen, die vor Ort schließlich gar
nicht umgesetzt werden können, lehnen wir ab, denn das
dient letztlich nicht dem eigentlichen Ziel.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Dennoch ist die Frage zu stellen, ob dieses Gesetz zur Er-
reichung des Ziels hilfreich ist. Lassen Sie mich klar sagen:
Es ist hilfreich, weil ein Gesetz natürlich immer auch be-
wusstseinsbildend in die Bevölkerung, in die Gesellschaft
hineinwirkt. Andererseits muss bei denen, die das Gesetz
schließlich umsetzen sollen, auch ein Stück weit Akzeptanz
vorhanden sein.

Lassen Sie mich da konkret den Punkt „Beauftragter“ nen-
nen. Sie fordern sowohl für das Land als auch für die Kom-
munen verpflichtend die Beauftragten. Nun mag sich man-
cher daran erinnern, dass wir uns hier an dieser Stelle schon
häufiger auch über das „Beauftragtenunwesen“ ausgelassen
haben.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP – Zuruf
des Abg. Boris Palmer GRÜNE)

Aber ich will ernsthaft fragen, ob Sie nicht mit mir der Mei-
nung sind, dass manchmal die Tendenz besteht, dass dann,
wenn in einer Verwaltung ein Beauftragter für bestimmte
Bereiche vorhanden ist, ein Sachbearbeiter sagt, wenn et-
was konkret bei ihm landet: „Das geht mich nichts an. Wen-
den Sie sich an den Beauftragten.“ Das ist gerade kontra-
produktiv gegenüber dem Umstand, dass in allen Bereichen
der Verwaltung des öffentlichen Lebens diese Aufgabe
selbstverständlich ernst genommen werden muss.

Lassen Sie mich an dieser Stelle auch konkret Rückmel-
dung geben. Sie haben im Zuge der Beratungen der Verwal-
tungsstrukturreform massiv Befürchtungen geschürt, wo-
nach sich die Dezentralisierung, sprich das Übertragen der
Aufgabe der Eingliederungshilfe an die Landkreise, zum
Schaden der Betroffenen auswirke.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Genau! – Abg. Ursula
Haußmann SPD: Ah ja!)

Nun hören wir aus allen Bereichen in Gesprächen, dass ge-
nau das, was wir erhofft und erwartet haben, eingetreten ist,
dass nämlich die Frage, wie man selbst ganz konkret vor
Ort mit den Ansprüchen der Menschen mit Behinderungen
umgeht, sehr, sehr ernst genommen wird. Es werden zwar
nicht unbedingt zwingend Beauftragte eingesetzt, aber fast
überall Arbeitskreise gegründet, an denen alle beteiligt
sind, und zwar auch die Selbsthilfeverbände. Das halte ich
für zentral wichtig.

(Zuruf der Abg. Ursula Haußmann SPD)

Denn sie sind Experten in eigener Sache, sie können den
Paradigmenwechsel, der damit verbunden ist, begleiten.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

So sagen wir: Nicht nach oben abschieben, sondern konkret
vor Ort sagen: Ja, wir wollen gemeinsam mit den Betroffe-
nen neue Lösungen umsetzen, die da lauten: Wir wollen
den Menschen mit Behinderungen tatsächlich mehr Selbst-
bestimmung ermöglichen. Ich nenne das Beispiel des per-
sönlichen Budgets. Nicht der Träger bestimmt mit seinem
Angebot, was der Mensch mit Behinderung zu nehmen hat.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: So ist es!)

Vielmehr ist er selbst der Souverän, der Leistungen sozusa-
gen einkauft. Damit geht dies alles ein Stück weit in die
richtige Richtung des Paradigmenwechsels – weg von der
Objektförderung, hin zur Subjektförderung.

(Beifall bei der FDP/DVP – Zurufe der Abg. Stai-
ger SPD und Hauk CDU)
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Wahrheit wird
eben doch immer beim Geld bzw. bei Haushaltsberatungen
konkret. Deswegen wiederhole ich das einfach: Das war
auch einer der Hintergründe dafür, dass die FDP/DVP-
Fraktion massiv dafür gekämpft hat, dass die Förderung der
Selbsthilfeverbände auf dem bisherigen Niveau erhalten
bleibt. Denn wenn man sie finanziell nicht mehr so stellt,
dass sie ihrer Aufgabe nachkommen können, nützen alle
Behindertenbeauftragten nichts. Vielmehr wird es da kon-
kret.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP)

Übrigens wird es beim Geld überhaupt konkret. Denn es
nützt nichts, gesetzliche Ansprüche zu formulieren, aber in
der Realität die Finanzierung aus dem Auge zu verlieren.
Wir alle wissen, dass wir angesichts der steigenden finanzi-
ellen Anforderungen in der Eingliederungshilfe, die demo-
grafisch bedingt sind, zu neuen Finanzierungsverteilungen
zwischen Bund, Ländern und Kommunen kommen müssen.
Es kann nicht sein, dass dies alles zulasten der Kommunen
geht, sondern wir müssen auf Bundesebene gemeinsam und
ernsthaft über das Thema Teilhabegeld und damit die Stär-
kung der Souveränität der Menschen mit Behinderungen
diskutieren. Am liebsten hätten wir das als Anspruch inte-
griert in das Bürgergeld, um nicht wieder einen Sondertopf
zu eröffnen. Letztendlich wird die zentrale Frage aber lau-
ten, wie wir mit diesen Finanzierungen umgehen: ob wir die
Kommunen allein lassen oder ob wir bereit sind, auf Bun-
desebene tatsächlich ein neues Leistungsrecht zu etablieren.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Letzte Bemerkung: Weil ich dieses Gesetz trotz allem nur
als einen Schritt auf einem langen Weg sehe und weil, wie
Herr Kollege Klenk gesagt hat, auch wir uns an mancher
Stelle natürlich etwas mehr gewünscht hätten, sind wir
durchaus bereit, zu verfolgen, wie man zum Beispiel in den
Landkreisen damit umgeht: ob solche Arbeitskreise tatsäch-
lich etabliert werden und ob die Selbsthilfeverbände inte-
griert werden. Dann können wir ein Resümee ziehen und
entscheiden, ob vielleicht doch gesetzliche Nachbesserun-
gen notwendig sind.

Aber lassen Sie uns jetzt doch bitte, liebe Kolleginnen und
Kollegen, das positive Signal geben, dass wir es ernst mei-
nen – und nicht nur in Sonntagsreden davon sprechen – mit
der Verwirklichung einer gleichberechtigten Teilhabe am
öffentlichen Leben und einem freien, selbstbestimmten Le-
ben einer zunehmenden Zahl von Menschen mit Behinde-
rungen in diesem Land. Lassen Sie uns dieses positive Si-
gnal – bei allen Mängeln, die Sie möglicherweise erkennen
– nicht schlechtreden. Deswegen wollen wir dieses Signal
hier und heute durch Zustimmung zu dem Gesetzentwurf
bekräftigen.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Frau Abg.
Lösch.

Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir beraten heute in zweiter Lesung
den Gesetzentwurf zur Gleichstellung von Menschen mit

Behinderungen – leider in unveränderter Fassung. Deshalb
werden wir dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung
auch nicht zustimmen.

(Zuruf von der SPD: Was?)

Wir haben heute noch einen Änderungsantrag eingebracht,
um den Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsfrak-
tionen nochmals die Gelegenheit zu geben, den Gesetzent-
wurf zu verbessern. Das wäre für Sie ein kleiner Schritt; es
wäre ein großer Schritt für die Menschen mit Behinderun-
gen.

Sie haben drei Jahre lang gebraucht, um diesen Gesetzent-
wurf vorzulegen.

(Abg. Hauk CDU: Umso besser ist er!)

– Wenn es denn so wäre, dass „in der Ruhe die Kraft liegt“,
dann wäre es ja gut. Aber dieser Gesetzentwurf zeigt leider,
dass darin nicht viel Kraft liegt, sondern bloß ein „Kräftle“.

(Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Es ist kein Schnell-
schuss!)

Sie haben drei Jahre lang gebraucht, um diesen Gesetzent-
wurf vorzulegen. Das Bundesgesetz zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen trat bereits am 1. Mai 2002 in Kraft.
Dieses Bundesgesetz hat einen Paradigmenwechsel für
Menschen mit Behinderungen eingeleitet. Nun wollen Sie
heute einen Gesetzentwurf verabschieden, der weit hinter
den Erwartungen der Menschen mit Behinderungen zurück-
bleibt.

(Abg. Hauk CDU: Hinter den Verbandserwartun-
gen!)

Er bleibt übrigens auch weit hinter den Gesetzen anderer
Bundesländer zurück. So sind die Gesetze von Bayern, des
Saarlands und von Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfa-
len um einiges weitreichender als der vorliegende Gesetz-
entwurf, obwohl sich diese Länder nicht so viel Zeit gelas-
sen haben.
Schade, dass Baden-Württemberg jetzt nur eine kleine Lö-
sung vorlegt. Nach drei Jahren Beratungszeit hätte ich mir
da einen größeren Wurf versprochen, nicht nur eine Mini-
mallösung. Ich finde, Sie haben damit eine Gelegenheit ver-
passt.
Ich hätte mir vor allem eines versprochen: dass Sie das
Thema „Teilhabe und Mitbestimmung“ nicht nur verbal in
Ihren Reden aufgreifen – sei es in Mittwochsreden oder in
Sonntagsreden –, sondern dass Sie es auch in die Praxis
umsetzen, zum Beispiel in Form einer öffentlichen Anhö-
rung der betroffenen Verbände im Sozialausschuss, wie es
eingefordert wurde. Schon bei der ersten Lesung und im
Sozialausschuss haben Sie dies mit dem Argument abge-
lehnt, keine Verzögerung mehr zu wollen.

(Abg. Alfred Haas CDU: Nein, das war nicht das
Einzige!)

Herr Kollege Klenk hat vorhin wiederholt, dass man keine
Verzögerung mehr wolle. Sie haben die Anhörung mit die-
sem Argument abgelehnt.

(Abg. Alfred Haas CDU: Nein, nicht nur!)
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Ich finde, das ist angesichts der drei Jahre, Kollege Haas,
die wir auf diesen Gesetzentwurf gewartet haben, eine lä-
cherliche Argumentation.

(Beifall bei den Grünen und der SPD)

Damit signalisieren Sie, ob Sie das jetzt wollen oder nicht,
dass Sie die Anliegen der Menschen mit Behinderungen
nicht ernst nehmen.

Dass ein Paradigmenwechsel für Menschen mit Behinde-
rungen trotz angespannter Haushaltslage möglich ist, Kolle-
ge Noll, zeigen beispielsweise die Gleichstellungsgesetze
von Bayern und des Saarlands, die sowohl bei den grund-
sätzlichen Regelungen als auch bei der Anpassung einzel-
ner Landesgesetze mutiger und zielgerichteter sind. Der ba-
den-württembergische Entwurf erweckt den Eindruck, dass
es ihm in erster Linie um Kostenneutralität geht und erst in
zweiter Linie um die tatsächliche Gleichstellung von behin-
derten Menschen.

(Abg. Alfred Haas CDU: 1 000 € sind wohl nicht
kostenneutral!)

Ich möchte dies an drei Punkten veranschaulichen, Kollege
Haas.

Erstens: Die kommunale Ebene wird, wenn es um die Kon-
kretisierung geht, außen vor gelassen, obwohl durch die
Verwaltungsreform viele Zuständigkeiten auf die kommu-
nale Ebene verlagert wurden.

(Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Da passiert sehr viel Po-
sitives!)

In § 8 und in § 10 werden die Kommunen explizit ignoriert,
wenn es um das Recht auf Verwendung der Gebärdenspra-
che geht.

Des Weiteren hätten wir uns analog den Gesetzen in Bayern
und im Saarland kommunale Behindertenbeauftragte ge-
wünscht, die Gemeinden in Fragen der Behindertenpolitik
beraten.

(Abg. Alfred Haas CDU: Das haben wir doch!)

– Wir haben ein paar, das weiß ich. – Dies müssen keines-
wegs hauptamtlich Beschäftigte sein, sondern das können
auch Ehrenamtliche sein. Das haben wir auch bei der ersten
Lesung so gesagt. Das heißt, wir brauchen in der Behinder-
tenarbeit erfahrene Personen, die dafür Sorge tragen, dass
die Interessen der Menschen mit Behinderungen Gehör fin-
den. Man braucht nämlich irgendjemanden, der die Arbeits-
kreise einrichtet, Kollege Noll. Arbeitskreise fallen nicht
vom Himmel.

(Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Die gibt es aber schon!)

Wir brauchen Personen – und das sind eben kommunale
Behindertenbeauftragte –, die sich darum kümmern, die zu-
sammenführen und vernetzen.

(Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Nein! Das ist die Ver-
waltung selber, die das schon überall macht! Das

sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen!)

Der nächste Kritikpunkt betrifft das eingeschränkte Klage-
recht der Verbände. Das Verbandsklagerecht ist nach § 12
des Gesetzentwurfs auf einen einzigen Tatbestand – Ver-
stoß gegen das Recht hör- und sprachbehinderter Menschen
auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kom-
munikationshilfen –, also § 8 Abs. 3, beschränkt. Das sollte
erweitert werden.

Der dritte Punkt betrifft die Berufung eines Landesbeauf-
tragten für die Belange behinderter Menschen. Wenn Ihnen
das Thema wirklich so wichtig ist, sollte sich das auch im
Gesetz niederschlagen. Dann dürfte bei einem Beauftragten
der Landesregierung nicht nur eine Kannregelung stehen,
sondern dann sollte das eine verbindliche Regelung sein.

Zusätzlich sollte eine Berichtspflicht dieses Landesbeauf-
tragten geregelt werden. Wir diskutieren heute erst zum
dritten Mal über die Behindertenpolitik:

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Das ist nicht das letz-
te Mal!)

das erste Mal bei der Einbringung des Gesetzentwurfs, heu-
te zum zweiten Mal. Dann haben wir noch über Behinder-
tenpolitik im Europäischen Jahr der Behinderten diskutiert.
Das war dann aber auch schon alles! Von daher finde ich
eine Pflicht, zweimal in jeder Legislaturperiode einen Be-
richt zu erstatten, wirklich nicht übertrieben. Ich finde es
auch der Wichtigkeit dieses Themas angemessen. Von da-
her verstehe ich überhaupt nicht, wieso Sie sich dagegen
wehren.

Fazit: Der Entwurf der Landesregierung bleibt hinter den
möglichen Ausgestaltungen, die auch das Bundesgesetz
vorgegeben hat, zurück und erfüllt somit den Anspruch, den
Sie auch im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben,
nämlich die Integration behinderter Menschen mit aller
Kraft voranzubringen, nicht. Das ist leider nur ein Gesetz-
entwurf mit gedrosselter Kraft und angezogener Handbrem-
se.

(Die Rednerin muss zum wiederholten Mal husten.)

– Jetzt versagt meine Stimme.

Deshalb werden wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen,
sondern uns der Stimme enthalten.

(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der
SPD)

Stellv. Präsident Birzele: Das Wort erhält Frau Sozialmi-
nisterin Gönner.

(Abg. Kretschmann GRÜNE: Dieser Landtag kann
es sich nicht einmal leisten, jedem Abgeordneten
ein Glas Wasser hinzustellen! Nicht einmal Was-
ser, obwohl ich das schon fünfmal angemahnt ha-

be!)

– Herr Kollege – –

(Abg. Kretschmann GRÜNE: So arm! – Gegenruf
des Abg. Alfred Haas CDU: Das Glas ist doch ge-

rade bei Ihnen im Gebrauch!)
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– Herr Kollege Kretschmann – Entschuldigung, Frau Minis-
terin –, auf Wunsch erhält jede Rednerin und jeder Redner
ein Glas Wasser. Frau Kollegin Lösch war gerade schon mit
ihrer Rede zu Ende. Im Übrigen hat sie die Redezeit über-
schritten.

(Abg. Kretschmann GRÜNE: Muss man immer erst
husten, bis man Wasser kriegt? – Heiterkeit)

– Herr Kollege Kretschmann, Sie erinnern sich vielleicht,
dass im Präsidium einvernehmlich ausdrücklich festgehal-
ten wurde, dass der Redner bzw. die Rednerin den Wunsch
nach einem Glas Wasser rechtzeitig signalisieren soll.

(Abg. Kretschmann GRÜNE: Bei dieser Sitzung
war ich nicht dabei; sonst wäre das nicht eingetre-

ten!)

Bitte schön, Frau Ministerin, Sie erhalten das Wort.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich beruhigt haben in
der Frage, wann wer Wasser erhält

(Heiterkeit)

und von wem es gereicht wird, bitte ich Sie, der Frau Mi-
nisterin Gehör zu schenken.

Ich bitte auch, der Frau Ministerin gleich ein Glas Wasser
zu reichen, damit es nicht zu irgendwelchen Zwischenfällen
kommt.

(Abg. Dr. Lasotta CDU: Ein großes Wasser!)

Bitte schön, Frau Ministerin.

Sozialministerin Tanja Gönner: Herr Präsident, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben zahlreiche en-
gagierte Beiträge zu dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung gehört. Zum Schluss war der Beitrag sogar so enga-
giert, dass die Stimme versagte.

(Zuruf des Abg. Capezzuto SPD)

– Der Präsident hat bereits gesagt, ich würde ein Glas Was-
ser bekommen. Aber herzlichen Dank, dass Sie sich solche
Sorgen um mich machen.

(Abg. Capezzuto SPD: Nicht dass sie das verges-
sen!)

Lassen Sie mich vorab eines feststellen: Unabhängig von
unserem Dissens über die Ausgestaltung einzelner Punkte
des Gesetzes sollten wir uns alle einig sein, dass von dem
von uns vorgelegten Landesgesetz zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen eine bedeutende Signalwir-
kung ausgeht. Artikel 1 des Landes-Behindertengleichstel-
lungsgesetzes enthält wesentliche Bestimmungen.

Für mich ist dabei sehr wichtig, dass wir zu einem Bewusst-
seinswandel in der Gesellschaft kommen: Behinderte Men-
schen gehören in unsere Mitte. Wir müssen die Vorausset-
zungen schaffen, um dies zu ermöglichen. Ein bedeutender
Baustein ist das heute zu beratende Gesetz. Es enthält wich-
tige Vorschriften für das Verhältnis zwischen Bürger und

Verwaltung – sei es das Benachteiligungsverbot, seien es
die Bestimmungen zur Gebärdensprache oder zum barriere-
freien Internet. Dieses Gesetz weist den Weg und setzt ein
Zeichen – ein Zeichen, dass wir die Menschen mit Behinde-
rungen und ihre berechtigten Anliegen ins Visier genom-
men haben und ihre Rechte stärken wollen.

Sie, meine Damen und Herren von der Opposition – Herr
Staiger, Frau Lösch –, haben erwartungsgemäß an dem Ge-
setzentwurf Kritik geübt. Ich sage „erwartungsgemäß“, weil
wir als Landesregierung selbstverständlich wissen, dass es
in der Diskussion weiter gehende Forderungen gibt. Wir ha-
ben jedoch abzuwägen und das Wünschenswerte vom Not-
wendigen abzugrenzen, um realisierbare Kompromisse zu
finden.

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung müssen wir bei der Schaffung neuer Ansprü-
che größte Sorgfalt walten lassen. In Zukunft werden in Ba-
den-Württemberg immer weniger arbeitende Menschen für
immer mehr leistungsberechtigte Personen aufkommen
müssen, sei es im Bereich der Renten und Pensionen, im
Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen oder
im allgemeinen Schuldendienst. Auch Sie, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren der Opposition, betonen dies in
regelmäßigen Abständen.

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Die Überalterung unse-
rer Gesellschaft führt zu einem immer höheren Anteil der
Menschen mit Behinderung an der Gesamtbevölkerung.
Wer sich auskennt, weiß, dass nur die wenigsten Behinde-
rungen von Geburt an vorliegen. Freilich sind dies dann
häufig auch die schwersten Fälle.

Weil wir unsere Gesamtverantwortung für die Zukunftsfä-
higkeit des Landes sehen, beinhaltet unser Gesetzentwurf
weniger formale Ansprüche, die Kostenfolgen nach sich
ziehen. Er zielt viel mehr als andere Gleichstellungsgesetze
darauf ab, dazu beizutragen, dass wir uns alle unserer ge-
sellschaftlichen Verantwortung für behinderte Menschen
bewusst werden und ihre Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft unterstützen.

Ein weiteres Augenmerk haben wir auf die Vermeidung un-
nötiger Bürokratie gerichtet. Deshalb haben wir weder eine
eigene Organisation für das Amt des Behindertenbeauftrag-
ten noch einen Behindertenbeirat oder gar regelmäßige Be-
richtspflichten vorgesehen. Wir können nicht auf der einen
Seite zu Recht immer mehr Bürokratie abbauen wollen und
auf der anderen Seite neue schaffen.

(Abg. Schneider CDU: Sehr gut!)

Dies gilt insbesondere für die Vorschläge im Zusammen-
hang mit dem Amt einer Behindertenbeauftragten der Lan-
desregierung. Ihre Ideen entsprechen dem Muster: für jede
Aufgabe ein neues Amt. Das kennen wir hinreichend. Ange-
sichts der problematischen Haushaltslage muss es uns heute
um eine Verschlankung in der Staatsorganisation und um
die Nutzung von Synergien gehen. Warum sollten wir also
nicht das Amt der Sozialministerin mit dem der Behinder-
tenbeauftragten vereinbaren?

(Beifall der Abg. Schneider CDU und Beate Fauser
FDP/DVP)
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Bei uns wurde noch keine Bürgerin und kein Bürger abge-
wiesen. Die Bürgernähe ist vorhanden. Wir haben uns um
jedes Anliegen mit großem Engagement gekümmert.

Daneben kann es nicht von Schaden sein, wenn man die nö-
tige Sachkunde hat, um vorschnelle und nicht finanzierbare
Forderungen erst gar nicht in den öffentlichen Raum zu
stellen. Solche Forderungen mögen zwar auf die Zustim-
mung der Behindertenverbände stoßen, laufen jedoch in Er-
mangelung von Umsetzungsmöglichkeiten ins Leere. Er-
gebnis: das Wecken falscher Hoffnungen und damit Erzeu-
gung vermeidbarer Enttäuschungen.

Noch ein Stichwort zu den Behindertenbeiräten. Wir benö-
tigen kein institutionalisiertes Forum für Gespräche. Mit
mir kann man unbürokratisch in Kontakt treten. Bedenken
Sie auch eines: Jede Organisation ist in der Lage, Bürokra-
tie zu erzeugen. Ziel der Landesregierung ist es jedoch, Bü-
rokratie energisch abzubauen. Wir brauchen Luft zum At-
men und keine einengenden Fesseln. Deshalb heben wir
auch keine neuen Strukturen aus der Taufe, die nicht zwin-
gend erforderlich sind. Es wäre ja paradox: Einerseits set-
zen wir uns insbesondere auf Bundesebene dafür ein, beste-
hende Gremien auf ihre Verzichtbarkeit zu überprüfen, an-
dererseits würden wir damit munter neue Gremien schaffen.

In diesen Bereich fügt sich in gewisser Weise auch das Ver-
bandsklagerecht ein, das Sie, Frau Lösch, angesprochen ha-
ben; im Gesetzentwurf heißt es: Klagerecht. Wir sehen das
reine Verbandsklagerecht als zweischneidiges Schwert: Ei-
nerseits kann es dazu dienen, Missstände anzuprangern und
zu beheben. Aber dafür haben wir bereits die Regelung in
§ 11; denn wenn sich ein behinderter Mensch in seinen
Rechten beeinträchtigt fühlt, kann ihn bei Gericht ein Ver-
band vertreten. Bei einem abstrakten Recht für die Verbän-
de, ohne dass es eine konkrete Beeinträchtigung gegeben
hat, sehen wir grundsätzlich eine Missbrauchsgefahr zum
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit. Hier kann ohne oder so-
gar gegen den Willen des Bürgers geklagt werden.

Wir wollen dieses Instrument insoweit dennoch erproben.
Es ist bekanntermaßen ein großes Anliegen der Behinder-
tenverbände. Zur konkreten Durchsetzung der Rechte von
Bürgerinnen und Bürgern haben wir in Gestalt der Prozess-
standschaft in § 11 – ich wiederhole es – ein hervorragen-
des und grundsätzlich ausreichendes Instrument.

Zum Schluss will ich noch auf einen von Ihrer Seite ge-
nannten Punkt eingehen, nämlich die Einbeziehung der
Kommunen in den Anwendungsbereich des Gesetzes. Las-
sen Sie mich vorwegnehmen: Die Landratsämter sind als
untere staatliche Behörden in den Geltungsbereich einbezo-
gen. Das Benachteiligungsverbot und die Bestimmungen
zur Gestaltung des Schriftverkehrs gelten auch den Kom-
munen gegenüber. Wir haben aus unterschiedlichen Grün-
den von einer vollen Einbeziehung der Kommunen abgese-
hen.

Dies betrifft insbesondere den Bereich der kommunalen Be-
hindertenbeauftragten. An erster Stelle stehen die Vor-
schriften der Landesverfassung. Würden wir Beauftragte
vorschreiben, hätte das Land die Kosten zu tragen. Sie alle
wissen, dass wir die hierzu erforderlichen Mittel nicht ha-
ben. Auch Sie, meine Damen und Herren der Opposition,

haben sie nicht. Ich appelliere aber an die Kommunen, frei-
willig Behindertenbeauftragte zu bestellen; sie sind eine
Bereicherung.

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: Haben die das Geld?)

– Nach dem Vorschlag Ihrer Kollegin, es könnten auch eh-
renamtliche Behindertenbeauftragte sein, wäre das nicht das
Problem, Herr Palmer.

Bei Planungen von Vorhaben, die nach dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden sollen, tragen
sie zur Verfahrensbeschleunigung bei; denn sind vor Ort
keine Beauftragten vorhanden, müssen die entsprechenden
Bundesverbände beteiligt werden.

Meine Damen und Herren, spätestens seit der Verwaltungs-
reform wissen wir: Vor Ort ist bürgernäher und besser.

(Zuruf des Abg. Kaufmann SPD)

Wir jedenfalls haben Vertrauen in die Kommunen. Schon
heute ist es so, dass manche Kommunen behindertenfreund-
licher sind, als es alle Gesetze zusammen je vorschreiben
können.

(Zuruf der Abg. Brigitte Lösch GRÜNE)

Lieber Herr Staiger, zu Ihrem Vorwurf, es sei gegenüber
Menschen mit Behinderungen Desinteresse vorhanden: Un-
ser Gesetz ist für den Stellenwert der Politik für Menschen
mit Behinderungen nicht der einzige Indikator in Baden-
Württemberg.

(Abg. Alfred Haas CDU: So ist es! Praktische Ar-
beit!)

Ein Gesamtbild besteht aus mehreren Facetten. Ich habe
dies bei der Einbringung des Gesetzes deutlich gemacht.
Ich erinnere an die Bestimmungen der Landesbauordnung,
die seit 1996 eine umfassende Barrierefreiheit vorsieht, im
Übrigen lange bevor Sie ein Bundesgesetz erlassen haben.

Im Bereich des allgemeinen Wohnungsbaus haben wir mit
der letzten Novellierung auch Bestimmungen zur barriere-
freien Zugänglichkeit von Wohnungen aufgenommen.

(Abg. Schmiedel SPD: Aber ziemlich spät!)

– 1996 war vor 2002; insofern werden Sie zugestehen, dass
es vor Ihnen war.

(Beifall der Abg. Dr. Repnik CDU und Kleinmann
FDP/DVP)

Im Landtagswahlrecht ist die Stimmabgabe mittels Stimm-
zettelschablonen enthalten. Das Hochschulrecht wurde ent-
sprechend überarbeitet. Im Bereich des Kindergarten- und
des Schulgesetzes sind integrative Maßnahmen Begriffe
von großer Bedeutung.

Wie wichtig uns die gleichberechtigte und selbstbestimmte
Teilhabe behinderter Menschen am öffentlichen Leben ist,
erkennen Sie auch daran, dass wir das erste Bundesland
sind, das persönliche Budgets auf der Basis des SGB IX er-
probt und wissenschaftlich auswertet. Oder denken Sie an
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die Einrichtung von gemeinsamen Servicestellen. Auch hier
sind wir weiter als andere Länder.

(Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Eben!)

Wenn Sie Ihr Augenmerk auf die ersten Jahre im Leben ei-
nes Menschen lenken wollen, so merken Sie auch hier, dass
wir im Bereich der Frühförderung eine Spitzenposition ein-
nehmen.

Sie sehen also: Es lohnt sich, den Blick auf das gesamte
Bild der Politik für Menschen mit Behinderungen zu len-
ken. Dann, Herr Staiger, werden Sie erkennen müssen, dass
der Vorwurf des Desinteresses völlig unangebracht war.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Lassen Sie uns alle gemeinsam das heute beratene Gesetz
mit Leben füllen und die Leitideen auch in die Bereiche
einstrahlen, die vom Gesetz nicht unmittelbar umfasst sind.
Das sind für mich vor allem die Köpfe der Bürgerinnen und
Bürger des Landes. Wir sollten Menschen mit Behinderun-
gen als etwas Selbstverständliches ansehen und ihnen ihren
Platz dort gewähren, wo sie hingehören: in der Mitte unse-
rer Gesellschaft. Deswegen bitte ich Sie herzlich um die
Zustimmung zu diesem Gesetz.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU und der FDP/DVP)

Stellv. Präsident Birzele: Meine sehr verehrten Damen
und Herren, in der Allgemeinen Aussprache liegen keine
weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen deshalb in der
Zweiten Beratung zur   A b s t i m m u n g   über den Ge-
setzentwurf der Landesregierung, Drucksache 13/4108.

Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des
Sozialausschusses, Drucksache 13/4229.

Ich rufe auf

Artikel 1

Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen (Landes-Behindertengleichstel-

lungsgesetz – L-BGG)

§§ 1 bis 7

Wer diesen Bestimmungen zustimmen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? –
Mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe auf

§ 8
Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und

anderen Kommunikationshilfen

und dazu den Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE,
Drucksache 13/4256-1 Abschnitt I Ziffer 1.

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag abstimmen.
Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte
ich um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? –
Mit Mehrheit abgelehnt.

Ich lasse deshalb jetzt über § 8 des Gesetzentwurfs abstim-
men. Wer § 8 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen.
– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Bei zahlreichen Enthal-
tungen so beschlossen.

Ich rufe auf

§ 9
Gestaltung des Schriftverkehrs

Wer zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegen-
probe! – Enthaltungen? – Bei zahlreichen Enthaltungen
mehrheitlich beschlossen.

Ich rufe auf

§ 10
Barrierefreie mediale Angebote

und dazu den Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE,
Drucksache 13/4256-1 Abschnitt I Ziffer 2.

Wer dem Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Mehrheit-
lich abgelehnt.

Ich lasse über § 10 des Gesetzentwurfs abstimmen. Wer
stimmt zu? – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Bei zahlrei-
chen Enthaltungen so beschlossen.

Ich rufe auf

§ 11
Rechtsschutz durch Verbände

Wer stimmt zu? – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Bei eini-
gen Enthaltungen so beschlossen.

Ich rufe auf

§ 12
Klagerecht

und dazu den Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE,
Drucksache 13/4256-1 Abschnitt I Ziffer 3.

Wer dem Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Mehrheit-
lich abgelehnt.

Ich lasse über § 12 des Gesetzentwurfs abstimmen. Wer zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Bei zahlreichen Enthaltungen
so beschlossen.

Ich rufe auf

§ 13

Amt des Beauftragten der Landesregierung für die
Belange von Menschen mit Behinderungen

und dazu den Änderungsantrag der Fraktion der SPD,
Drucksache 13/4256-2 Ziffer 1, und den Änderungsantrag
der Fraktion GRÜNE, Drucksache 13/4256-1 Abschnitt I
Ziffer 4.
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Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion
der SPD, Drucksache 13/4256-2 Ziffer 1, abstimmen. Wer
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenpro-
be! – Enthaltungen? – Bei einigen Enthaltungen mehrheit-
lich abgelehnt.

Ich lasse über den Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE,
Drucksache 13/4256-1 Abschnitt I Ziffer 4, abstimmen.
Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Bei zahlreichen Enthal-
tungen mehrheitlich abgelehnt.

Ich lasse nunmehr über § 13 abstimmen. Wer zustimmen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe!
– Enthaltungen? – Mehrheitlich so beschlossen.

Ich rufe auf

§ 14
Aufgaben und Befugnisse

und dazu den Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE,
Drucksache 13/4256-1 Abschnitt I Ziffer 5.

Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte
ich um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? –
Mehrheitlich abgelehnt.

Ich lasse über § 14 abstimmen. Wer diesem Paragrafen zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Bei zahlreichen Enthaltungen
so beschlossen.

Ich rufe nun den Änderungsantrag der Fraktion der SPD,
Drucksache 13/4256-2 Ziffer 2, auf, mit dem die Einfügung
eines § 15 begehrt wird. Wer diesem Änderungsantrag zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Mehrheitlich abgelehnt.

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE,
Drucksache 13/4256-1 Abschnitt I Ziffer 6, auf. Wer die-
sem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Mehr-
heitlich abgelehnt.

Ich rufe nun
Artikel 2

Änderung des Gesetzes über die Planung, Organi-
sation und Gestaltung des öffentlichen Personen-

nahverkehrs

Nummern 1 und 2 auf. Wer diesen beiden Nummern zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Einstimmig so beschlossen.

Nun rufe ich in Artikel 2 die Nummer 3 und dazu den Än-
derungsantrag der Fraktion GRÜNE, Drucksache 13/4256-1
Abschnitt II, auf.

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegen-
probe! – Enthaltungen? – Mehrheitlich abgelehnt.

Ich lasse nun über die Nummer 3 des Artikels 2 abstimmen.
Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.

– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Bei vielen Enthaltungen
so beschlossen.

Ich rufe nun den

Artikel 3

Änderung des Straßengesetzes

auf. Wer diesem Artikel zustimmen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? –
Einstimmig so beschlossen.

Ich rufe nun

Artikel 4

Inkrafttreten

in der Fassung der Beschlussempfehlung Drucksache
13/4229 auf, wonach das Gesetz am ersten Tag des auf die
Verkündung folgenden Monats in Kraft treten soll. Wer
dem Artikel 4 in der Fassung der Beschlussempfehlung zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Einstimmig so beschlossen.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 20. April 2005 das folgende
Gesetz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen und zur Änderung anderer Gesetze“. – Sie
stimmen der Überschrift zu.

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu
erheben. – Danke. Bitte Gegenprobe! – Enthaltungen? –
Danke. Dem Gesetz wurde bei zahlreichen Enthaltungen
zugestimmt.

Damit ist Tagesordnungspunkt 5 erledigt.

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf:

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung – Gesetz zur Änderung des Architekten- und des
Ingenieurgesetzes und zur Ausführung des Baugesetz-
buchs – Drucksache 13/4115

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses
– Drucksache 13/4231

Berichterstatter: Abg. Fischer

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat für die Allge-
meine Aussprache eine Redezeit von fünf Minuten je Frak-
tion festgelegt.

Frau Dederer, Sie erhalten das Wort für die CDU-Fraktion.

(Oh-Rufe von den Grünen)
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Abg. Heike Dederer CDU: Herr Präsident, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Uns liegt ein Gesetzentwurf der Lan-
desregierung vor, der aus zwei Teilen besteht. Der erste
Teil, die Änderung des Architekten- und des Ingenieurge-
setzes, ist unstrittig. Letztendlich ist es eine Formalie. Es
geht um die Umsetzung einer EU-Richtlinie in Landesrecht,
die die Erleichterung der Niederlassungsfreiheit für Garten-
und Landschaftsplaner und für Ingenieure betrifft.

Im zweiten Teil des Gesetzentwurfs geht es um das Aus-
führungsgesetz zum Baugesetzbuch. Meine Damen und
Herren, wir begrüßen es ausdrücklich, dass auch in den
kommenden Jahren landwirtschaftlich genutzte Gebäude
nach Ablauf einer Siebenjahresfrist umgenutzt werden kön-
nen,

(Abg. Dr. Witzel GRÜNE: Die hätten schon vorher
umgenutzt werden können!)

und zwar aus zweierlei Gründen, verehrter Kollege Witzel.

Zum einen trägt das dem fortschreitenden Strukturwandel in
der Landwirtschaft Rechnung, der auch weiter fortschreiten
wird, und zum anderen hat die Praxis gezeigt, dass sieben
Jahre für die einschneidenden persönlichen und auch wirt-
schaftlichen Veränderungen, die bei Landwirten mit einer
Hofaufgabe verbunden sind, häufig nicht ausreichen, um ei-
ne vernünftige Nachfolgenutzung für Gebäude zu finden.
Davor, meine Damen und Herren, kann niemand die Augen
verschließen, und dem trägt dieser Gesetzentwurf nun
Rechnung.

Die Grünen – Kollege Witzel wird sicher noch darauf ein-
gehen – haben in der ersten Lesung und auch im Ausschuss
angeführt, dass die Nichtanwendung dieser Siebenjahres-
frist zu zusätzlichem Flächenverbrauch führen würde. Mei-
ne Damen und Herren, das genaue Gegenteil ist doch der
Fall.

(Abg. Schmid SPD: Frontalangriff auf die Grünen!
Unglaublich!)

Denn erstens wird doch durch die Umnutzung bestehender
Gebäude verhindert, dass es zusätzliche Neubauten auf der
grünen Wiese gibt,

(Abg. Fleischer CDU: Das ist logisch!)

und zweitens wird Ihren Bedenken, verehrter Kollege Wit-
zel,

(Heiterkeit des Abg. Dr. Witzel GRÜNE – Oh-Ru-
fe von der SPD)

durch das Baugesetzbuch Rechnung getragen. Ich bitte Sie,
einmal einen Blick in das Baugesetzbuch zu werfen.

(Abg. Kretschmann GRÜNE: Du solltest wirklich
wissen, dass der Witzel alles genau anguckt!)

Die Umnutzung von Gebäuden im Außenbereich muss au-
ßenbereichsverträglich sein. Meine Damen und Herren,
auch verehrter Kollege Kretschmann, ich darf hier nur auf
einige Punkte hinweisen, die bei solchen Umnutzungen be-
rücksichtigt werden müssen: der Flächennutzungsplan, der
Landschaftsplan, das Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrecht. Es darf keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen geben, es müssen die Belange des Naturschutzes, der
Landschaftspflege und des Bodenschutzes berücksichtigt
werden, und es dürfen keine Splittersiedlungen entstehen.

Meine Damen und Herren, ich denke, damit sind Ihre Be-
denken widerlegt,

(Zuruf des Abg. Kretschmann GRÜNE)

und es ist doch nahezu absurd, als Kriterium für die Zulas-
sung einer Umnutzung das Datum der Hofaufgabe zu wäh-
len.

Meine Damen und Herren, die Alternative wäre, dass sol-
che Gebäude, wenn sie nicht umgenutzt werden könnten,
schlichtweg verfallen. Viele von denen sind denkmalge-
schützt. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Deswegen fordere
ich Sie auf, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU – Abg. Fleischer CDU: Sehr
gut! – Abg. Boris Palmer GRÜNE: Ich bin schwer

beeindruckt!)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erteile
ich Herrn Abg. Stickelberger.

Abg. Stickelberger SPD: Frau Präsidentin, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Frau Kollegin Dederer, ich muss Ihnen
im Namen der SPD-Fraktion sagen, dass wir dem Gesetz-
entwurf zustimmen.

(Abg. Hauk CDU: Ja!)

Ich teile Ihre Auffassung in vollem Umfang, auch wenn mir
das naturgemäß in letzter Zeit schwer fallen muss.

(Heiterkeit der Abg. Heike Dederer CDU – Minis-
ter Pfister: Das verstehe ich jetzt aber nicht! – Abg.
Heike Dederer CDU: Das spricht für Sie, Herr Sti-

ckelberger! – Unruhe)

Aber Sie gestatten trotzdem zwei Bemerkungen zur Ände-
rung des Architekten- und des Ingenieurgesetzes. Sie er-
folgt in Ausführung europäischer Vorgaben. Die Ingenieur-
und Architektenkammern haben zugestimmt. Ich habe der
Begründung des Gesetzentwurfs entnommen, dass weitere
Anregungen oder Vorschläge gekommen sind, die das In-
nenministerium prüfen wollte. Ich möchte Sie bei dieser
Gelegenheit fragen, ob diesen Anregungen näher getreten
wird und ob sich da möglicherweise gesetzgeberische Kon-
sequenzen anschließen. Eine Antwort muss nicht heute sein,
aber es wäre doch wichtig zu wissen, ob sich aufgrund die-
ser Anregungen etwas entwickelt.

Zum zweiten Komplex, zur weiteren Aussetzung der Sie-
benjahresfrist: Die Argumente sind im Wesentlichen ge-
nannt. Das ist ja keine schrankenlose Zulassung. Erstens ist
das Gesetz seinerseits befristet, und zweitens – Frau Dede-
rer hat zu Recht darauf hingewiesen – müssen ja übrige Be-
lange nach wie vor berücksichtigt werden. Nur ein kleiner
Teil der Belange kann einem solchen Vorhaben nicht mehr
entgegengesetzt werden. Im Übrigen muss die Außenbe-
reichsverträglichkeit gewahrt sein.
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Wir halten das – sicher nicht in großem Umfang, aber in ei-
nem bescheidenen Umfang – für einen guten strukturpoliti-
schen Beitrag gerade für den ländlichen Raum und darüber
hinaus für einen sachdienlichen baurechtlichen Beitrag. Ich
glaube, gerade junge Familien in einem Umstrukturierungs-
prozess im ländlichen Raum sind auf eine lange Frist ange-
wiesen. Für einen solchen Prozess sind sieben Jahre eigent-
lich keine lange Zeit, sodass man diese Zeit gewähren muss.
Denn die Alternative wäre in jedem Fall schlechter. Sie
wurde aufgezeigt: Die Gebäude würden brachliegen, eine
sinnvolle Nutzung würde nicht gefunden. Es handelt sich,
wie Sie, Frau Dederer, ausgeführt haben, zum Teil um
denkmalschutzrelevante Bereiche in Außenbereichslagen
oder Randlagen zu geschützten Ortskernen. Ich glaube, das
kann vielleicht auch dem Wunsch entgegenwirken, Bauplät-
ze im freien Feld zu erwerben, und dadurch auch im Hin-
blick auf die Bauleitplanung der Gemeinden eine gewisse
entlastende Funktion bewirken.

(Abg. Dr. Witzel GRÜNE: Das ist aber das Gegen-
teil von Landschaftsschutz: Bauen im freien Feld!)

– Herr Witzel, es entstehen keine neuen Gebäude, es ent-
steht keine Ausdehnung in die Landschaft, sondern beste-
hende Gebäude werden umgenutzt. Was sich verändern
kann, ist die Erschließungssituation und die Frequenz in der
Nutzung. Aber Sie erhalten keine Verfestigung etwa einer
Splittersiedlung in den Außenbereich hinaus und ähnliche
negative Auswirkungen, die wir auch nicht wollen. Wir
meinen im Gegenteil: Indem man eine sinnvolle Nutzung
findet, schaffen wir Ordnung für diese Ortsrandbereiche,
die für die Strukturentwicklung unserer Gemeinden durch-
aus sachgerecht ist.

Für die SPD-Fraktion kann ich deshalb die Zustimmung zu
dem Gesetzentwurf ankündigen.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der CDU)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erteile
ich Herrn Abg. Hofer.

Abg. Hofer FDP/DVP: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Was die Änderung des Architekten- und des
Ingenieurgesetzes anbelangt, so stimmen wir zu. Hierzu be-
darf es von mir keiner weiteren Ausführung. Hier haben Sie
ja alles Notwendige gesagt.

Ich möchte zum zweiten Teil, nämlich der Aussetzung die-
ser Siebenjahresfrist bei der Umnutzung aufgegebener land-
wirtschaftlicher Gebäude, noch etwas sagen, weil – es ist ja
mehrfach darauf hingewiesen worden – nach mir der ge-
schätzte Kollege Witzel von den Grünen noch etwas sagen
wird. Es wäre fast ein bisschen überheblich, wenn man
nicht darauf eingehen würde, denn Sie haben ja doch Argu-
mente vorgebracht, zu denen ich von meiner Seite aus noch
begründen will, warum wir das nicht so sehen wie Sie.

Zunächst einmal ist schon fraglich, ob denn die Siebenjah-
resfrist richtig gewählt ist. Ich kann verstehen, dass sich die
Grünen mit der Zustimmung zu dem Gesetz nicht leicht tun,
denn immerhin haben sich zwei Naturschutzverbände gegen
die Aufhebung der Siebenjahresfrist ausgesprochen. Die tun

das natürlich in ihrer Interessenwahrnehmung: Es ist am
besten, wenn im Außenbereich gar nichts passiert. Sie
schließen sich dem an, und alle, die nicht den Grünen oder
nicht mehr den Grünen angehören, tun sich mit der Zustim-
mung zum Gesetz natürlich leichter.

(Abg. Dr. Witzel GRÜNE: Die, die nicht mehr den
Grünen angehören, tun sich besonders leicht! – Ge-
genruf der Abg. Heike Dederer CDU: Das hätte ich

auch vorher nicht nachvollziehen können!)

Aber ich will Ihnen an dieser Stelle sagen: Sie müssen eine
Gesamtabwägung machen. Ich denke, dazu sind wir im Par-
lament verpflichtet. Wir können nicht nur  e i n  Interesse
vertreten. Wir müssen eine Gesamtabwägung machen. Bei
dieser Gesamtabwägung spricht doch alles dafür, sich jetzt
nicht an die Siebenjahresfrist zu klammern, sondern deren
Nichtanwendung zu verlängern. Denn der Strukturwandel
findet statt, und keiner bestreitet ihn. Wir wissen, dass es
bei der Aufgabe eines Betriebs schon schwierig ist, Nach-
folger zu finden. Zum Teil geht es ja nur um die teilweise
Aufgabe eines Betriebs. Die sieben Jahre können ausrei-
chen, sie können aber auch nicht ausreichen. Das kann von
Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein.

Im Übrigen muss man auch darauf hinweisen – das ist ja
mehrfach gesagt worden –: Kein Mensch lässt nun alles zu.
Es muss außenbereichsverträglich sein. Ich räume Ihnen
ein: Wenn ich einen Kleinbetrieb eröffne oder eine Woh-
nung baue oder gar eine Gaststätte eröffne, hat das natürlich
schon ein Verkehrsaufkommen zur Folge, das möglicher-
weise vorher nicht vorhanden war. Aber es muss auch dort
allgemeinverträglich sein.

Ich verstehe auch eines nicht: Sie haben, wenn es innerhalb
der Siebenjahresfrist stattfindet, keine Bedenken, dass eine
Zersiedelung erfolgt. Nur außerhalb der Siebenjahresfrist
haben Sie plötzlich Bedenken.

(Abg. Dr. Witzel GRÜNE: Haben Sie noch nie et-
was von Kompromissen gehört?)

– Na ja, der Kompromiss kann wirklich nur darin bestehen,
dass man die berechtigten Interessen bündelt, gerecht ab-
wägt und meines Erachtens nur zu diesem Ergebnis kom-
men kann.

Im Übrigen würde ich vorschlagen, dass wir uns auch ein-
mal überlegen, ob es Sinn macht – diesen Gedanken würde
ich gerne noch einbringen –, alle fünf Jahre zu beschließen,
die Siebenjahresfrist weiterhin nicht anzuwenden. Wir ha-
ben das vor fünf Jahren schon einmal beschlossen. Wir wie-
derholen die damalige Debatte nur noch einmal. Wir sollten
überlegen, ob es unter dem Gesichtspunkt der Entbürokrati-
sierung vielleicht sinnvoller wäre, wenn landwirtschaftliche
Gebäude mit wertvoller Bausubstanz allgemeinverträglich
erhalten bleiben – wir sind eine Kulturgegend, wir haben
hier keinen Urwald –, auf die Anwendung der Siebenjahres-
frist, die der Bundesgesetzgeber setzt, im Wege der Büro-
kratieentflechtung künftig ganz zu verzichten.

Wir stimmen jedenfalls dem Gesetz zu.

(Beifall bei der FDP/DVP und der Abg. Heike De-
derer CDU)
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Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erhält
Herr Abg. Dr. Witzel.

Abg. Dr. Witzel GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsidentin,
Kolleginnen und Kollegen, liebe Heike!

(Heiterkeit – Zuruf von der CDU: Mein Gott, Wal-
ter!)

Ich wundere mich etwas, mit welcher Intensität vonseiten
der CDU-Fraktion auf diesen Gesetzentwurf eingegangen
wird. Es freut mich natürlich ungemein, dass die land-
schaftsschützerischen und naturschützerischen Aspekte
auch in der CDU – bei euch, liebe Heike – so genau disku-
tiert werden.

(Heiterkeit – Beifall bei den Grünen – Abg. Heike
Dederer CDU: Die Oppositionserfahrung, lieber

Walter!)

Aber eines müssen wir doch sehen – Herr Hofer hat es ja
zugegeben –: Wenn ein landwirtschaftliches Gebäude im
Außenbereich umgenutzt wird, wenn ein Bauernhof mit ei-
ner großen Scheune umgenutzt wird zur Wohnbebauung, zu
einer Gastwirtschaft oder Ähnlichem, dann wird das in der
Regel zusätzlichen Verkehr zur Folge haben. Es ist auch
nicht auszuschließen, dass im Rahmen der Abrundung des
Ganzen hier und dort noch etwas dazugebaut wird.

(Abg. Kiefl CDU: Aber außenbereichsverträglich!
Das praktizieren wir seit Jahren!)

Insbesondere der zusätzliche Verkehr, der von Herrn Hofer
auch eingeräumt wurde, wird zu einer Beunruhigung der
Landschaft führen.

(Zuruf des Abg. Stickelberger SPD)

Ich habe nicht primär von Flächenverbrauch geredet. Aber
wenn wir Natur erhalten wollen, dann ist die Beunruhigung
der Landschaft ein negativer Fakt. Das müssen wir einfach
festhalten.

Herr Hofer fragt, warum man nicht konsequent verbieten
sollte. Herr Hofer, für die Grünen sage ich klar und deut-
lich, dass wir hier einen Interessenkonflikt haben: Auf der
einen Seite gibt es in der Landwirtschaft einen Struktur-
wandel; sie will die Gebäude neu nutzen. Auf der anderen
Seite haben wir die Aspekte des Naturschutzes. Unter die-
sen Aspekten müssten wir eigentlich sagen: Lieber nicht
weiter nutzen.

Wir Grüne sagen: Hier ist es wichtig, einen Kompromiss in
dem Sinne zu machen, dass man insgesamt abwägen muss,
dass man versuchen muss, einen Mittelweg zu finden. Da
ist unsere Meinung: Die sieben Jahre sollen bleiben. Wohl-
gemerkt, die sieben Jahre gelten nicht von der Aufgabe bis
zur neuen Nutzung, sondern es muss innerhalb der sieben
Jahre ein neues Nutzungskonzept vorgelegt werden. Das
muss noch nicht genehmigt sein, es muss auch noch nicht
gebaut sein. Ich meine, sieben Jahre sind eine ausreichende
Zeit.

(Beifall der Abg. Brigitte Lösch GRÜNE – Abg.
Kiefl CDU: Wenn man es richtig macht!)

Ich darf auch noch einmal auf das hinweisen, was du, liebe
Heike, gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass nach unserer Vor-
stellung nach den sieben Jahren nichts mehr passieren solle.

(Abg. Dr. Caroli SPD: Eine alte Freundschaft wird
aufgefrischt! – Heiterkeit)

Es heißt ja nur: Wenn die sieben Jahre vorbei sind, dann
geht das nicht mehr mit einem einfachen Verfahren, son-
dern dann muss ein Bebauungsplan gemacht werden – das
ist ja auch kein Hexenwerk –, also ein anderes Verfahren
gewählt werden. Verhindert wird eine sinnvolle Nutzung
auch dann nicht. Deshalb sollten wir den Streitwert niedrig
hängen. Aus unserer Sicht aber sind die sieben Jahre ein gu-
ter Kompromiss zwischen den Belangen des Naturschutzes
auf der einen Seite und den Belangen der Landwirtschaft
auf der anderen Seite.

(Abg. Fischer SPD: „Liebe Heike, liebe Frau Dede-
rer“!)

Deshalb werden wir der Verlängerung der Nichtanwendung
der Siebenjahresfrist nicht zustimmen.

(Beifall bei den Grünen)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erhält
Herr Minister Rech.

(Abg. Fischer SPD: Sagt der jetzt auch „liebe Hei-
ke“?)

Innenminister Rech: Frau Präsidentin,

(Abg. Boris Palmer GRÜNE: „Liebe Heike“!)

verehrte Heike, liebe Grüne,

(Heiterkeit – Beifall bei Abgeordneten der CDU)

meine Damen und Herren! Es ist von allen alles und vor al-
lem alles richtig gesagt worden – bis auf die lieben Grünen.

(Lachen bei Abgeordneten der Grünen)

Darauf komme ich ganz kurz noch zurück.

Aber zunächst, Herr Kollege Stickelberger, ernsthaft: Die
eingegangenen Anregungen werden wir im Zuge der Bera-
tungen des Kammerfusionsgesetzes einbeziehen. Deswegen
muss ich das hier nicht im Einzelnen erörtern.

Zum Kollegen Hofer und zu der Frage, ob wir in Bezug auf
die Siebenjahresfrist nicht unseren Beitrag zum Bürokratie-
abbau leisten könnten: Ich halte den Gedanken für gut und
richtig, aber es handelt sich um Bundesrecht. Wir haben es
versucht, aber er war nicht durchsetzbar.

Meine Damen und Herren Kollegen, ich will nur wenige
Sätze noch ergänzen, indem ich darauf hinweise, dass sich
die Regelungen, die wir jetzt im Architekten- und im Inge-
nieurgesetz getroffen haben, auf das unbedingt Notwendige
beschränken. Der Vorwurf wurde zwar nicht erhoben, ich
will ihm aber mit aller Entschiedenheit begegnen. Von einer
Überreglementierung bzw. Übererfüllung europäischer
Richtlinien könnte man in diesem Fall auch nicht sprechen.
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Es wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass weder die Ar-
chitekten- noch die Ingenieurkammer, noch andere mit der
Angelegenheit der Architekten und Ingenieure befasste
Verbände und Behörden Bedenken oder Änderungsvor-
schläge eingebracht haben.

Deswegen kann ich schon auf das Ausführungsgesetz zum
Baugesetzbuch und auf Ihr offensichtlich zentrales Anlie-
gen zu sprechen kommen: die sieben Jahre und die Frage
der Außenverträglichkeit. Kollege Hofer hat aber auch hier-
zu, wie immer, schon das Richtige gesagt: Das Umnut-
zungsvorhaben muss außenbereichsverträglich sein.

(Abg. Heike Dederer und Abg. Kiefl CDU: So ist
es!)

Da gelten die gleichen Kriterien wie bisher.

Meine Damen und Herren, der Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg hat im Anhörungsverfahren die Aus-
setzung der Umwidmungsfrist kritisiert und hat vorgetra-
gen, die Entwicklung der Gemeinden müsse auf den Innen-
bereich konzentriert werden und der Außenbereich dürfe
nicht weiter zersiedelt werden. Das ist ja alles richtig, aber
es ist in diesem Fall nicht überzeugend.

Bei der Umnutzung – ich sage es noch einmal, ein letztes
Mal – der bestehenden Gebäude kommt es ja gerade nicht
zur Inanspruchnahme weiterer neuer Flächen bzw. zu einem
Landschaftsverbrauch und zur Zersiedelung. Im Gegenteil,
über die Nutzung bestehender Bausubstanz kann die Aus-
weitung und Inanspruchnahme weiterer Flächen ja gerade
vermieden werden.

(Zuruf des Abg. Boris Palmer GRÜNE)

Aus Sicht des Natur- und des Landschaftsschutzes kann es
also nicht besser sein, wenn ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude verfallen und dafür an anderer Stelle Bau-
flächen ausgewiesen werden müssen. Es wäre niemandem
zu vermitteln, wenn voll erschlossene Gebäude nicht für na-
he liegende andere Nutzungen verwendet werden dürften.
Natürlich kommt es bei einer anderen Verwendung auf die
beabsichtigte Nutzung an. Das kann man so oder auch an-
ders machen.

(Zuruf des Abg. Dr. Witzel GRÜNE)

Wir haben für die Aussetzung der Frist – dies will ich noch
sagen – nachgewiesenermaßen in der Praxis auch einen tat-
sächlichen Bedarf. Das zeigt sich immer wieder bei den ent-
sprechenden Anfragen an die Baurechtsbehörden.

Wenn eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung aufgege-
ben wird – in der Regel nach dem Tod des Betriebsinhabers
–, setzt über viele Jahre hinweg ein schleichender Prozess
ein. Da reichen für eine sinnvolle Umnutzung sieben Jahre
oft nicht aus. Vielmehr bedarf es da Konzeptionen, länger-
fristiger Betrachtungsweisen. Auch muss jemand gefunden
werden, der diese Umnutzung sinnvoll und in dem vorgese-
henen Rahmen auch tatsächlich vornimmt.

Die Befürchtungen sind also unbegründet. Nutzungsände-
rungen sind nur unter Beachtung strenger Voraussetzungen
zulässig. Die äußere Gestalt des Gebäudes muss im We-
sentlichen gewahrt bleiben, und das Vorhaben muss außen-

bereichsverträglich sein. Die Belange des Naturschutzes
und der Landschaftspflege kommen also schon in der Zu-
lässigkeitsprüfung voll zum Tragen.

Es geht bei dem Gesetzentwurf nur darum, die Umwid-
mungsfrist, die in der Praxis zu unnötigen Einschränkungen
für eine sinnvolle Zulässigkeitsprüfung führt, auszusetzen.
Meine Damen und Herren Kollegen, es handelt sich hier
auch um eine praktisch wirksame Deregulierung und Libe-
ralisierung im Baurecht. Eine solche wollen wir durchset-
zen; sie ist sinnvoll und notwendig.

Deswegen danke ich Ihnen für die breite Zustimmung, und
ich danke Ihnen, sehr verehrte, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU und Abgeordneten der FDP/
DVP)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Meine Damen
und Herren, in der Allgemeinen Aussprache liegen keine
weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen daher in der
Zweiten Beratung zur  A b s t i m m u n g  über den Ge-
setzentwurf Drucksache 13/4115.

Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des
Innenausschusses, Drucksache 13/4231. Der Innenaus-
schuss empfiehlt Ihnen, dem Gesetzentwurf unverändert zu-
zustimmen.

Ich rufe auf

Artikel 1
Änderung des Architektengesetzes

Wer dem Artikel 1 zustimmt, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dem Artikel 1 ist
einstimmig zugestimmt.

Ich rufe auf

Artikel 2
Änderung des Ingenieurgesetzes

Wer diesem Artikel zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dem Artikel 2
ist einstimmig zugestimmt.

Ich rufe auf

Artikel 3
Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch

Wer Artikel 3 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen.
– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Bei einigen Gegenstim-
men ist dem Artikel 3 mehrheitlich zugestimmt.

Ich rufe auf

Artikel 4
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Wer Artikel 4 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen.
– Gegenprobe! – Enthaltungen? – Bei einigen Enthaltungen
ist Artikel 4 mehrheitlich zugestimmt.



6384

Landtag von Baden-Württemberg – 13. Wahlperiode – 89. Sitzung – Mittwoch, 20. April 2005
(Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte)

Die Einleitung
lautet: „Der Landtag hat am 20. April 2005 das folgende
Gesetz beschlossen:“.

Die Überschrift
lautet: „Gesetz zur Änderung des Architekten- und des In-
genieurgesetzes und zur Ausführung des Baugesetzbuchs“.
– Sie stimmen der Überschrift zu.

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmen möchte, den bitte
ich, sich zu erheben. – Danke schön. Gegenprobe! – Danke.
Enthaltungen? – Dem Gesetz wurde mehrheitlich zuge-
stimmt.

Damit ist Punkt 6 der Tagesordnung erledigt.

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf:

a) Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses zu der Mitteilung des Rechnungshofs vom
1. Juli 2004 – Denkschrift 2004 zur Haushalts- und
Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg
mit Bemerkungen zur Landeshaushaltsrechnung
2002 – Drucksachen 13/3330, 13/4103

Berichterstatterin: Abg. Ursula Lazarus

b) Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses zu dem Antrag des Finanzministeriums vom
22. Januar 2004 – Haushaltsrechnung für das Haus-
haltsjahr 2002 – Drucksachen 13/2833, 13/4104

Berichterstatter: Abg. Schmid

c) Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzaus-
schusses zu dem Antrag des Rechnungshofs vom
3. September 2004 – Prüfung der Rechnung des
Rechnungshofs (Epl. 11) für das Haushaltsjahr 2002
durch den Landtag – Drucksachen 13/3535, 13/4105

Berichterstatter: Abg. Schmid

Das Präsidium hat für die Aussprache zu a bis c eine Rede-
zeit von zehn Minuten je Fraktion festgelegt, wobei gestaf-
felte Redezeiten gelten.

Das Wort erteile ich Herrn Abg. Dr. Scheffold.

Abg. Dr. Scheffold CDU: Frau Landtagspräsidentin, Herr
Präsident Frank, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Wir kennen die Finanzprobleme der öffentlichen Hand. Sie
beschäftigen uns zunehmend auch in den Debatten hier im
Landtag.

Um den Haushalt auszugleichen, hat der Finanzminister im
Haushaltsjahr 2002 neue Kredite in Höhe von netto 1,9
Milliarden € aufgenommen; in den Folgejahren liegt die
Summe teilweise sogar noch höher, beispielsweise schon im
Jahr 2003. Dadurch ist auch die Kreditfinanzierungsquote
unseres Landes gegenüber früheren Haushaltsjahren erheb-
lich angestiegen. Das alles macht uns besorgt und wird hier
auch zunehmend thematisiert.

In diesem Kontext muss man auch die Denkschrift des
Rechnungshofs sehen, meine Damen und Herren. Sie liest
sich im Grunde wie eine Anleitung zur Haushaltskonsoli-
dierung des Landes. Die Vorschläge der Finanzkontrolle
nennen konkrete Einsparmöglichkeiten für uns. Sie belau-
fen sich auf eine Höhe von fast 100 Millionen € und betref-
fen mehr als 300 Personalstellen. Ich will versuchen, einige
Punkte anzusprechen.
Zunächst weist der Rechnungshof auf das Einsparpotenzial
beim Personal und bei Sachgütern hin. Durch die zentrale
Festsetzung und Abrechnung von Reisekosten und durch
ein papierloses Verfahren können bis zu 118 Personalstel-
len abgebaut werden. Damit ließen sich die Kosten immer-
hin um 8,2 Millionen € jährlich reduzieren. Das Finanzmi-
nisterium arbeitet bereits an der Umsetzung dieser Empfeh-
lungen des Rechnungshofs.
Rund 200 weitere Personalstellen ließen sich bei der Lan-
desforstverwaltung einsparen, wenn die Verwaltungsarbeit
mithilfe der hierfür entwickelten Software verbessert wür-
de. Aufgrund der Verwaltungsstrukturreform ist dies im
Übrigen auch ein Vorschlag, der vor allem der kommunalen
Seite helfen kann, die Effizienzrendite von 20 % zu erbrin-
gen.
Erste Fortschritte bei Einsparungen im Bereich der Gebäu-
dereinigung konnten bereits aufgrund früherer Rechnungs-
hofuntersuchungen erreicht werden. In der aktuellen Rech-
nungshofdenkschrift gibt es nun einen Vorschlag zu organi-
satorischen Veränderungen, die weitere Einsparungen mög-
lich machen und an deren Umsetzung ebenfalls bereits ge-
arbeitet wird.
Der Rechnungshof hat schließlich auch Vorschläge zur Or-
ganisation und zur Umwidmung von Finanzmitteln vorge-
legt, die die Ausstattung der Hochschule für Gestaltung in
Karlsruhe verbessern.
Ein zweiter wichtiger Punkt der Rechnungshofdenkschrift
betrifft den Umgang mit dem Vermögen des Landes. Mehr
denn je verlangt die angespannte Haushaltslage unseres
Landes, dass mit diesem Vermögen und mit Steuermitteln
sorgsam umgegangen wird. Der Rechnungshof gibt auch
hier Anregungen, wie dies geschehen kann. So weist er da-
rauf hin, dass das Land seine Beteiligungen an privaten Ge-
sellschaften und deren finanzielle Ausstattung auf den Um-
fang beschränken sollte, der für die Wahrung der Landesin-
teressen erforderlich ist. In diesem Zusammenhang ist nach
den Feststellungen des Rechnungshofs bei der Staatlichen
Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim beispielsweise
darauf zu achten, dass die Kapitalausstattung der GmbH auf
das betrieblich erforderliche Maß zurückgeführt wird.

Die Universitätsklinika sollten sich nach einem Beitrag des
Rechnungshofs bei der Beteiligung an privaten Gesellschaf-
ten zurückhalten und nur in Bereichen tätig sein, die im Zu-
sammenhang mit ihrer Aufgabenstellung stehen. In diesem
Zusammenhang weise ich darauf hin, dass hier die strittigen
Fragen auch schon durch die Neufassung des Universitäts-
klinika-Gesetzes geklärt und aufgenommen worden sind.

Der Rechnungshof weist dann zutreffend auch darauf hin,
dass bei Repräsentationsausgaben der Aufwand in einem
angemessenen Verhältnis zum jeweiligen Anlass stehen
sollte.
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Ein weiterer Bereich, mit dem sich der Rechnungshof in der
Denkschrift beschäftigt, betrifft die Datenverarbeitung in
der Landesverwaltung. Sie müsste und könnte nach Auffas-
sung des Rechnungshofs wirtschaftlicher betrieben werden.
Noch beschäftigen sich zu viele Bedienstete an den unter-
schiedlichsten Stellen mit den gleichen Aufgaben. Der
Rechnungshof rät hier zu mehr Zentralisierung, um Doppel-
arbeit zu vermeiden. Für Datenverarbeitungsprojekte wer-
den zahlreiche externe Berater mit Gutachten beauftragt.
Das spricht für Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit.
Der Rechnungshof hat dargelegt, dass ein Teil der Leistun-
gen durch eigenes Personal erbracht werden könnte. Wenn
man im Übrigen in Datenverarbeitung investiert, sollte sie
auch genutzt werden. Dies gilt beispielsweise für das Infor-
mationssystem der Personalverwaltung. Auch hierzu gibt es
einen Beitrag des Rechnungshofs, der bedenkenswert ist.

Ein weiterer Punkt der Rechnungshofdenkschrift betrifft die
Förderprogramme. Die Förderprogramme müssen immer
wieder auf ihre Sinnhaftigkeit hinterfragt werden. Nach ei-
nem Beitrag des Rechnungshofs wurde so der Bau eines
Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof in Karlsruhe unter-
sucht, für das 745 000 € an Fördermitteln nach dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt wurden. Die
vom Rechnungshof angeregte Alternativprüfung hat hierfür
eine enorm kostengünstigere Lösung erbracht. Dadurch
konnten etwa 700 000 € an Fördermitteln eingespart wer-
den. Der Rechnungshof weist in diesem Zusammenhang zu-
treffend darauf hin, dass die Förderkriterien ganz allgemein
klarer formuliert werden müssten und dass die Förderung
zeitnah den tatsächlichen Verhältnissen angepasst werden
sollte. Der Rechnungshof gibt in seiner Denkschrift noch
weitere Beispiele.

Das Land könnte nach den Feststellungen des Rechnungs-
hofs auch mehr Einnahmen aus Steuern und Gebühren er-
zielen. Das wird in einem Beitrag des Rechnungshofs aus-
geführt, der sich mit der Einkommen- und der Lohnsteuer
sowie den Einnahmen der Notariate befasst. Der Rech-
nungshof weist etwa darauf hin, dass die Effektivität der
Lohnsteueraußenprüfung gesteigert werden sollte. Er weist
darauf hin, dass höhere Einnahmen bei der Besteuerung von
ausländischem Arbeitslohn zu erwarten sind, wenn die spe-
zialisierten Sachbearbeiter hier stärker eingebunden wer-
den. Auch bei den Notariaten ließen sich Steigerungen bei
den Einnahmen aus Gebühren erzielen, wenn die gesetzlich
vorgesehenen Einnahmemöglichkeiten voll genutzt würden.
Auch das ist ein Diskussionspunkt, den wir an dieser Stelle
schon aufgegriffen haben.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Ja!)

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft die
Steuermehreinnahmen aufgrund der Empfehlungen der Fi-
nanzkontrolle. Der Rechnungshof und die Staatlichen Rech-
nungsprüfungsämter haben eine eindrucksvolle Zehnjahres-
bilanz bei den Steuerprüfungen vorzuweisen. Aufgrund die-
ser Prüfungen sind in den letzten zehn Jahren zusätzliche
Steuereinnahmen in Höhe von mehr als 98 Millionen € in
die Finanzkassen geflossen. Außerdem hat die Finanzkon-
trolle dafür gesorgt, dass zu viel gezahlte Steuern in Höhe
von 12 Millionen € an die Bürger erstattet wurden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, in
diesem Zusammenhang für das gesamte hohe Haus spre-
chen zu können, wenn ich sage, dass wir dem Rechnungs-
hof für seine Arbeit und vor allem für seine Unterstützung
unserer Arbeit sehr dankbar sind. Ich möchte Sie, sehr ge-
ehrter Herr Frank, an dieser Stelle ausdrücklich bitten, die-
sen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ih-
res Hauses weiterzuleiten.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU sowie der Abg. Kleinmann
FDP/DVP und Moser SPD)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erhält
Herr Abg. Junginger.

Abg. Junginger SPD: Frau Präsidentin, Herr Präsident
Frank, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kolle-
gen! Bei allen Themen, die den Rechnungshof betreffen, ist
an dieser Stelle immer von allen Fraktionen Dank geäußert
worden. Selbstverständlich ist auch die SPD-Landtagsfrak-
tion allen Bediensteten des Landesrechnungshofs und der
Rechnungsprüfungsämter für ihren Einsatz und für ihre Be-
reitschaft, die Interessen des Landes zu wahren, ohne Rück-
sicht auf Person, Rang und Namen zu nehmen, sehr dank-
bar. Herr Präsident Frank, ich bitte darum, dass Sie auch
unseren Dank ausdrücklich allen Beteiligten weitergeben.
Denn der beste Helfer der Opposition ist ein funktionsfähi-
ger und kritischer Landesrechnungshof. Das gilt für alle
Bundesländer.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Kretschmann
GRÜNE)

Wir haben gute Erfahrungen mit Ihnen gemacht. Unabhän-
gig von kleineren Irritationen, die in der letzten Phase nur
mit Stühlen in Verbindung standen – durch einen Besuch an
Ort und Stelle ließ sich aber problemlos aufklären, dass ein
denkmalgeschützter Raum und ein großer Tisch auch eine
angemessene Bestuhlung für die Mitglieder des Präsidiums
des Rechnungshofs verlangen –, gab es nichts, was an der
aktuellen Arbeit des Rechnungshofs, auch in der Öffentlich-
keit, kritisiert worden wäre. Ihre wichtigsten Beiträge – das
hat Herr Kollege Scheffold nicht so deutlich hervorgehoben
– finden wir immer in dem Bereich der Beurteilung der Fi-
nanzsituation des Landes Baden-Württemberg. Da wird es
von Denkschrift zu Denkschrift dramatischer. Da ist von
der Abkehr von dem Ziel der Reduzierung der Nettoneuver-
schuldung auf null die Rede.

Das ist – ich darf dies erwähnen – schon eine historische
Hinterlassenschaft. Dass wir zu diesem Tagesordnungs-
punkt die letzte Plenardebatte in der Ära Teufel führen, ist
sehr gut. Wir sind heute auch vergleichsweise früh mit dem
Thema befasst, sodass noch Zuhörerinnen und Zuhörer an-
wesend sind, während wir sonst immer erst gegen Abend,
wenn das Plenum kaum noch besetzt ist, diese Themen be-
sprechen. Ich sage für unsere Fraktion: Heute wird eine
Hinterlassenschaft übergeben, die für die nächsten Jahre in
der Frage der Finanzsituation eine Problemlage von 5 bis
7 Milliarden € darstellt. So lässt sich nach der mittelfristi-
gen Finanzplanung die Fehlbetragssituation darstellen.
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Wir werden dies gemeinsam im Auge behalten müssen. Die
Denkschriften behandeln ja zunächst einmal das Geschehe-
ne. Es gilt aber, die Hinweise und Empfehlungen, die wir
auch im Finanzausschuss ausführlich besprochen haben,
von der Ära des Ministerpräsidenten Teufel in die Nach-
folgeära mit hineinzunehmen. Da haben wir eine schwere
Erbschaft miteinander zu tragen. Denn schon die Fehlbeträ-
ge, die in der Denkschrift 2004 ausgewiesen waren, lassen
uns daran zweifeln, ob das Land ohne eine Strukturverände-
rung der Politik – nämlich einen Aufgabenabbau und einen
Bürokratieabbau, der sich wirklich auch in Kosten und Be-
trägen niederschlägt – das Ziel erreichen kann, in absehba-
rer Zeit die Nettoneuverschuldung auf null reduzieren zu
können.

Heute Morgen las ich, dass einer der beiden Bewerber für
den Fraktionsvorsitz von einer „Reduzierung der Nullver-
schuldung“ gesprochen hatte. Ich will jetzt keine Namen
nennen, aber das hat mich erschüttert; denn eine „Reduzie-
rung der Nullverschuldung“ ist genau das, was wir unter
keinen Umständen wollen. Wir wollen vielmehr die Netto-
neuverschuldung auf null reduzieren. Ob das für die künfti-
ge Finanzpolitik ein gutes Zeichen ist, wage ich zu bezwei-
feln. Aber der „O-Ton“ in der Zeitung hat mich heute Mor-
gen betroffen gemacht.

Die Schuldenentwicklung ist in allen Denkschriften darge-
stellt. Da fällt beispielsweise auf, dass die sich ständig er-
höhenden Zinsausgaben im Bereich der Investitionsvorha-
ben aufgefangen und gegenfinanziert werden. Das ist si-
cherlich nicht der Weg, der das Land weiterführt, weil nur
aus den Investitionen heraus eine vernünftige Finanzpolitik
hinsichtlich neuer Schulden ihre Rechtfertigung findet.

Der Rechnungshof, dem wir für diese Denkschrift und für
seinen Einsatz danken und der gerade an der nächsten
Denkschrift arbeitet, hat sich in besonderer Weise zwei
Aufgaben gewidmet. Zum einen der Einnahmeentwicklung.
Kollege Scheffold hat dies dargestellt. Er hat aber nicht er-
wähnt, dass beispielsweise auch darauf hingewiesen worden
ist, dass in allen Behörden und in Leitungsfunktionen der
Ämter qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung stehen, was
ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass auch die Prozessver-
tretung von denjenigen wahrgenommen wird, die in den Be-
hörden hoch qualifiziert Verantwortung tragen, dass die
Prozessvertretung also nicht mehr vergeben wird und dass
sie, wenn sie doch vergeben wird, unterschiedlich und nicht
immer in gleicher Weise an die gleichen Anwaltskanzleien
vergeben wird. Auch das scheint mir ein wesentliches Ele-
ment zu sein, wie Ausgaben eingespart werden können.

In Zusammenhang damit steht das wichtige Thema der Fol-
genabschätzung. Es scheint mir sehr wichtig zu sein, zu
prüfen, wie sich beispielsweise Förderprogramme nach ei-
ner Evolution darstellen, ob gewährleistet ist, dass das Ziel
erreicht wird. Dazu wurden in der letzten Denkschrift eini-
ge Vorgänge angesprochen. Es geht darum, wie das Ziel,
die Infrastruktur zum Beispiel beim Ausbau der Schienen-
wege zu fördern, erreicht werden kann. Wir haben in der
Denkschrift auch von einer Bike-and-Ride-Anlage im Be-
reich Karlsruhe gelesen. Wir haben auch die Kulturarbeit
für die Vertriebenen unter dem Gesichtspunkt, welche För-
dernotwendigkeit noch gegeben ist, besprochen. Die wichti-

ge Herausforderung für uns alle war, dass in diesem System
Reserven gehoben werden müssen.

Herr Scheffold hat das Problem der Gebäudereinigung an-
gesprochen. Auf diesem Gebiet lassen sich in der Tat noch
weitere erhebliche Reserven heben. Wir haben miteinander
auch das einheitliche Personalverwaltungssystem als einen
Bereich erarbeitet, in dem wesentliche Reserven gehoben
werden können. Wir haben in diesem Zusammenhang auch
das Dienstreisemanagement angesprochen, in dem mehr Ef-
fektivität erzielt werden kann. Es sind Themen der Daten-
verarbeitung und der Forstverwaltung angesprochen wor-
den, insbesondere auch die Lohnsteueraußenprüfung. Diese
Möglichkeiten, im Rahmen des bestehenden Systems Re-
serven zu heben, müssen verstärkt und intensiver genutzt
werden.

Daneben haben wir auch festgestellt, dass sich die Hoch-
schulen wesentlich stärker der Wirtschaftlichkeit verpflich-
tet fühlen müssen und dass insbesondere in diesem Bereich
die Kontrollrechte des Parlaments gestärkt werden müssen.
Das halten wir für außerordentlich wichtig. Wir haben das
zunächst nur an einzelne Fälle angeknüpft. Aber auch dort
ist in der Ausgabenverantwortlichkeit noch einiges deutlich
zu verbessern.

Wir haben Unternehmensgründungen und Unternehmens-
beteiligungen der Kliniken als Themen angesprochen, wo
kaum nachvollziehbar war, welche wichtigen hochschulpo-
litischen Zwecke damit erreicht werden sollten. Auch den
Fall der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe haben wir
natürlich angesprochen.

In diesem Zusammenhang darf ich für unsere Fraktion sa-
gen: Es war positiv, dass alle Fraktionen dieses hohen Hau-
ses gemeinsam etwaigen Plänen, die Personalstruktur des
Rechnungshofs auszudünnen oder zu reduzieren, eine ein-
deutige Absage erteilt haben. Das ist ein gutes Zeichen für
dieses Parlament gewesen. Dies wiederhole ich heute noch
einmal ausdrücklich.

Auch die Idee, dass man im Bereich der Bürokratieum-
strukturierung die Rechnungsprüfungsämter auf den Prüf-
stand stellen sollte, findet nicht unsere Billigung. Denn oh-
ne funktionsfähige Rechnungsprüfungsämter ist die ganze
Idee einer wirksamen Rechnungskontrolle, einer wirksamen
Rechnungsprüfung nur Schall und Rauch. Wir bitten darum,
dass die Rechnungsprüfungsämter aus der Liste der zu prü-
fenden Bereiche herausgenommen werden. Denn sie haben
ihre Aufgabe seither mit ihrem Bestand sehr gut und zufrie-
den stellend erfüllt. Also Vorsicht, denn es ist im Grunde
der Anfang vom Ende, wenn man glaubt, die Rechnungs-
prüfung reduzieren zu können.

Ich habe das Kapitel Aufgabenabbau angesprochen. Wenn
ich im Land unterwegs bin, stelle ich fest, es gibt schon ei-
nen Wettbewerb zu der Frage: Wo gibt es Bereiche, in de-
nen Aufgaben ersatzlos gestrichen werden können? Auch
dazu gibt uns der Rechnungshof Hinweise, wo Aufgaben
besser oder kostengünstiger anders wahrgenommen werden
können oder wo sogar Aufgaben abgebaut werden müssen.

(Abg. Dr. Noll FDP/DVP: Richtig!)
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Wir haben riesengroße Bürokratieabbauinitiativen mit Hun-
derten von Punkten in Gang gesetzt. Nimmt man sich das
im Einzelnen vor, ist das Ergebnis dessen, was auch wirk-
lich konkret in Verwaltungshandeln des Landes umgesetzt
werden kann, eher mager. Aber diese Bemühungen müssen
unter dem Gesichtspunkt, dass die Grenze der Verfassungs-
mäßigkeit in der Finanzpolitik dieses Landes erreicht ist,
fortgesetzt werden. Sie konnten diese Grenze in dem lau-
fenden Doppelhaushalt nur mit einigen Kunststücken gera-
de noch einmal darstellen. Für die Zukunft ist durchaus zu
erwarten, dass mit den so genannten Altlasten – die ich aus-
drücklich ansprechen will –, wenn man sie aus der mittel-
fristigen Finanzplanung und den seitherigen Fehlbeträgen
einmal hochrechnet, eine Milliardenlast auf uns zukommt,
die es in Zukunft aufzufangen gilt. Dies alles steht natürlich
dem Ziel der Reduzierung der Nettoneuverschuldung auf
null nachhaltig entgegen.
Wir haben allen Empfehlungen des Finanzausschusses zu-
zustimmen. Die Beschlussempfehlungen entsprechen dem,
was auch von unserer Fraktion in allen Einzelheiten mitge-
tragen wird. Ich habe mich, wie jedes Jahr, wieder der Mü-
he unterzogen, die Rechnung des Rechnungshofs 2002 zu
überprüfen. Der erste Blick in viele Kartons und eine Sicht-
kontrolle ergaben, dass alles der allgemeinen Ordnung ent-
sprach. Insofern ist es auch gar keine Frage, dass dem
Rechnungshof für das Rechnungsjahr 2002 Entlastung zu
erteilen ist, wie es der Finanzausschuss auch als Beschluss-
empfehlung aufgenommen hat.
Wir haben uns auch mit der Landeshaushaltsrechnung 2002
auseinander gesetzt. Im Wesentlichen haben sich keine
Auffälligkeiten ergeben. Es ist ein Kassenfehlbetrag in Hö-
he von 471 Millionen € dargestellt. Aber übertragene Aus-
gabenreste haben dann dazu geführt, dass sich die Mehraus-
gaben auf 1,3 Milliarden € summiert haben. Wir haben das
im Finanzausschuss sorgfältig nachgeprüft. Das, was der
Rechnungshof zur Landeshaushaltsrechnung vorgetragen
hat, nehmen wir sowohl im Finanzausschuss als auch hier
noch einmal zur Kenntnis.

Ich darf ein Fazit ziehen. Der Rechnungshof hat mit seiner
Denkschrift bewiesen, dass die Landespolitik ohne den
Landesrechnungshof nicht funktionsfähig wäre, dass dort
eine wichtige Arbeit für alle Fraktionen geleistet wird und
dass wir eher bereit sind, den Rechnungshof in seinen Be-
fugnissen noch zu stärken. In den letzten Jahren gab es ver-
schiedene Bereiche, in denen er leider nicht die Prüfungs-
rechte hat, die wir ihm gern geben würden, um auch dort für
Wirtschaftlichkeit zu sorgen.
Ich spreche noch seine beratende Tätigkeit an, mit der er
sich von der Kontrollinstanz zunehmend auch zum Politik-
beratungsinstitut entwickelt, das Empfehlungen gibt, wie
Probleme aufgenommen werden können. Diese Empfehlun-
gen werden auch in Abstimmung mit Rechnungshöfen an-
derer Bundesländer und der europäischen Entwicklung ge-
geben, was ich für außerordentlich wichtig halte. In einer
Zeit, in der über Datenwege alle Informationen auch aus al-
len anderen Bundesländern eingeholt werden können, ist es
wichtig, dass jeder vom anderen lernt.

Wir stimmen den drei Punkten, die hier zur Abstimmung
stehen, entsprechend den Beschlussempfehlungen des Fi-
nanzausschusses zu.

Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich, dem-
nächst mit der Denkschrift 2005 für unsere Fraktion in die
nächste Runde der Kontrolle der Landesregierung eintreten
zu dürfen.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der Grü-
nen)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erhält
Herr Abg. Theurer.

Abg. Theurer FDP/DVP: Frau Präsidentin, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Vom Herrn Kollegen Scheffold
und auch vom Herrn Kollegen Junginger ist die Entwick-
lung unserer Verschuldung in Baden-Württemberg ange-
sprochen worden. Auch der Rechnungshof thematisiert dies
immer wieder. Wenn wir in die veröffentlichten Meinungen
hineinschauen, dann sehen wir, dass fast alle politisch Ver-
antwortlichen vom Sparen sprechen.

In diesem Augenblick erinnert man sich gerne an eine von
Manfred Rommel vor über 30 Jahren getroffene Aussage.
Er sagte zum Unterschied des Sparens im öffentlichen Be-
reich zum Sparen im privaten Bereich: „Im privaten Be-
reich bedeutet Sparen, dass man Geld, das man übrig hat,
auf die Bank trägt, während im öffentlichen Bereich Sparen
bedeutet, dass man Geld, das man nicht hat, nicht ausgibt.“

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Das heißt, wenn wir sparen, dann sparen wir Geld, das wir
sowieso nicht haben. Wir geben aber immer noch mehr
Geld aus, als wir haben; denn sonst würde die Verschul-
dung nicht permanent ansteigen.

Bevor wir hier jetzt zur konkreten Aussprache über die
Denkschrift des Rechnungshofs kommen, muss es – insbe-
sondere an einem solchen Tag wie heute – erlaubt sein,
kurz die Entwicklung nachzuzeichnen, die die Verschul-
dung, auch die des Landes Baden-Württemberg, in den ver-
gangenen Jahren genommen hat.

Anfang der Siebzigerjahre hatte das Land etwa 2 Milliar-
den € Schulden. Zum Zeitpunkt des Amtsantritts von Minis-
terpräsident Späth im Jahr 1978 waren es rund 5 Milliar-
den €. Beim Wechsel des Ministerpräsidenten 1991 waren
es dann bereits 21 Milliarden €, also eine Vervierfachung
gegenüber 1978. Heute sind es schon 40 Milliarden €. Das
hat natürlich nicht allein etwas mit den jeweiligen Minister-
präsidenten zu tun, sondern wir beschließen ja hier im
Landtag mit Mehrheit die Gesetze, die dies dann zur Folge
haben,

(Abg. Fischer SPD: Da wart ihr nie dabei, oder? –
Weitere Zurufe von der SPD, u. a. des Abg. Alfred

Winkler)

und tragen deshalb auch gemeinschaftlich im Landtag die
Verantwortung für diese Entwicklung.

(Zurufe von der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesländer, in de-
nen rot-grüne oder rot-rote Regierungen an der Macht sind,
haben ihre Verschuldung seit 1991 in astronomische Höhen
transportiert.
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(Abg. Junginger SPD: Sagen Sie einmal etwas zu
Rheinland-Pfalz! Was ist denn mit Rheinland-

Pfalz, Herr Kollege?)

Aber das darf natürlich für uns keine Entschuldigung sein.
Auch wir sind hier noch nicht auf der sicheren Seite.

(Zurufe von der SPD)

Auch wir haben noch große Aufgaben zu bewältigen. Ich
denke, dass gerade der Reflex und Ihre Zwischenrufe auch
zeigen,

(Abg. Junginger SPD: Verfassungswidrige Haus-
halte!)

dass dies bedeutet, dass wir mit dem klassischen Schlagab-
tausch zwischen Regierung und Opposition überhaupt nicht
weiterkommen.

(Abg. Gall SPD: Dann lassen Sie es doch bleiben!)

Wir brauchen vielmehr eine grundlegende Diskussion über
Aufgaben und Neuausrichtung des Staates und eine grund-
legende Aufgabenkritik. Angesichts der Dramatik dieser
Zahlen – meine Damen und Herren, man muss sich verdeut-
lichen, dass sich die Verschuldung, wie die Bundesbank es
formuliert, mittlerweile ja aus sich selbst nährt – und ange-
sichts der anstehenden Pensionsleistungen, die in den Haus-
halten überhaupt noch nicht sichtbar werden, stellt sich die
Frage, ob wir nicht ganz grundsätzlich anders an die Erledi-
gung öffentlicher Aufgaben herangehen sollten.

Da kommt dann natürlich bei den Bürgerinnen und Bür-
gern, aber auch bei uns, den politischen Entscheidungsträ-
gern, häufig der Wunsch auf, dass eine große Vision, ein
grandioser Wurf auf einen Schlag unsere Haushaltsproble-
me lösen möge. Dieser „große Wurf“ als Zielvorstellung ist
mit Sicherheit etwas, was wir erarbeiten müssen und was
wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Dies könnte etwa
unter der Überschrift „Den Staat neu denken – Landesregie-
rung neu denken“ geschehen. Wir sollten uns dabei aber
nicht der Illusion hingeben, dass der Weg dorthin nicht vie-
le kleine Schritte umfassen muss. Denn Aufgabenkritik be-
deutet dann natürlich in der Umsetzung die konkrete Ausei-
nandersetzung mit einer Aufgabe. Hier kennen wir alle die
Diskussionen und auch den Protest, die sofort aufbrechen,
wenn man an einem Punkt einmal etwas infrage stellt. Erin-
nern wir uns dabei nur an die Diskussion über die Übungs-
leiterpauschale, bei der die Sportverbände in Baden-Würt-
temberg zum Protest mobilisiert haben und bei der wir ge-
sehen haben, wie notwendige Einsparmaßnahmen auch
schnell zu einer sehr populistischen Erregung führen kön-
nen.

(Abg. Junginger SPD: Es war gerade ein Jahr her,
dass die Übungsleiterpauschalen gekürzt wurden!
Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit! – Zuruf

des Abg. Dr. Caroli SPD)

Wir stehen zu der Übungsleiterpauschale; wir haben das ja
auch entschieden, aber wir konnten den Sport trotzdem
nicht ganz von Einsparungen ausnehmen. Wenn man sich
die Haushaltszahlen ansieht, dann wird deutlich, dass das
auch künftig so sein wird.

Wenn man nun konkret in die Beratenden Äußerungen des
Rechnungshofs hineinschaut, dann sieht man, dass hierin
viele Vorschläge enthalten sind, die umgesetzt wurden. Es
gibt dabei aber auch einige Vorschläge, die noch nicht um-
gesetzt wurden. Beispielsweise sind die Reinigungskräfte in
den Gebäuden der öffentlichen Hand in Baden-Württem-
berg genannt werden. Hier wird immerhin noch ein Ein-
sparpotenzial in Millionenhöhe vermutet.

Auch eine ganze Reihe anderer Vorschläge werden ge-
macht. Ein Einsparbetrag von allein 362 Millionen € wird –
allerdings nicht allein für den Landeshaushalt, sondern auch
für den Bundeshaushalt und für die Kommunalhaushalte –
vermutet, wenn man die Organisation und die Arbeitsweise
der Veranlagungsstellen anders organisieren könnte. Hier
soll die Arbeitsqualität durch die Einführung eines Risiko-
managementsystems verbessert werden. Dadurch seien
Steuermehreinnahmen für das Land möglich. Allerdings ist
der Landesanteil noch schwer quantifizierbar. Aber so, wie
ich die Haushalte der Gemeinden kenne, und bei dem, was
wir vom Bund hören, könnten die natürlich die Mehrein-
nahmen auch brauchen.

So hat der Rechnungshof in 41 Positionen noch offene
Punkte genant, die wir im Parlament noch besprechen müs-
sen. Ich möchte einen einzigen gravierenderen Punkt hier
beispielhaft herausgreifen. Das ist die Beteiligung von Uni-
versitätsklinika an privaten Unternehmen. Ohne den Rech-
nungshof hätten wir als Parlament nicht erfahren, dass sich
die Universitätsklinika in Baden-Württemberg an 19 priva-
ten Unternehmen beteiligt haben, davon 18 inländischen
Unternehmen und einer ausländischen Kapitalgesellschaft.
Es stellen sich sofort die Fragen: Muss das sein, und in wel-
chen Bereichen wurde das gemacht? Hier hat die Rech-
nungshofprüfung doch Kritisches zutage gefördert: Es gab
Beteiligungen an Unternehmen – Tochterunternehmen der
Universitätsklinika – in Marktsegmenten, in denen mittel-
ständische Unternehmen erfolgreich tätig sind. So stellen
wir Liberale uns die Tätigkeit des Staates und die Neuaus-
richtung des Staates nicht vor, meine Damen und Herren,

(Beifall bei der FDP/DVP)

sondern wir sind der Meinung, dass sich der Staat überall
dort zurückhalten muss, wo er in Konkurrenz zu mittelstän-
dischen Unternehmen kommt, weil es ja hier auch eine
Wettbewerbsungleichheit gibt, wenn Unternehmen, die den
Staat im Hintergrund haben, in Konkurrenz zu mittelständi-
schen Unternehmen treten, die selber das Risiko tragen
müssen und die auch nach Basel II und anderen Verände-
rungen immer größere Schwierigkeiten haben, entsprechen-
de Kredite zu bekommen.

(Beifall bei der FDP/DVP)

Deshalb können wir uns auch hier den Schlussfolgerungen
des Rechnungshofs nur anschließen. Wir sind der Meinung,
dass diese Unternehmensbeteiligungen kritisch überprüft
werden müssen. Die gesetzlichen Vorschriften müssen ein-
gehalten werden. Meine Damen und Herren, wir fordern,
dass die wirtschaftlichen Aktivitäten der Universitätsklinika
in den Bereichen, in denen funktionierende mittelständische
Märkte die Versorgung sicherstellen, nicht zugelassen wer-
den.
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Nun sind mit der Änderung des Universitätsgesetzes in Ba-
den-Württemberg die Möglichkeiten der Universitätsklinika
erweitert worden. Wir als Fraktionen von CDU und FDP/
DVP haben deshalb einen Entschließungsantrag auf den
Weg gebracht, der sicherstellen soll, dass die Landesregie-
rung uns über den weiteren Fortgang dieser unternehmeri-
schen Beteiligungen der Universitätsklinika berichtet. Ich
halte das für ganz wichtig, weil wir damit sicherstellen wol-
len, dass es in diesen Bereichen keine Verstöße gibt. Wir
wollen, dass diese Unternehmensgründungen nicht miss-
bräuchlich betrieben werden. Vor allem wollen wir vermei-
den, dass es zu Wettbewerbsverzerrungen zulasten kleiner
und mittelständischer Betriebe kommt.

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich im Na-
men der FDP/DVP-Landtagsfraktion ein herzliches Danke-
schön an den Rechnungshof und seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aussprechen. Der Rechnungshof hat in den ver-
gangenen Jahren auch bei sich selbst Personal eingespart.
Ich teile hierzu die auch vom Kollegen Junginger geäußerte
Meinung, dass der Rechnungshof dennoch leistungsfähig
bleiben muss, weil dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ja Einsparpotenziale aufzeigen. Uns geht es in der öffentli-
chen Verwaltung fast so ähnlich wie in der Privatwirtschaft:
Qualität entsteht im Prozess und nicht am Ende. Insofern
teile ich auch die Einschätzung, dass die Beratenden Äuße-
rungen immer wichtiger werden. Wir müssen also schon in
den Arbeitsprozessen einsteigen und dort vorhandene Wirt-
schaftlichkeitsreserven heben.

Insofern hoffe ich, dass sich der Rechnungshof künftig noch
stärker der Umsetzung der Neuen Steuerungsinstrumente
annimmt. Meine Damen und Herren, wir haben hier ein In-
strumentarium geschaffen, mit dem man betriebswirtschaft-
liches Denken in die öffentliche Verwaltung bringen kann.
Wir müssen aber jetzt von den reinen Informations- und
Steuerungsinstrumenten hin zur neuen Steuerung kommen.
Das heißt, wir müssen mit den Zahlen, die hier generiert
werden, auch umgehen. Da, meine Damen und Herren, ste-
hen auch wir als Parlament in der Verantwortung. Wir ste-
hen hier noch am Anfang.

Auch die Fachausschüsse müssen in die Finanzverantwor-
tung hineinkommen. Es bringt überhaupt nichts, wenn sich
immer nur die Finanzpolitiker und der Finanzminister Ge-
danken über die Einnahmen und Ausgaben des Landes ma-
chen und die Fachpolitiker nur anmelden und sagen: „Wir
haben ein Problem im Bereich der Kinderbetreuung. Wir
haben ein Problem im Bereich des Straßenbaus. Lieber Fi-
nanzminister, lieber Finanzausschuss, schaff uns das Geld
herbei.“ Wir müssen erreichen, dass die Budgets in die Res-
sorts gehen und dass in den Ressorts geschaut wird, wie
man noch wirtschaftlicher mit den vorhandenen knappen
Mitteln, mit eigentlich nicht vorhandenen öffentlichen Mit-
teln umgeht. Das verspreche ich mir von einem neuen
Steuerungsmodell, wenn man es konsequent umsetzt.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Sehr richtig! – Beifall
des Abg. Kleinmann FDP/DVP)

Meine Damen und Herren, die FDP/DVP-Fraktion fordert,
dass wir es umsetzen, dass wir zu einer Delegation von
Verantwortung kommen, dass die Fachpolitiker auch die Fi-
nanzverantwortung übernehmen.

Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg auch auf die Beglei-
tung des Rechnungshofs zählen können.

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erteile
ich Herrn Abg. Kretschmann.

Abg. Kretschmann GRÜNE: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren, verehrter Präsident Frank! Der Rech-
nungshof hat in seiner Denkschrift auch dieses Jahr wert-
volle Hinweise darauf gegeben, wo und wie die Wirtschaft-
lichkeit des Regierens und Verwaltens verbessert werden
kann und verbessert werden muss. Was müssen wir künftig
anders machen? Wie kommen wir zu wirtschaftlicheren und
zukunftsfähigeren Regierungs- und Verwaltungsweisen in
Baden-Württemberg? Das ist der Auftrag, der sich aus die-
ser Denkschrift ergibt.

Eine Vorbemerkung: Die Bilanz der Regierungszeit Teufel
ist in finanzpolitischer Hinsicht, kurz gesagt, eine Verdop-
pelung der Schulden von 40 Milliarden DM auf 40 Milliar-
den €.

(Zuruf des Abg. Moser SPD)

Der Landeshaushalt schiebt ein strukturelles Defizit von
3 Milliarden € vor sich her, und der Rechnungshof stellt
fest: „Das Land treibt auf einen verfassungswidrigen Haus-
halt zu.“ Wir wissen ja alle, dass der Finanzminister nur
durch einen üblen Trick, nämlich den Verkauf von Zins-
forderungen an die LBBW bis 2017, überhaupt zu einem
verfassungsmäßigen Haushalt kam.

Ich möchte an vier Punkten aus der Denkschrift erläutern,
was das heißt.

Erstes Beispiel: Kleiner Betrag, aber eine große symboli-
sche Wirkung. Wir erfahren bei Nummer 4 – Repräsentati-
onsausgaben –, dass die Abschiedsfeier eines Professors
mit 600 geladenen Gästen mit Musikkapelle und Festzelt
den Steuerzahler 27 000 € gekostet hat. Das ist nur ein Bei-
spiel für überzogene Repräsentationsausgaben in Behörden
und Hochschulen. Ich meine, man braucht sich natürlich
nicht zu wundern, wenn Menschen draußen und auch die
Mitarbeiter der Verwaltung kein Verständnis dafür haben,
dass in ihrem Bereich gekürzt wird, wenn sie so etwas er-
fahren. Gut, das ist ein geringer Betrag, aber den Eindruck
„Gespart wird beim einfachen Volk, und der Kongress tanzt
weiter“ kann man damit natürlich nur befördern. Deswegen
ist es, glaube ich, wichtig, auch in diesem Bereich Änderun-
gen vorzunehmen.

(Beifall bei den Grünen)

Wir denken, es ist ein Bewusstseinswandel notwendig an
der einen oder anderen Stelle der Leitungsebenen. Mehr
Wettbewerb und mehr Wirklichkeitswahrnehmung müssen
da fühlbar werden. Das erreichen wir durch mehr markt-
wirtschaftliche Elemente: indem wir Führungsfunktionen
auf Zeit vergeben und Durchlässigkeit für Führungskräfte
zwischen Wirtschaft und Verwaltung schaffen.

Das zweite Beispiel heißt: Auch Technikgläubigkeit kann
teuer sein. Der Rechnungshof untersuchte die Entwicklung
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und die Einführung des Personalverwaltungssystems
DIPSY. Entwicklungsbeginn war 1993. Kostenschätzung
damals etwa 3,5 Personaljahre und – umgerechnet –
18 400 € für externe Beratung, also sagen wir einmal insge-
samt 400 000 €. Tatsächlich angefallene Kosten bis zur
Einführung 17 Millionen €, davon externe Beratungskosten
6,8 Millionen €. Das ist 40-mal mehr als veranschlagt und
vorgesehen. Ich finde, so etwas ist grotesk. Keine private
Firma könnte Fehleinschätzungen in dieser Größenordnung
überhaupt überleben.

(Beifall bei den Grünen)

Die Vielzahl der Fälle, die wir auch bei anderen Systemen
haben, zeigt, dass die Datenverarbeitung eine gewisse Im-
munität besitzt. Sie wurde immer als kostensparend per se
angesehen und konnte sich deswegen über Jahrzehnte einer
kritischen Kostenkontrolle entziehen. Damit muss Schluss
sein. Der Auswuchs dieser altertümlichen, nur technik- und
nicht mitarbeiterorientierten Verwaltungsstruktur ist das
Projekt NSI. Wir haben mit diesem extrem technikzentrier-
ten Ansatz nicht die politische Steuerung verbessert, die wir
erreichen wollen. Wir müssen daraus für die Zukunft die
richtigen Konsequenzen ziehen.

Dritter Punkt: Selber denken und entscheiden, statt immer
mehr in das Gutachterwesen zu gehen, wenn man aber
schon Gutachten vergibt, sie dann auszuschreiben.

Der Rechnungshof stellt bei dem vorher genannten Projekt
DIPSY fest:

Alle Verträge
– es geht um Gutachtenvergabe und um externe Leistun-
gen –

wurden freihändig vergeben. ... Preisvergleiche wur-
den in keinem Fall dokumentiert.

Das ist ein glatter Verstoß gegen die Landeshaushaltsord-
nung, aber leider kein Einzelfall. Die inzwischen vorliegen-
de Beratende Äußerung des Rechnungshofs zu externen
Vergaben zeigt für die Landesverwaltung auf, dass 2001 bis
2004 von 336 Aufträgen für externe Gutachten – Auftrags-
volumen über 22 Millionen € – bei 90 % keine Ausschrei-
bung erfolgte; bei über 80 % wurden nicht einmal Ver-
gleichsangebote eingeholt. Da wird mit öffentlichen Mitteln
ins Blaue hinein gewirtschaftet. Da vergibt etwa die Forst-
direktion Freiburg eine Verträglichkeitsstudie zur Waldmai-
käferbekämpfung im Hardtwald bei Karlsruhe. Kosten des
Gutachtens: 40 000 €.

(Abg. Moser SPD: Haben Sie schon einmal Maikä-
fer im Garten gehabt?)

Ergebnis laut Landesregierung, ich zitiere:
Das Gutachten stellt fest, dass Pflanzenschutzmittelein-
satz zu erheblichen Beeinträchtigungen von Arten füh-
ren würde.

Also, Herr Minister Stächele, dieses Gutachten hätten Sie
bei mir für 4 € haben können, und dann hätte ich noch gut
daran verdient.

(Beifall der Abg. Brigitte Lösch GRÜNE)

Denn das hätte ich Ihnen in 30 Sekunden gesagt.

(Beifall bei den Grünen – Zuruf von der CDU)

Also auch hier geht es nicht nur um den Einzelfall, sondern
darum, durch organisatorische Maßnahmen mehr Wirt-
schaftlichkeit zu erreichen.

Jetzt komme ich zum Schluss und zum dicksten Brocken.
Die Bauunterhaltung unserer Universitätsgebäude liegt im
Argen. Es sind nicht genug Mittel für den Unterhalt da.
Viele Gebäude, auch solche von historischem Wert, leiden
in der Substanz. Das heißt, das Landesvermögen verfällt,
weil die Gebäude nicht instand gehalten werden. Der Rech-
nungshof hat in seiner Beratenden Äußerung auch dieses
Thema vertieft und festgestellt – –

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Meine Damen
und Herren, darf ich Sie bitten, die Unterhaltungen draußen
zu führen.

Abg. Kretschmann GRÜNE: Sehr gut, Frau Präsidentin,
denn jetzt kommt ja der Hammer.

(Heiterkeit – Zuruf des Abg. Dr. Noll FDP/DVP)

Bei den Universitäten haben wir insgesamt einen Sanie-
rungsrückstand von – man höre! – 2,4 Milliarden €, und das
in einer Situation, in der Hochschulen mit der Standortfak-
tor für Baden-Württemberg sind, in der wir im Ranking der
besten zwölf Hochschulen mit sieben Hochschulen vertre-
ten sind. Und in einer solchen Situation muss festgestellt
werden, dass wir allein im Baubestand einen Sanierungs-
rückstand von 2,4 Milliarden € haben.

Der Finanzminister hat sich mit den Steuerausfällen der
letzten fünf Jahre herausgeredet. Es glaubt ja wohl niemand
im Ernst,

(Abg. Moser SPD: Doch, er!)

dass in fünf Jahren ein Sanierungsrückstand mit einem Vo-
lumen von 2,4 Milliarden € auflaufen kann.

(Abg. Fischer SPD: Nein, 20 Jahre!)

Das geht auf Blindheit und Versäumnisse zurück. Mindes-
tens 15 Jahre haben Sie geschlafen und unter den Teppich
gekehrt.

(Beifall der Abg. Brigitte Lösch GRÜNE)

Jetzt sind Sie nicht in der Lage, darzustellen, woher diese
Mittel kommen sollen.

(Abg. Junginger SPD: Armutszeugnis!)

Da kann ich nur noch einmal an Sie appellieren. Hier geht
es um Kernkompetenzen, um Kernaufgaben des Landes Ba-
den-Württemberg. Sie wollen für das Projekt Stuttgart 21
unter Vorfinanzierung der Neubaustrecke jetzt wieder etwa
500 Millionen € ausgeben, und zwar allein für das Vergra-
ben des Bahnhofs. Das Geld haben Sie nicht. Ich will nur
einmal die Größenordnung nennen: Das bedeutet schließ-
lich, dass Sie 80 Millionen € pro Jahr aufbringen müssen.
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Wenn wir den Sanierungsrückstand abbauen wollen, brau-
chen wir mindestens 135 Millionen € pro Jahr. Ich frage
Sie: Woher wollen Sie die Mittel für diesen Kernbereich
bekommen, wenn Sie weiterhin Geld in solch fragwürdige
Projekte stecken? Diese Frage müssen Sie hier einmal be-
antworten. Ich finde, das ist kein Beispiel für das, was alle
angemahnt haben, nämlich Aufgabenanalyse, Aufgabenkri-
tik und Aufgabenreduktion vorzunehmen, zu fragen, was
die Kernaufgaben des Staates sind, und dort zu investieren.
Dieses Bewusstsein ist überhaupt nicht vorhanden. Man
macht immer neue Subventions- und Schuldenlöcher auf.

Wir erwarten also von der Landesregierung, dass sie aus-
weist, wie sie in zehn Jahren den Gebäudebestand hier in
einem tragenden Bereich der Landespolitik sanieren will.

Ich will zum Schluss kommen und vor allem dem Rech-
nungshof danken. Herr Präsident Frank, ich danke Ihnen,
dem ganzen Leitungsteam Ihres Hauses, allen Ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für die engagierte Arbeit, die
aufschlussreichen Ergebnisse und die wertvollen Hinweise
für ein besseres Verwaltungsmanagement unseres Landes.
Es bleibt zu hoffen, dass in den kommenden Jahren vieles
zügiger und konsequenter umgesetzt wird als in der Ver-
gangenheit.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der
SPD)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erteile
ich Herrn Staatssekretär Professor Reinhart.

(Abg. Capezzuto SPD: Das wird schwer für den
Staatssekretär!)

Staatssekretär Dr. Reinhart: Frau Präsidentin, meine Da-
men, meine Herren! Zunächst möchte ich mich all den
Fraktionen anschließen, die ihren Dank gegenüber dem
Herrn Präsidenten ausgesprochen haben.

(Abg. Fischer SPD: Aber alle!)

– Alle haben den Dank ausgesprochen, Herr Kollege Fi-
scher. Das ist richtig.

Ich denke, der Präsident ist mit Dank unbegrenzt belastbar.
Dank ist ja bekanntlich die schärfste Form der Bitte. Inso-
weit haben wir die Bitte an ihn, auch in der Zukunft sehr
wichtige Hinweise zu geben, was die Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung des Landes angeht. Für solche Hinweise
sind wir Ihnen sehr dankbar und verbunden.

Ich möchte mich ausdrücklich auch vielen Ausführungen
anschließen, die die Kollegen Scheffold und Theurer sowie
die Redner von SPD und Grünen gemacht haben.

Ich darf mit Ihren Ausführungen beginnen, Herr Kretsch-
mann. Sie haben im Grunde genommen das gesagt, was
Kollege Theurer angesprochen hat: Wir müssen Aufgaben
und Bürokratie abbauen. Da geben wir Ihnen Recht. Das ist
eine wichtige Aufgabe. Das heißt in Deutschland, dass die
Staatsquote zurückgeführt werden muss.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP/
DVP)

Wir haben eine Staatsquote von über 48 %. Das ist einfach
zu hoch. Das betrifft alle Ebenen: Dazu gehört das Land,
dazu gehören aber auch der Bund, Europa und die kommu-
nale Ebene.

Wir haben eine Sozialquote von über 32 %. Ich will Ihnen
einmal Vergleichsquoten nennen: USA 19 %, Europa im
Durchschnitt 25 %. Auch diese Quote ist in Deutschland zu
hoch. Das ist das Problem der Wettbewerbsfaktoren des
Standorts.

Wir müssen in Deutschland Reformen umsetzen, damit wir
bei der wichtigsten Quote, die auch uns hier interessiert,
nämlich der Steuerquote, wieder einen Zuwachs erzielen.
Bei den Einnahmen haben wir einen Stand, der unter dem
des Jahres 1999 liegt, haben aber die Ausgaben des Jahres
2005. Das ist die Realität. Wir haben eine Steuerquote von
etwa 20,3 %; das ist eine der niedrigsten Steuerquoten, die
wir in Deutschland in der Nachkriegszeit haben. Auch was
die jetzige Prognose von 0,8 % Wachstum im laufenden
Jahr angeht: Bei einer solchen konjunkturellen Situation
werden die Einnahmen nicht steigen. Das ist unser Problem.
Deutschland braucht Veränderung, Deutschland braucht
Bewegung, Deutschland braucht Reformen, meine Damen
und Herren.

(Beifall der Abg. Hauk und Dr. Scheffold CDU so-
wie bei Abgeordneten der FDP/DVP – Abg.
Kretschmann GRÜNE: Dann reformiert mal schön!
– Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Wir warten! – Zu-

ruf des Abg. Moser SPD)

Zum Bürokratie- und Aufgabenabbau will ich Ihnen, Herr
Kollege Moser – Sie sind ja Weinkenner –,

(Abg. Moser SPD: Nicht nur! Das wäre ein biss-
chen wenig!)

ein Bild mit auf den Weg geben.

(Abg. Kiefl CDU: Lieber eine Flasche, kein Bild!)

Wenn Sie, Herr Kollege Moser, im Frühling in den Wein-
berg gehen, dann sehen Sie, dass der Rebstock sehr, sehr
dicht getrieben hat und Sie ein Dickicht vor sich haben, das
nur dann wieder zu neuen Erträgen und zur Blüte führt,
wenn Sie es zurückschneiden, wenn Sie lichten und lüften,
damit die Fruchtrute wieder neu trägt.

(Abg. Moser SPD: Ja!)

So betreiben wir in Baden-Württemberg Bürokratieabbau,
meine Damen und Herren.

(Oh-Rufe von der SPD und Abgeordneten der Grü-
nen – Lachen bei der SPD und den Grünen – Bei-
fall des Abg. Dr. Scheffold CDU – Abg. Dr. Schef-
fold CDU: Sehr schönes Bild! – Abg. Fischer SPD:
Glauben Sie das selber? Das darf doch nicht wahr
sein! – Zuruf des Abg. Kretschmann GRÜNE –

Unruhe)
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Denn in Baden-Württemberg haben wir es geschafft – und
der agrarpolitische Sprecher wird mir zustimmen –, Ver-
waltungsvorschriften – –

(Lebhafte Zurufe von der SPD – Abg. Theurer
FDP/DVP: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Re-
ben“! – Abg. Carla Bregenzer SPD: Seit wann
schneidet man die Rebstöcke im Frühjahr? – Zuru-
fe der Abg. Kretschmann und Brigitte Lösch GRÜ-

NE – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Meine Damen
und Herren, das Wort hat der Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Dr. Reinhart: Ich lade Sie gerne einmal
ein. Ich sehe, ich habe hier lauter Sachverständige. Aber
wichtig ist mir, dass ich Erfolg gehabt zu haben scheine:
Sie haben das Bild verstanden.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der FDP/
DVP – Abg. Fischer SPD: Das Bild haben wir ver-
standen, nur stimmt es nicht! – Anhaltende Unruhe)

– Herr Kollege Fischer, auch in der Bibel kommt das Wort
„Wein“ übrigens öfter vor als das Wort „Herrgott“; und
auch dort wird in Gleichnissen gesprochen.

Jetzt will ich Ihnen aber etwas sagen, was den Vergleich
der Länder anbelangt. Das Land Baden-Württemberg hat
eine Entbürokratisierungsoffensive begonnen. Wir haben
jetzt ein kommunales Entlastungspaket vorgelegt. Wir ha-
ben die Verwaltungsvorschriften bereits von 4 500 auf
2 100 reduziert. Wir haben auch in den Bundesrat eine Ini-
tiative eingebracht, die mit Mehrheit beschlossen und dem
Bundestag vorgelegt wurde – nur hat Rot-Grün das abge-
lehnt.

(Oh-Rufe von der SPD – Zuruf des Abg. Capezzu-
to SPD)

Deshalb bitte ich Sie um Unterstützung. Sprechen Sie mit
Ihren Freunden in Berlin, damit der Bürokratieabbau dort
mit unterstützt wird. Ich füge hinzu: Dazu gehört auch die
europäische Ebene.

(Beifall der Abg. Beate Fauser FDP/DVP)

Mittlerweile sind über 60 % der Vorschriften europäisches
Recht. Auch dort müssen wir beginnen, wenn wir Vor-
schriften und Bürokratie zurückschneiden wollen. Nur dann
werden wir in einem schlankeren Staat die verbliebenen
Aufgaben auch mit weniger Personal erledigen können. Das
ist die Aufgabe, vor der wir stehen.

(Abg. Capezzuto SPD: Herr Staatssekretär, in
Brüssel gibt es aber gar keine Weinberge! Das ist
das Problem! – Zuruf des Abg. Moser SPD – Unru-

he)
– Lieber Herr Kollege Capezzuto, Sie sollten eigentlich
wissen, dass die wichtigsten weinerzeugenden Länder in
Europa neben Deutschland Italien, Frankreich und Spanien
sind.

(Abg. Capezzuto SPD: Da haben Sie aber ein
schlechtes Beispiel gewählt! – Zuruf des Abg. Jun-

ginger SPD)

Der Haushalt 2005/2006, den wir erst kürzlich in dritter Le-
sung verabschiedet haben – erlauben Sie mir, dass ich da-
rauf kurz zurückkomme –, war der schwierigste Haushalt
seit Bestehen des Landes Baden-Württemberg. Dass sich
die Haushaltslage dramatisch verschlechtert hat, haben Sie,
Herr Kollege Junginger, angesprochen. Die stagnierenden
Einnahmen habe ich angesprochen. Ich komme nur deshalb
darauf: Wir haben einen verfassungskonformen Haushalt
vorgelegt, und Sie haben die Entwicklung dargestellt.

Der Rechnungshof befasst sich in seiner Denkschrift 2004
im Wesentlichen mit der Verschuldung des Landes. Es ist
richtig, dass auch Baden-Württemberg von der Krise der
öffentlichen Haushalte nicht verschont geblieben ist. 2005
und 2006 müssen wir mit jeweils rund 2 Milliarden € die
höchsten Kredite seit Bestehen unseres Landes aufnehmen.

Baden-Württemberg steht im Vergleich mit den anderen
westlichen Flächenländern noch relativ gut da. Nehmen Sie
die Pro-Kopf-Verschuldung: Bayern bei 1 638 €, Baden-
Württemberg bei 3 340 € – der Durchschnitt liegt bei
4 265 € –, Hessen an dritter Stelle bei, glaube ich, etwa
4 700 €; dann geht es hoch: Schleswig-Holstein schon bei
6 800 oder 6 900 €.

Meine Damen und Herren, warum spreche ich das an?
Trotz aller Konsolidierungsbemühungen hat sich natürlich
die Finanzlage des Landes deutlich verschlechtert. Insbe-
sondere haben wir im Personalbereich große Einschnitte
und Einsparungen vollzogen bzw. Ausgaben verhindert.

(Große Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Meine Damen
und Herren, darf ich um mehr Ruhe bitten.

Staatssekretär Dr. Reinhart: Wenn ich die Entwicklung
der Schulden betrachte, die auch Sie und die Redner aller
Fraktionen angesprochen haben, zeigt sich, dass das mit Si-
cherheit eines der größten Probleme ist, vor denen wir uns
derzeit sehen, denn wir haben mittlerweile allein für die
Zinsausgaben, die 2,4 Milliarden € betragen, die gesamte
Nettoneuverschuldung aufzuwenden. Deshalb wird es auch
gerade darum gehen, diesen Strukturen, die natürlich die
Versorgungslasten betreffen, die die Zinsen betreffen und
die die 43 % Personalkosten betreffen, entgegenzusteuern.

Eines darf ich dazwischenfügen. Herr Kollege Kretsch-
mann, Sie haben die 2,3 Milliarden € Sanierungsstau bei
den Universitätsbauten

(Abg. Moser SPD: 2,4!)

– 2,4 Milliarden € – angesprochen. Sie wissen, dass wir, die
Politik, vorgeschlagen und jetzt auch damit begonnen ha-
ben, unter anderem die Immobilienmanagementgesellschaft
zu gründen und die Aktion „Verkauf von Immobilien“
durchzuführen, sodass wir eine Doppelstrategie fahren, ja
fahren müssen. Einerseits müssen wir den Kernbestand er-
halten, also sanieren, damit wir das Vermögen schützen und
erhalten, und auf der anderen Seite müssen wir Mittel erlö-
sen, zum einen für Schuldenzurückführung, zum Zweiten
aber auch für Sanierungen. Deshalb verkaufen wir Gebäu-
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de. Das ist im Grunde der Beginn dessen, was wir auch vor-
getragen haben. Das hat auch der Finanzminister in seiner
Haushaltsrede hier sehr deutlich dargestellt.

Ich will aber noch bei den Einsparungen im Personalbe-
reich verschiedene Punkte ansprechen. Ich erinnere an das
Thema „Altersteilzeit für Beamte“. Die meisten Länder ha-
ben diese Altersteilzeit vor einigen Jahren eingeführt, wäh-
rend sich der Finanzminister unseres Landes dem immer
widersetzt hat.

(Abg. Moser SPD: Das war der Zeitgeist, der uns
überrollt hat!)

Er hat hierfür sogar viel Prügel bezogen, übrigens gerade
von der Opposition hier und auch von den Gewerkschaften.

(Abg. Moser SPD: Die hat er nicht verdient!)

– Ich danke, Herr Ausschussvorsitzender, für den sachver-
ständigen Hinweis, dass er diese Prügel nicht verdient hat.

(Abg. Moser SPD: Dafür hat er andere verdient! –
Abg. Fischer SPD: Stärkere, gell?)

Aber wir wollen doch festhalten: Andere Länder haben die-
se Altersteilzeit bald wieder abgeschafft. Man beneidet uns
in Baden-Württemberg mittlerweile um diese einzig konse-
quente und damals richtige und harte Haltung.

Baden-Württemberg ging als erstes Bundesland auch an die
Kürzung des Weihnachtsgelds. Wir waren hier sozusagen
der Eisbrecher. Andere Länder sind dann dieser Spur ge-
folgt. Das gilt ebenso für die Einführung der 41-Stunden-
Woche für Beamte ab September 2003.

(Abg. Moser SPD: Und Beamtinnen, bitte!)

Auch der Stellenabbau wird in den Verwaltungen des Lan-
des fortgeführt. Dabei werden nach den Beschlüssen der
Regierung bis 2011  7 700 Stellen abgebaut sein. Dies wird
im Wesentlichen durch die verlängerte Arbeitszeit bei den
Beamten und auch durch die Verwaltungsstrukturreform,
die wir in diesem Parlament verabschiedet haben, ermög-
licht. Das Land ist damit erneut bundesweit Schrittmacher
bei Verwaltungsreform und auch bei Personalreduzierung.
Wir haben jetzt gesehen, dass nach Bayern auch Nieder-
sachsen diese Zielsetzung übernommen hat. Das heißt, an-
dere Länder folgen uns dabei.

Meine Damen, meine Herren, der Rechnungshof hat mit der
Denkschrift 2004 auch dieses Mal aufgezeigt – das ist von
allen Rednern angesprochen worden –, dass in vielen Berei-
chen Verbesserungen möglich und Korrekturen nötig sind.
Diese Hinweise gilt es gerade in wichtigen und natürlich in
personalintensiven Politikbereichen ernst zu nehmen, zumal
dann, wenn Steuereinnahmen erdrutschartig wegbrechen,
wie das derzeit weiterhin der Fall ist.

Mehrere Beiträge der Denkschrift beschäftigen sich mit
dem angesprochenen Thema Personal. Durch eine stärkere
Konzentration bei der Festsetzung der Reisekostenvergü-
tung und durch den Einsatz eines integrierten Datenverar-

beitungsverfahrens wird sich mittelfristig ein Einsparpoten-
zial von bis zu 118 Personalstellen ergeben; Kollege Schef-
fold hat dies konkret angesprochen.

Durch eine weitere Optimierung der Organisation bei der
Gebäudereinigung und eine Anpassung des Reinigungsum-
fangs können sowohl bei der Reinigung durch eigene Reini-
gungskräfte als auch bei der Fremdreinigung weitere Ein-
sparungen erreicht werden. Aktuell wurden hierzu bereits
im Staatshaushaltsplan 2005/2006 durch einen Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP/
DVP erhebliche Mittelkürzungen beschlossen.

Auch die Empfehlungen des Rechnungshofs zur sparsamen
Verwendung der Verfügungsmittel und Repräsentationsaus-
gaben wurden bereits umgesetzt, und zwar in der Weise,
dass das Finanzministerium in den Vollzugsvorschriften für
das Haushaltsjahr 2005 ergänzende Regelungen getroffen
hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Beispiele
habe ich aus der Vielzahl der Prüfungsbemerkungen der
Denkschrift 2004 ausgesucht, um aufzuzeigen, dass die An-
regungen und Vorschläge des Rechnungshofs von der Re-
gierung ernst genommen und, Herr Präsident, auch umge-
setzt werden.

Als Staatssekretär im Finanzministerium möchte ich aus-
drücklich festhalten: Wir, das Finanzministerium und der
Rechnungshof, sind uns einig in dem Ziel eines verantwor-
tungsbewussten und sparsamen Umgangs mit unseren finan-
ziellen Ressourcen. Der Konsolidierung des Landeshaus-
halts muss oberste Priorität eingeräumt werden. Eine solide
und gegenüber den künftigen Generationen verantwortungs-
bewusste Haushaltspolitik ist ein entscheidender Beitrag
zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft des Landes und
– so füge ich hinzu – der Handlungsfähigkeit der Politik in
den kommenden Jahren.

(Abg. Kleinmann FDP/DVP: Wohl wahr!)

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, namens der
Landesregierung danke ich nochmals Herrn Präsidenten
Frank, aber auch allen Direktoren und Mitarbeitern des
Rechnungshofs für die geleistete Arbeit und für die kriti-
sche, aber doch immer konstruktive Begleitung.

(Abg. Capezzuto SPD: Notwendige!)

– Ich halte das auch für notwendig. Denn es ist wichtig,
konstruktiv und damit auch erforderlich, Herr Kollege Ca-
pezzuto.

(Abg. Moser SPD: Dem Finanzausschuss können
Sie auch mal danken, dass er so konstruktiv mitar-

beitet!)

– Herr Finanzausschussvorsitzender, wenn Sie Wert auf
Dank legen, will ich ihn hier gern aussprechen.

(Abg. Moser SPD: Darauf lege ich Wert!)

Da sind Sie sicherlich auch unbegrenzt belastbar. Herzli-
chen Dank auch dem Finanzausschuss!
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(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Grünen
– Abg. Moser SPD: Jawohl!)

Ich meine, wir dürfen auch feststellen, dass die Denkschrift
2004 im Ergebnis der Landesregierung weitestgehend gutes
und solides Haushaltsgebaren bescheinigen konnte.

(Zuruf von der CDU: So ist es!)

Meine Damen und Herren Abgeordneten, damit es auch
deutlich wird: Abschließend, Herr Vorsitzender Moser,
danke ich allen Parlamentariern, insbesondere denen, die
vielfach im Finanzausschuss mitberaten haben.

(Beifall bei der CDU sowie des Abg. Kleinmann
FDP/DVP – Abg. Moser SPD: Danke! – Abg. Ca-

pezzuto SPD: Das muss einfach mal raus!)

Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Meine Damen
und Herren, in der Aussprache liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Wir kommen deshalb zur Abstimmung über
die Beschlussempfehlungen.

Ich stelle zunächst die Beschlussempfehlung zur Denk-
schrift 2004, Drucksache 13/4103, zur Abstimmung. Wer
dieser Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Einstim-
mig zugestimmt.

Ich lasse nun über die Beschlussempfehlung zur Haushalts-
rechnung für das Haushaltsjahr 2002, Drucksache 13/4104,
abstimmen. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthal-
tungen? – Auch dieser Beschlussempfehlung ist einstimmig
zugestimmt.

Ich lasse nun über die Beschlussempfehlung zur Prüfung
der Rechnung des Rechnungshofs für das Haushaltsjahr

2002 durch den Landtag, Drucksache 13/4105, abstimmen.
Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich
um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? –
Auch dieser Beschlussempfehlung ist einstimmig zuge-
stimmt.

Damit ist Punkt 7 der Tagesordnung erledigt.

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschus-
ses zu dem Antrag des Finanzministeriums vom
14. März 2005 – Veräußerung der landeseigenen Ge-
bäude Kaiserstraße 229/Hirschstraße 7 in Karlsruhe –
Drucksachen 13/4157, 13/4199

Berichterstatter: Abg. Schmiedel

Sie stimmen der Beschlussempfehlung zu. – Es ist so be-
schlossen.

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf:

Beschlussempfehlungen und Berichte der Fachaus-
schüsse zu Anträgen von Fraktionen und von Abgeord-
neten – Drucksache 13/4187

Gemäß § 96 Abs. 5 der Geschäftsordnung stelle ich die Zu-
stimmung entsprechend dem Abstimmungsverhalten im
Ausschuss fest. – Es ist so beschlossen.

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heu-
tigen Tagesordnung angelangt.

Die nächste Sitzung findet morgen, Donnerstag, 21. April
2005, 11:00 Uhr statt.

Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und
schließe die Sitzung.

Schluss: 16:26 Uhr


